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band die Aufgabe, in Stadtkyll eine Kindertagesstätte zu unterhalten und zu betrei-
ben), 

- Kindergartenzweckverband Hallschlag - Scheid - Ormont mit Sitz in Jünkerath (Mit-
glieder des Zweckverbandes sind die Ortsgemeinden Hallschlag, Scheid und 
Ormont; nach der Verbandsordnung hat der Zweckverband die Aufgabe, in 
Hallschlag einen Kindergarten zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben), 

- Zweckvereinbarung über die Aufnahme der Kinder aus Esch, Feusdorf, 
Gönnersdorf und Schüller in die Kindertagesstätte "St. Antonius" Jünkerath und die 
Aufteilung der ungedeckten Kosten (Vereinbarungspartner sind die Ortsgemeinden 
Jünkerath, Esch, Feusdorf, Gönnersdorf und Schüller), 

- Zweckvereinbarung über die Aufnahme der Kinder aus Birgel und Steffeln in die 
Kindertagesstätte "St. Dionysius" Lissendorf und die Aufteilung der ungedeckten 
Kosten (Vereinbarungspartner sind die Ortsgemeinden Lissendorf, Birgel und 
Steffeln), 

- Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Verbandsgemeinde Hillesheim in 
Wiesbaum mit Sitz in Hillesheim (Mitglieder des Zweckverbandes sind die Ortsge-
meinde Wiesbaum und die Verbandsgemeinde Hillesheim; nach der Verbandsord-
nung hat der Zweckverband die Aufgabe, Flächen als Industrie- und Gewerbeflä-
chen auszuweisen, zu erschließen und zu vermarkten, wobei er zur Aufgabenerfül-
lung Gesellschaften mit beschränkter Haftung gründen, sich an ihnen beteiligen o-
der sich hierfür Dritter bedienen kann), 

- Vertrag zwischen der Verbandsgemeinde Hillesheim und dem Verein Urlaubsregion 
Hillesheim/Vulkaneifel e. V., mit dem ihm die Aufgaben der Tourismusförderung 
und touristischer Infrastrukturpflege für den Bereich dieser Kommune übertragen 
worden sind, und 

- Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH mit Sitz in Daun (Gesellschafter sind die 
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH, die Verbandsgemeinde 
Daun, die Touristik- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft TW Gerolsteiner Land 
mbH, die Verbandsgemeinde Hillesheim, die Verbandsgemeinde Wittlich-Land als 
Rechtsnachfolgerin der Verbandsgemeinde Manderscheid, die Verbandsgemeinde 
Obere Kyll, die Verbandsgemeinde Kelberg und die Verbandsgemeinde Ulmen; die 
Gesellschaft ist Trägerin des Naturparks Vulkaneifel). 

Aus den Kooperationen lässt sich kein belastbarer Ansatz für einen Zusammen-
schluss der Verbandsgemeinde Obere Kyll mit einer bestimmten Nachbarverbandsge-
meinde ableiten. Gleiches trifft für die Verbandsgemeinde Hillesheim zu. 

 

Zugehörigkeit der Einwohnerinnen und Einwohner zu Religionsgemeinschaften 

In den Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim sowie ihren Nachbarverbands-
gemeinden Adenau, Kelberg, Daun, Gerolstein und Prüm haben sich die Einwohnerin-
nen und Einwohner zum Stichtag des 31. Dezember 2013 laut Angaben des Statisti-
schen Landesamtes Rheinland-Pfalz wie folgt auf Religionsgemeinschaften verteilt: 
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 Einwohnerzahl 

zum 31. Dezember 2013 

Verbandsgemeinde 

Obere Kyll 

 

römisch-katholisch 6 152 EW 

evangelisch 623 EW 

sonstige 

öffentlich-rechtliche 

Religionsgemeinschaften 

179 EW 

keine 

Religionsgemeinschaft, 

keine öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaft oder 

ohne Angaben 

1 432 EW 

  

Verbandsgemeinde 

Hillesheim 

 

römisch-katholisch 6 374 EW 

evangelisch 937 EW 

sonstige 

öffentlich-rechtliche 

Religionsgemeinschaften 

201 EW 

keine 

Religionsgemeinschaft, 

keine öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaft oder 

ohne Angaben 

1 286 EW 

  

Verbandsgemeinde 

Adenau 
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römisch-katholisch 10 168 EW 

evangelisch 1 084 EW 

sonstige 

öffentlich-rechtliche 

Religionsgemeinschaften 

138 EW 

keine 

Religionsgemeinschaft, 

keine öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaft oder 

ohne Angaben 

1 811 EW 

  

Verbandsgemeinde 

Kelberg 

 

römisch-katholisch 5 725 EW 

evangelisch 577 EW 

sonstige 

öffentlich-rechtliche 

Religionsgemeinschaften 

115 EW 

keine 

Religionsgemeinschaft, 

keine öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaft oder 

ohne Angaben 

753 EW 

  

Verbandsgemeinde 

Daun 

 

römisch-katholisch 16 922 EW 

evangelisch 2 600 EW 

sonstige 

öffentlich-rechtliche 

Religionsgemeinschaften 

465 EW 

keine 

Religionsgemeinschaft, 

2 842 EW 
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keine öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaft oder 

ohne Angaben 

  

Verbandsgemeinde 

Gerolstein 

 

römisch-katholisch 9 455 EW 

evangelisch 1 734 EW 

sonstige 

öffentlich-rechtliche 

Religionsgemeinschaften 

278 EW 

keine 

Religionsgemeinschaft, 

keine öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaft oder 

ohne Angaben 

2 216 EW 

  

Verbandsgemeinde 

Prüm 

 

römisch-katholisch 17 156 EW 

evangelisch 1 409 EW 

sonstige 

öffentlich-rechtliche 

Religionsgemeinschaften 

270 EW 

keine 

Religionsgemeinschaft, 

keine öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaft oder 

ohne Angaben 

2 433 EW 

 

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Hillesheim sowie der Verbandsgemeinden Adenau, Kelberg, Daun, Gerolstein und 
Prüm gehören weit überwiegend der römisch-katholischen Kirche an. 

Im Hinblick darauf passen die Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, die 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, die Verbandsgemeinden Obere Kyll 
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und Prüm, die Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein, die Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Adenau, die Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Kelberg, die Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun sowie die Verbandsgemein-
den Hillesheim und Gerolstein zueinander. 

Mithin erhalten die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim 
und Daun und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Gerolstein die gleiche Bewertung. 

 

Organisationsstrukturen der katholischen Kirche 

Die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim sowie ihrer 
Nachbarverbandsgemeinden Kelberg, Daun, Gerolstein, Adenau und Prüm sind wie 
folgt Organisationsstrukturen der katholischen Kirche zugeordnet: 
 Dekanat Pfarreiengemeinschaft Pfarrei 

Verbandsgemeinde 

Obere Kyll 

   

Ortsgemeinden    

Birgel Vulkaneifel Obere Kyll Lissendorf, St. Dionysius 

Esch Vulkaneifel Obere Kyll Esch, St. Medard 

Feusdorf Vulkaneifel Obere Kyll Esch, St. Medard 

Gönnersdorf Vulkaneifel Obere Kyll Lissendorf, St. Dionysius 

Jünkerath Vulkaneifel Obere Kyll Jünkerath, St. Antonius; 

Ortsteil Glaadt: 

Jünkerath (Glaadt), 

Kreuzauffindung 

Lissendorf Vulkaneifel Obere Kyll Lissendorf, St. Dionysius 

Hallschlag Vulkaneifel Obere Kyll Hallschlag, St. Nikolaus 

Kerschenbach Vulkaneifel Obere Kyll Stadtkyll, St. Josef 

Ormont Vulkaneifel Obere Kyll Ormont, St. Margarita 

Reuth St. Willibrord Westeifel Prüm Olzheim, St. Briktius 

Scheid Vulkaneifel Obere Kyll Hallschlag, St. Nikolaus 

Schüller Vulkaneifel Obere Kyll Schüller, St. Paulus 

Stadtkyll Vulkaneifel Obere Kyll Stadtkyll, St. Josef 

Steffeln Vulkaneifel Obere Kyll Steffeln, St. Michael 

    

Verbandsgemeinde 
Hillesheim 
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Ortsgemeinden    

Basberg Vulkaneifel Obere Kyll Lissendorf, St. Dionysius 

Berndorf Vulkaneifel Hillesheim Berndorf, St. Peter 

Dohm-Lammersdorf Vulkaneifel Hillesheim Hillesheim (Niederbettingen), 

Herz Jesu 

Stadt Hillesheim Vulkaneifel Hillesheim Hillesheim, St. Martin 

Kerpen (Eifel) Vulkaneifel Niederehe Üxheim (Niederehe), 

St. Leodegar 

Oberbettingen Vulkaneifel Hillesheim Hillesheim (Niederbettingen), 

Herz Jesu 

Oberehe-Stroheich Vulkaneifel Niederehe Oberehe-Stroheich, St. 
Jakob 

Üxheim Vulkaneifel Niederehe Üxheim, 

Maria Himmelfahrt; 

Ortsteil Niederehe: 

Üxheim (Niederehe), 

St. Leodegar 

Walsdorf Vulkaneifel Niederehe Walsdorf, St. Arnulf 

Wiesbaum Vulkaneifel Hillesheim Wiesbaum, St. Martin 

Nohn Vulkaneifel Niederehe Nohn, St. Martin 

    

Verbandsgemeinde 
Kelberg 

   

Ortsgemeinden    

Beinhausen Vulkaneifel Kelberg Beinhausen, St. Hubertus 

Boxberg Vulkaneifel Kelberg Beinhausen, St. Hubertus 

Hörschhausen Vulkaneifel Kelberg Ueß, St. Luzia 

Katzwinkel Vulkaneifel Kelberg Ueß, St. Luzia 

Neichen Vulkaneifel Kelberg Beinhausen, St. Hubertus 

Arbach Vulkaneifel Kelberg Retterath, St. Remigius 

Bereborn Vulkaneifel Kelberg Retterath, St. Remigius 

Berenbach Vulkaneifel Kelberg Ueß, St. Luzia 

Bodenbach Vulkaneifel Kelberg Bodenbach, St. Appolonia 

Bongard Vulkaneifel Kelberg Bodenbach, St. Appolonia 

Borler Vulkaneifel Kelberg Bodenbach, St. Appolonia 

Brücktal Vulkaneifel Kelberg Welcherath, 

St. Chrysanthus und Daria 

Drees Vulkaneifel Kelberg Welcherath, 

St. Chrysanthus und Daria 

Gelenberg Vulkaneifel Kelberg Bodenbach, St. Appolonia 

Gunderath Vulkaneifel Kelberg Uersfeld, St. Remaclus 

Höchstberg Vulkaneifel Kelberg Uersfeld, St. Remaclus 

Horperath Vulkaneifel Kelberg Ueß, St. Luzia 
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Kaperich Vulkaneifel Kelberg Uersfeld, St. Remaclus 

Kelberg Vulkaneifel Kelberg Kelberg, St. Vinzenz 

Kirsbach Vulkaneifel Kelberg Welcherath, 

St. Chrysanthus und Daria 

Kötterichen Vulkaneifel Kelberg Uersfeld, St. Remaclus 

Kolverath Vulkaneifel Kelberg Retterath, St. Remigius 

Lirstal Vulkaneifel Kelberg Retterath, St. Remigius 

Mannebach Vulkaneifel Kelberg Retterath, St. Remigius 

Mosbruch Vulkaneifel Kelberg Ueß, St. Luzia 

Nitz Mayen-Mendig Langenfeld Baar-Wanderath, St. 
Valerius 

Oberelz Vulkaneifel Kelberg Retterath, St. Remigius 

Reimerath Vulkaneifel Kelberg Welcherath, 

St. Chrysanthus und Daria 

Retterath Vulkaneifel Kelberg Retterath, St. Remigius 

Sassen Vulkaneifel Kelberg Ueß, St. Luzia 

Uersfeld Vulkaneifel Kelberg Uersfeld, St. Remaclus 

Ueß 

 

Vulkaneifel Kelberg Ueß, St. Luzia 

Welcherath Vulkaneifel Kelberg Welcherath, 

St. Chrysanthus und Daria 

    

Verbandsgemeinde Daun    

Ortsgemeinden    

Betteldorf Vulkaneifel Daun Dockweiler, St. Laurentius 

Bleckhausen Vulkaneifel Daun Bleckhausen, St. Antonius 

Brockscheid Vulkaneifel Gillenfeld Brockscheid, St. Ursula 

Darscheid Vulkaneifel Gillenfeld Darscheid, Kreuzeserhöhung 

Demerath Vulkaneifel Gillenfeld Demerath, St. Peter und 
Paul 

Deudesfeld Vulkaneifel Daun Deudesfeld, St. Simon und 
Juda 

Dockweiler Vulkaneifel Daun Dockweiler, St. Laurentius 

Dreis-Brück Vulkaneifel Daun Dockweiler, St. Laurentius 

Ellscheid Vulkaneifel Gillenfeld Gillenfeld, St. Andreas 

Gefell Vulkaneifel Kelberg Beinhausen, St. Hubertus 

Gillenfeld Vulkaneifel Gillenfeld Gillenfeld, St. Andreas 

Hinterweiler Vulkaneifel Daun Kirchweiler, St. Petrus 

Hörscheid Vulkaneifel Gillenfeld Darscheid, Kreuzerhöhung 

Immerath Vulkaneifel Gillenfeld Strotzbüsch, St. Vincentius 

Kirchweiler Vulkaneifel Daun Kirchweiler, St. Petrus 

Kradenbach Vulkaneifel Kelberg Beinhausen, St. Hubertus 

Mehren Vulkaneifel Gillenfeld Mehren, St. Matthias 
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Meisburg Vulkaneifel Daun Meisburg, St. Bartholomäus 

Mückeln Vulkaneifel Gillenfeld Strohn, St. Johannes 

Nerdlen Vulkaneifel Kelberg Beinhausen, St. Hubertus 

Niederstadtfeld Vulkaneifel Daun Niederstadtfeld, 

St. Sebastian 

Oberstadtfeld Vulkaneifel Daun Niederstadtfeld, 

St. Sebastian 

Sarmersbach Vulkaneifel Kelberg Beinhausen, St. Hubertus 

Saxler Vulkaneifel Gillenfeld Gillenfeld, St. Andreas 

Schalkenmehren Vulkaneifel Gillenfeld Schalkenmehren, St. Martin 

Schönbach Vulkaneifel Gillenfeld Darscheid, Kreuzerhöhung 

Schutz Vulkaneifel Daun Bleckhausen, St. Antonius 

Steineberg Vulkaneifel Gillenfeld Demerath, St. Peter und 
Paul 

Steiningen Vulkaneifel Gillenfeld Mehren, St. Matthias 

Strohn Vulkaneifel Gillenfeld Strohn, St. Johannes 

Strotzbüsch Vulkaneifel Gillenfeld Strotzbüsch, St. Vincentius 

Udler Vulkaneifel Gillenfeld Brockscheid, St. Ursula 

Üdersdorf Vulkaneifel Daun Üdersdorf, St. Bartholomäus 

Utzerath Vulkaneifel Gillenfeld Darscheid, Kreuzerhöhung 

Wallenborn Vulkaneifel Daun Salm, St. Hubertus 

Weidenbach Vulkaneifel Daun Weidenbach, St. Johannes 

Winkel (Eifel) Vulkaneifel Gillenfeld Gillenfeld, St. Andreas 

Stadt Daun Vulkaneifel Daun Daun, St. Nikolaus 

Stadtteil Neunkirchen: 

Daun (Neunkirchen), 

St. Anna; 

 

Stadtteil Pützborn: 

Daun (Neunkirchen), 

St. Anna; 

 

Stadtteil Waldkönigen: 

Daun (Neunkirchen), 

St. Anna; 

 

Stadtteil Weiersbach: 

Üdersdorf, St. Bartholomäus 

    

Verbandsgemeinde 

Gerolstein 

   

Ortsgemeinden    

Berlingen Vulkaneifel Gerolsteiner Land Rockeskyll, St. 
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Bartholomäus 

Stadt Gerolstein Vulkaneifel Gerolsteiner Land 

Stadtteil Oos: 

Prüm 

 

Stadtteil Bewingen: 

Hillesheim 

Gerolstein, St. Anna 

Stadtteil Oos: 

Büdesheim, 

St. Peter und Paul; 

 

Stadtteil Bewingen: 

Hillesheim (Niederbettingen), 
Herz Jesu; 

 

 

Stadtteil Roth: 

Gerolstein (Roth), 

St. Antonius; 

 

Stadtteil Müllenborn: 

Gerolstein (Roth), 

St. Antonius 

Hohenfels-Essingen Vulkaneifel Gerolsteiner Land Rockeskyll, St. 
Bartholomäus 

Kalenborn-Scheuern Vulkaneifel Gerolsteiner Land Gerolstein (Roth), 

St. Antonius 

Neroth Vulkaneifel Daun Neroth, 

St. Wendelinus 

Pelm Vulkaneifel Gerolsteiner Land Rockeskyll, 

St. Bartholomäus 

Rockeskyll Vulkaneifel Gerolsteiner Land Rockeskyll, 

St. Bartholomäus 

Salm Vulkaneifel Daun Salm, St. Hubertus 

Birresborn Vulkaneifel Gerolsteiner Land Birresborn, St. Nikolaus 

Densborn Vulkaneifel Gerolsteiner Land Densborn, 

St. Maria Magdalena 

Duppach Vulkaneifel Gerolsteiner Land Duppach, St. Hubertus 

Kopp Vulkaneifel Gerolsteiner Land Mürlenbach, St. Luzia 

Mürlenbach Vulkaneifel Gerolsteiner Land Mürlenbach, St. Luzia 

    

Verbandsgemeinde 
Adenau 

   

Ortsgemeinden    

Stadt Adenau Ahr-Eifel Adenau Adenau, St. Johannes 

Antweiler Ahr-Eifel Adenau Antweiler, St. Maximin 

Aremberg Ahr-Eifel Adenau Aremberg, St. Nikolaus 

Barweiler Ahr-Eifel Adenau Barweiler, St. Gertrud 

Bauler Ahr-Eifel Adenau Barweiler, St. Gertrud 
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Dankerath Vulkaneifel Niederehe Nohn, St. Martin 

Dorsel Ahr-Eifel Adenau Dorsel, St. Sebastian 

Eichenbach Ahr-Eifel Adenau Dümpelfeld, St. Cyriacus 

Fuchshofen Ahr-Eifel Schuld Reifferscheid, St. Michael 

Harscheid Ahr-Eifel Schuld Schuld, St. Gertrud 

Herschbroich Ahr-Eifel Adenau Adenau, St. Johannes 

Hoffeld Ahr-Eifel Adenau Wirft-Kirmutscheid, 

St. Wendelinus 

Honerath Ahr-Eifel Adenau Adenau, St. Johannes 

Hümmel Ahr-Eifel Schuld Hümmel, St. Cyriacus 

Insul Ahr-Eifel Schuld Schuld, St. Gertrud 

Kaltenborn Ahr-Eifel Adenau Kaltenborn, St. Servatius 

Kottenborn Ahr-Eifel Adenau Adenau, St. Johannes 

Leimbach Ahr-Eifel Adenau Adenau, St. Johannes 

Meuspath Vulkaneifel Kelberg Nürburg, St. Nikolaus 

Müllenbach Vulkaneifel Kelberg Müllenbach, 

St. Servatius und Dorothea 

Müsch Ahr-Eifel Adenau Antweiler, St. Maximin 

Nürburg Vulkaneifel Kelberg Nürburg, St. Nikolaus 

Ohlenhard Ahr-Eifel Schuld Wershofen, St. Vincentius 

Pomster Ahr-Eifel Adenau Barweiler, St. Gertrud 

Quiddelbach Ahr-Eifel Adenau Adenau, St. Johannes 

Reifferscheid Ahr-Eifel Schuld Reifferscheid, St. Michael 

Rodder Ahr-Eifel Schuld Reifferscheid, St. Michael 

Schuld Ahr-Eifel Schuld Schuld, St. Gertrud 

Senscheid Vulkaneifel Niederehe Nohn, St. Martin 

Sierscheid Ahr-Eifel Schuld Schuld, St. Gertrud 

Trierscheid Vulkaneifel Niederehe Nohn, St. Martin 

Wershofen Ahr-Eifel Schuld Wershofen, St. Vincentius 

Wiesemscheid Ahr-Eifel Adenau Barweiler, St. Gertrud 

Wimbach Ahr-Eifel Adenau Adenau, St. Johannes 

Winnerath Ahr-Eifel Schuld Schuld, St. Gertrud 

Wirft Ahr-Eifel Adenau Wirft-Kirmutscheid, 

St. Wendelinus 

Dümpelfeld Ahr-Eifel Adenau Dümpelfeld, St. Cyriacus 

    

Verbandsgemeinde Prüm    

Ortsgemeinden    

Auw bei Prüm St. Willibrord Westeifel Bleialf Auw, St. Peter und Paul 

Bleialf St. Willibrord Westeifel Bleialf Bleialf, Maria Himmelfahrt 

Brandscheid St. Willibrord Westeifel Bleialf Brandscheid, St. Cornelius 

Buchet St. Willibrord Westeifel Bleialf Brandscheid, St. Cornelius 
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Büdesheim St. Willibrord Westeifel Prüm Büdesheim, 

St. Peter und Paul 

Dingdorf St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Niederlauch, St. Martin 

Feuerscheid St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Lasel, St. Helena 

Fleringen St. Willibrord Westeifel Prüm Fleringen, St. Lukas 

Giesdorf St. Willibrord Westeifel Prüm Rommersheim, St. Maximin 

Weinsheim St. Willibrord Westeifel Prüm Weinsheim, St. Willibrord 

Gondenbrett St. Willibrord Westeifel Prüm Gondenbrett, St. Dionysius 

Großlangenfeld St. Willibrord Westeifel Bleialf Bleialf, Maria Himmelfahrt 

Habscheid St. Willibrord Westeifel Bleialf Habscheid, 

St. Luzia und Donatus 

Heckhuscheid St. Willibrord Westeifel Arzfeld Großkampenberg, 

St. Hubertus 

Heisdorf St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Schönecken, St. Leodegar 

Kleinlangenfeld St. Willibrord Westeifel Prüm Olzheim, St. Briktius 

Lasel St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Lasel, St. Helena 

Masthorn St. Willibrord Westeifel Bleialf Habscheid, 

St. Luzia und Donatus 

Matzerath St. Willibrord Westeifel Bleialf Pronsfeld, St. Remigius 

Mützenich St. Willibrord Westeifel Bleialf Pronsfeld, St. Remigius 

Neuendorf St. Willibrord Westeifel Prüm Olzheim, St. Briktius 

Niederlauch St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Niederlauch, St. Martin 

Nimshuscheid St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Lasel, St. Helena 

Nimsreuland St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Schönecken, St. Leodegar 

Oberlascheid St. Willibrord Westeifel Bleialf Bleialf, Maria Himmelfahrt 

Oberlauch St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Niederlauch, St. Martin 

Olzheim St. Willibrord Westeifel Prüm Olzheim, St. Briktius 

Orlenbach St. Willibrord Westeifel Bleialf Pronsfeld, St. Remigius 

Pittenbach St. Willibrord Westeifel Bleialf Pronsfeld, St. Remigius 

Pronsfeld St. Willibrord Westeifel Bleialf Pronsfeld, St. Remigius 

Stadt Prüm St. Willibrord Westeifel Prüm Prüm, St. Salvator 

(Verklärung des Herrn) 

Rommersheim St. Willibrord Westeifel Prüm Rommersheim, St. Maximin 

Roth bei Prüm St. Willibrord Westeifel Bleialf Roth, St. Sebastian 

Schönecken St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Schönecken, St. Leodegar 

Schwirzheim St. Willibrord Westeifel Prüm Weinsheim (Gondelsheim), 

St. Fides, Spes und Caritas 

Seiwerath St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Schönecken, St. Leodegar 

Sellerich St. Willibrord Westeifel Bleialf Brandscheid, St. Cornelius 

Wallersheim St. Willibrord Westeifel Prüm Wallersheim, St. Nikolaus 

Watzerath St. Willibrord Westeifel Bleialf Pronsfeld, St. Remigius 

Wawern St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Lasel, St. Helena 
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Winringen St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Niederlauch, St. Martin 

Winterscheid St. Willibrord Westeifel Bleialf Bleialf, Maria Himmelfahrt 

Winterspelt St. Willibrord Westeifel Bleialf Winterspelt, St. Michael 

Hersdorf St. Willibrord Westeifel Schönecken-Waxweiler Schönecken, St. Leodegar 

 

Nahezu alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Kelberg (Aus-
nahmen sind die Ortsgemeinden Reuth [Verbandsgemeinde Obere Kyll] und Nitz [Ver-
bandsgemeinde Kelberg], alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim, 
Daun und Gerolstein sowie einige Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Adenau 
(Ortsgemeinden Dankerath, Meuspath, Müllenbach, Nürburg, Senscheid und 
Trierscheid) gehören zum Dekanat Vulkaneifel. 

Eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Obere Kyll (Ortsgemeinde Reuth) und 
sämtliche Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Prüm sind dem Dekanat St. 
Willibrord Westeifel zugeordnet. 

Zuständig für die meisten Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Adenau ist das De-
kanat Ahr -Eifel (Ortsgemeinden Stadt Adenau, Antweiler, Aremberg, Barweiler, 
Bauler, Dorsel, Eichenbach, Fuchshofen, Harscheid, Herschbroich, Hoffeld, Honerath, 
Hümmel, Insul, Kaltenborn, Kottenborn, Leimbach, Müsch, Ohlenhard, Pomster, 
Quiddelbach, Reifferscheid, Rodder, Schuld, Sierscheid, Wershofen, Wiesemscheid, 
Wimbach, Winnerath, Wirft und Dümpelfeld). 

Die Ortsgemeinde Nitz der Verbandsgemeinde Kelberg gehört zum Dekanat Mayen-
Mendig. 

Fast alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll (Ausnahme ist die Orts-
gemeinde Reuth) gehören zur Pfarreiengemeinschaft Obere Kyll. 

In der Verbandsgemeinde Hillesheim sind ein Teil der Ortsgemeinden der Pfarreien-
gemeinschaft Hillesheim (Ortsgemeinden Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Stadt 
Hillesheim, Oberbettingen und Wiesbaum), ein anderer Teil der Pfarreiengemein-
schaft Niederehe (Ortsgemeinden Kerpen [Eifel], Oberehe-Stroheich, Üxheim, 
Waldsdorf und Nohn) und die Ortsgemeinde Basberg der Pfarreiengemeinschaft 
Obere Kyll zugeordnet. 

Für nahezu alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Kelberg (Ausnahme ist die 
Ortsgemeinde Nitz) ist die Pfarreiengemeinschaft Kelberg zuständig. 

Die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Daun verteilen sich auf die Pfarreienge-
meinschaft Daun (Ortsgemeinden Betteldorf, Bleckhausen, Deudesfeld, Dockweiler, 
Dreis-Brück, Hinterweiler, Kirchweiler, Meisburg, Niederstadtfeld, Oberstadtfeld, 
Schutz, Üdersdorf, Wallenborn, Weidenbach und Stadt Daun), die Pfarreiengemein-
schaft Gillenfeld (Ortsgemeinden Brockscheid, Darscheid, Demerath, Ellscheid, 
Gillenfeld, Hörscheid, Immerath, Mehren, Mückeln, Saxler, Schalkenmehren, 
Schönbach, Steineberg, Steiningen, Strohn, Strotzbüsch, Udler, Utzerath und Winkel 
[Eifel]) und die Pfarreiengemeinschaft Kelberg (Gefell, Kradenbach, Nerdlen und 
Sarmersbach). 

In der Verbandsgemeinde Gerolstein gehören die Ortsgemeinden überwiegend zur 
Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land (Ortsgemeinden Berlingen, Stadt Gerolstein 
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einschließlich Stadtteil Oos, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Pelm, 
Rockeskyll, Birresborn, Densborn, Duppach, Kopp und Mürlenbach). Die Ortsgemein-
den Nerot und Salm sind der Pfarreiengemeinschaft Daun zugeordnet. 

Der Stadtteil Bewingen der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein ist Teil der Pfarreienge-
meinschaft Hillesheim. 

Die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Adenau gehören zum großen Teil zur 
Pfarreiengemeinschaft Adenau (Ortsgemeinden Stadt Adenau, Antweiler, Aremberg, 
Barweiler, Bauler, Dorsel, Eichenbach, Herschbroich, Hoffeld, Honerath, Kaltenborn, 
Kottenborn, Leimbach, Müsch, Pomster, Quiddelbach, Wiesemscheid, Wimbach, Wirft 
und Dümpelfeld). Etliche Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Adenau sind der 
Pfarreiengemeinschaft Schuld zugeordnet (Ortsgemeinden Fuchshofen, Harscheid, 
Hümmel, Insul, Ohlenhard, Reifferscheid, Rodder, Schuld, Sierscheid, Wershofen und 
Winnerath). In die Pfarreiengemeinschaft Kelberg sind die Ortsgemeinden Meuspath, 
Müllenbach und Nürburg der Verbandsgemeinde Adenau eingebunden. Die Ortsge-
meinden Dankerath, Senscheid und Trierscheid gehören zur Pfarreiengemeinschaft 
Niederehe. 

In der Verbandsgemeinde Prüm sind fast alle Ortsgemeinden den Pfarreiengemein-
schaften Prüm (Ortsgemeinden Büdesheim, Fleringen, Giesdorf, Weinsheim, 
Gondenbrett, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Stadt Prüm, Rommersheim, 
Schwirzheim und Wallersheim), Bleialf (Ortsgemeinden Auw bei Prüm, Bleialf, 
Brandscheid, Buchet, Großlangenfeld, Habscheid, Masthorn, Matzerath, Mützenich, 
Oberlascheid, Orlenbach, Pittenbach, Pronsfeld, Roth bei Prüm, Sellerich, Watzerath, 
Winterscheid und Winterspelt) und Schönecken-Waxweiler (Ortsgemeinden Dingdorf, 
Feuerscheid, Heisdorf, Lasel, Niederlauch, Nimshuscheid, Nimsreuland, Oberlauch, 
Schönecken, Seiwerath, Wawern, Winringen und Hersdorf) und nur die Ortsgemeinde 
Heckhuscheid der Pfarreiengemeinschaft Arzfeld zugeordnet. 

Auf der Ebene der Pfarreiengemeinschaften und der Pfarreien gibt es Verflechtungen 
zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim (Ortsge-
meinde Basberg der Verbandsgemeinde Hillesheim), der Verbandsgemeinden Obere 
Kyll und Prüm (Ortsgemeinde Reuth der Verbandsgemeinde Obere Kyll), der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein (Ortsgemeinde Basberg der 
Verbandsgemeinde Hillesheim und Stadtteil Bewingen der Ortsgemeinde Stadt 
Gerolstein), der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau (Ortsgemeinden 
Dankerath, Senscheid und Trierscheid der Verbandsgemeinde Adenau) sowie der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein (Stadtteil Bewingen der Ortsgemeinde 
Stadt Gerolstein). Sie sind jedoch nur geringfügig ausgeprägt und deshalb kein starker 
Indikator für einen konkreten Zusammenschluss ganzer Verbandsgemeinden. 

Im Hinblick auf die Zuordnung zu Organisationsstrukturen der katholischen Kirche 
werden die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Daun und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein am besten, die Neugliederungskonstellation des Zusam-
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menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau deutlich schlechter 
und die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Obere Kyll und Prüm am schlechtesten bewertet. 

 

Organisationsstrukturen der evangelischen Kirche 

Die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim, Adenau, Kelberg, 
Daun, Gerolstein und Prüm sind den folgenden evangelischen Kirchenkreisen und Kir-
chengemeinden zugeordnet: 

Evangelischer Kirchenkreis Trier Verbandsgemeinde Obere Kyll: 

Ortsgemeinden Birgel, Esch, Feusdorf, 
Gönnersdorf, Jünkerath, Lissendorf, 

Hallschlag, Kerschenbach, Ormont, 
Reuth, Scheid, Schüller, Stadtkyll und 
Steffeln 

 

Verbandsgemeinde Hillesheim: 

Ortsgemeinden Basberg, Berndorf, 
Dohm-Lammersdorf, Stadt Hillesheim, 
Kerpen (Eifel), Oberbettingen, Oberehe-
Stroheich, Üxheim, Walsdorf und 
Wiesbaum 

 

Verbandsgemeinde Kelberg: 

Ortsgemeinden Boxberg, Hörschhausen, 
Katzwinkel und Neichen 

 

Verbandsgemeinde Daun: 

Betteldorf, Bleckhausen, Brockscheid, 
Darscheid, Demerath, Deudesfeld, 

Dockweiler, Dreis-Brück, Ellscheid, 
Gefell, Gillenfeld, Hinterweiler, 
Hörscheid, Immerath, Kirchweiler, 
Kradenbach, Mehren, Meisburg, 
Mückeln, Nerdlen, Niederstadtfeld, 
Oberstadtfeld, Sarmersbach, Saxler, 
Schalkenmehren, Schönbach, Schutz, 
Steineberg, Steiningen, Strohn, 
Strotzbüsch, Udler, Üdersdorf, Utzerath, 
Wallenborn, Weidenbach, Winkel (Eifel) 
und Stadt Daun 
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Verbandsgemeinde Gerolstein: 

Ortsgemeinden Berlingen, Stadt 

Gerolstein, Hohenfels-Essingen, 
Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm, 
Rockeskyll, Salm, Birresborn, Densborn, 
Duppach, Kopp und Mürlenbach 

 

Verbandsgemeinde Prüm: 

Ortsgemeinden Auw bei Prüm, Bleialf, 
Brandscheid, Buchet, Büdesheim, 
Dingdorf, Feuerscheid, Fleringen, 
Giesdorf, Weinsheim, Gondenbrett, 
Großlangenfeld, Habscheid, 
Heckhuscheid, Heißdorf, 
Kleinlangenfeld, Lasel, Masthorn, 
Matzerath, Mützenich, Neuendorf, 
Niederlauch, Nimshuscheid, 
Nimsreuland, Oberlascheid, Oberlauch, 
Olzheim, Orlenbach, Pittenbach, 
Pronsfeld, Stadt Prüm, Rommersheim, 
Roth bei Prüm, Schönecken, 
Schwirzheim, Seiwerath, Sellerich, 
Wallersheim, Watzerath, Wawern, 
Winringen, Winterscheid, Winterspelt 
und Hersdorf 

Evangelischer Kirchenkreis Koblenz Verbandsgemeinde Hillesheim: 

Ortsgemeinde Nohn 

 

Verbandsgemeinde Kelberg: 

Ortsgemeinden Arbach, Beinhausen, 
Bereborn, Berenbach, Bodenbach, 
Bongard, Borler, Brücktal, Drees, 
Gelenberg, Gunderath, Höchstberg, 
Horperath, Kaperich, Kelberg, Kirsbach, 
Kötterichen, Kolverath, Lirstal, 
Mannebach, Moosbruch, Nitz, Oberelz, 
Reimerath, Retterath, Sassen, Uersfeld, 
Ueß und Welcherath 

 

Verbandsgemeinde Adenau: 
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Ortsgemeinden Stadt Adenau, Antweiler, 
Aremberg, Barweiler, Bauler, Dankerath, 
Dorsel, Eichenbach, Fuchshofen, 
Harscheid, Herschbroich, Hoffeld, 
Honerath, Hümmel, Insul, Kaltenborn, 
Kottenborn, Leimbach, Meuspath, 
Müllenbach, Müsch, Nürburg, Ohlenhard, 
Pomster, Quiddelbach, Reifferscheid, 
Rodder, Schuld, Senscheid, Sierscheid, 
Trierscheid, Wershofen, Wiesemscheid, 
Wimbach, Winnerath, Wirft und 
Dümpelfeld 

 

Evangelische Kirchengemeinde 

Gerolstein-Jünkerath 

Verbandsgemeinde Obere Kyll: 

Ortsgemeinden Birgel, Esch, Feusdorf, 
Gönnersdorf, Jünkerath, Lissendorf, Hall-
schlag, Kerschenbach, Ormont, Reuth, 
Scheid, Schüller, Stadtkyll und Steffeln 

 

Verbandsgemeinde Hillesheim: 

Ortsgemeinden Basberg, Berndorf, 
Dohm-Lammersdorf, Stadt Hillesheim, 
Kerpen (Eifel), Oberbettingen, Oberehe-
Stroheich, Üxheim, Walsdorf und 
Wiesbaum 

 

Verbandsgemeinde Daun: 

Ortsgemeinden Betteldorf und 
Hinterweiler 

 

Verbandsgemeinde Gerolstein: 

Ortsgemeinden Berlingen, Stadt  

Gerolstein, Hohenfels-Essingen, 
Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm, 
Rockeskyll, Salm, Birresborn, Densborn, 
Duppach, Kopp und Mürlenbach 

 

Verbandsgemeinde Prüm: 

Ortsgemeinde Schwirzheim 
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Evangelische Kirchengemeinde Adenau Verbandsgemeinde Hillesheim: 

Ortsgemeinde Nohn 

 

Verbandsgemeinde Kelberg: 

Ortsgemeinden Beinhausen, Arbach, 
Bereborn, Berenbach, Bodenbach, 
Bongard, Borler, Brücktal, Drees, 
Gelenberg, Gunderath, Höchstberg, 
Horperath, Kaperich, Kelberg, Kirsbach, 
Kötterichen, Kolverath, Lirstal, 
Mannebach, Mosbruch, Nitz, Oberelz, 
Reimerath, Retterath, Sassen, Uersfeld, 
Ueß und Welcherath 

 

Verbandsgemeinde Adenau: 

Ortsgemeinden Stadt Adenau, Antweiler, 
Aremberg, Barweiler, Bauler, Dankerath, 
Dorsel, Eichenbach, Fuchshofen, Harsch-
eid, Herschbroich, Hoffeld, Honerath, 
Hümmel, Insul, Kaltenborn, Kottenborn, 
Leimbach, Meuspath, Müllenbach, 
Müsch, Nürburg, Ohlenhard, Pomster, 
Quiddelbach, Reifferscheid, Rodder, 
Schuld, Senscheid, Sierscheid, 
Trierscheid, Wershofen, Wiesemscheid, 
Wimbach, Winnerath, Wirft und 
Dümpelfeld 

Evangelische Kirchengemeinde Daun Verbandsgemeinde Kelberg: 

Ortsgemeinden Boxberg, Hörschhausen, 
Katzwinkel und Neichen 

 

Verbandsgemeinde Daun: 

Ortsgemeinden Bleckhausen, 
Brockscheid, Darscheid, Demerath, 
Deudesfeld, Dockweiler, Dreis-Brück, Ell-
scheid, Gefell, Gillenfeld, Hörscheid, 
Immerath, Kirchweiler, Kradenbach,Meh-
ren, Meisburg, Mückeln, Nerdlen, Nieder-
stadtfeld, Oberstadtfeld, Sarmersbach, 
Saxler, Schalkenmehren, Schönbach, 
Schutz, Steineberg, Steiningen, Strohn, 
Strotzbüsch, Udler, Üdersdorf, Utzerath, 
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Wallenborn, Weidenbach, Winkel (Eifel) 
und Stadt Daun 

Evangelische Kirchengemeinde Prüm Verbandsgemeinde Prüm: 

Ortsgemeinden Auw bei Prüm, Bleialf, 
Brandscheid, Buchet, Büdesheim, 
Dingdorf, Feuerscheid, Fleringen, 
Giesdorf, Weinsheim, Gondenbrett, 
Großlangenfeld, Habscheid, 
Heckhuscheid, Heisdorf, Kleinlangenfeld, 
Lasel, Masthorn, Matzerath, Mützenich, 
Neuendorf, Niederlauch, Nimshuscheid, 
Nimsreuland, Oberlascheid, Oberlauch, 
Olzheim, Orlenbach, Pittenbach, 
Pronsfeld, Stadt Prüm, Rommersheim, 
Roth bei Prüm, Schönecken, Seiwerath, 
Sellerich, Wallersheim, Watzerath, 
Wawern, Winringen, Winterscheid, 

Winterspelt und Hersdorf 

 

Alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, nahezu alle Ortsgemeinden 
der Verbandsgemeinde Hillesheim sowie alle Ortsgemeinden der Verbandsgemein-
den Daun, Gerolstein und Prüm gehören zum Evangelischen Kirchenkreis Trier. 
Ebenso sind aus der Verbandsgemeinde Kelberg vier der 33 Ortsgemeinden dem 
Evangelischen Kirchenkreis Trier zugeordnet. 

Dagegen liegen alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Adenau, die meisten 
Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Kelberg, das heißt 29 der 33 Ortsgemeinden, 
und eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Hillesheim im Evangelischen Kirchen-
kreis Koblenz. 

Die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, die Ortsgemeinden der Ver-
bandsgemeinde Hillesheim mit Ausnahme einer Ortsgemeinde und die Ortsgemein-
den der Verbandsgemeinde Gerolstein gehören zur Evangelischen Kirchengemeinde 
Gerolstein-Jünkerath. Gleiches gilt für die Ortsgemeinden Betteldorf und Hinterweiler 
der Verbandsgemeinde Daun sowie die Ortsgemeinde Schwirzheim der Verbandsge-
meinde Prüm. Die meisten Ortsgemeinden, das heißt 29 von 33 Ortsgemeinden, der 
Verbandsgemeinde Kelberg, eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Hillesheim 
und die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Adenau sind der Evangelischen Kir-
chengemeinde Adenau zugeordnet. Vier der 33 Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinde Kelberg und die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Daun mit Ausnahme 
von zwei Ortsgemeinden gehören zur Evangelischen Kirchengemeinde Daun. Abge-
sehen von einer Ortsgemeinde sind alle anderen Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinde Prüm der Evangelischen Kirchengemeinde Prüm zugeordnet. 

Was die Zugehörigkeit zu Organisationsstrukturen der evangelischen Kirche anbe-
langt, werden die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbands-
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gemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein und des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein besser als die Neugliederungskonstellati-
onen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg sowie des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun bewertet. 

 

Historische Bindungen und Beziehungen 

Die historischen Bindungen und Beziehungen sind ebenfalls ein Indikator für gebietli-
che Verflechtungen. Für die Gebiete der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Hillesheim und ihrer Nachbarverbandsgemeinden stellt sich die bisherige Zuordnung 
zu Gebiets- und Verwaltungsstrukturen wie folgt dar: 

Am 7. November 1970 sind im Regierungsbezirk Trier die Landkreise Bitburg, Daun 
und Prüm aufgelöst worden (§ 1 Buchst. b des Siebenten Landesgesetzes über die 
Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz vom 28. Juli 1970 [GVBl. 
S. 288]). 

Gleichzeitig hat es 

- die Neubildung des Landkreises Bitburg-Prüm aus der Stadt Bitburg und den Ge-
meinden der Verbandsgemeinden Arzfeld, Bitburg-Land, Irrel, Kyllburg, Neuerburg, 
Prüm und Speicher (der neue Landkreis Bitburg-Prüm ist Rechtsnachfolger der auf-
gelösten Landkreise Bitburg und Prüm; sein Landratsamt hat den Sitz in Bitburg; 
§§ 3 und 9 Halbsatz 1 des Siebenten Landesgesetzes über die Verwaltungsverein-
fachung im Lande Rheinland-Pfalz) und 

- die Neubildung des Landkreises Daun aus den Gemeinden der Verbandsgemein-
den Daun, Gerolstein, Hillesheim, Kelberg und Obere Kyll (der neue Landkreis 
Daun ist Rechtsnachfolger des aufgelösten Landkreises Daun; sein Landratsamt 
hat den Sitz in Daun; §§ 4 und 9 Halbsatz 1 des Siebenten Landesgesetzes über 
die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz) 

gegeben. 

In den Gebieten der Regierungsbezirke Koblenz und Trier haben die bisherigen Ämter 
über den 30. September 1968 hinaus fortbestanden (Artikel 3 § 2 Abs. 3 Satz 1 und 
Artikel 9 Abs. 1 des Landesgesetzes zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher 
Vorschriften und zur Vorbereitung der Neugliederung von Gemeinden vom 16. Juli 
1968 [GVBl. S. 132]). 

Ebenfalls am 7. November 1970 sind 

im Landkreis Ahrweiler 

- die Verbandsgemeinde Adenau, 

- die Verbandsgemeinde Antweiler und 

- die Verbandsgemeinde Niederzissen, 

im Landkreis Daun 
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- die Verbandsgemeinde Daun, 

- die Verbandsgemeinde Gillenfeld, 

- die Verbandsgemeinde Lissendorf in Birgel und 

- die Verbandsgemeinde Niederstadtfeld sowie 

im Landkreis Prüm 

- die Verbandsgemeinde Birresborn, 

- die Verbandsgemeinde Bleialf, 

- die Verbandsgemeinde Daleiden-Leidenborn, 

- die Verbandsgemeinde Niederprüm-Pronsfeld, 

- die Verbandsgemeinde Prüm-Land, 

- die Verbandsgemeinde Schönecken, 

- die Verbandsgemeinde Stadtkyll und 

- die Verbandsgemeinde Waxweiler 

aufgelöst worden (§ 1 Nrn. 1, 12 und 13 und § 88 Halbsatz 1 des Achten Landesge-
setzes über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz vom 28. Juli 
1970 [GVBl. S. 289]). 

 

Gleichzeitig sind 

- die Verbandsgemeinde Adenau im Landkreis Ahrweiler aus der Stadt Adenau, den 
Gemeinden Dümpelfeld, Fuchshofen, Gilgenbach, Harscheid, Herschbroich, 
Honerath, Insul, Jammelshofen, Kaltenborn, Kottenborn, Leimbach, Lückenbach, 
Meuspath, Müllenbach, Niederadenau, Nürburg, Quiddelbach, Reifferscheid, 
Rodder, Schuld, Sierscheid, Wimbach und Winnerath (bisher Verbandsgemeinde 
Adenau im Landkreis Ahrweiler) und den Gemeinden Antweiler, Aremberg, Barwei-
ler, Bauler, Blindert, Dankerath, Dorsel, Eichenbach, Hoffeld, Hümmel, Müsch, 
Ohlenhard, Pitscheid, Pomster, Senscheid, Trierscheid, Wershofen, Wiesemscheid 
und Wirft (bisher Verbandsgemeinde Antweiler im Landkreis Ahrweiler) neu gebil-
det worden (die Verbandsgemeinde Adenau ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten 
Verbandsgemeinden Adenau und Antweiler und hat den Sitz ihrer Verbandsge-
meindeverwaltung in der Stadt Adenau; §§ 2 und 88 Halbsatz 1 des Achten Lan-
desgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz), 

- die Verbandsgemeinde Prüm im Landkreis Bitburg-Prüm aus der Stadt Prüm, den 
Gemeinden Büdesheim, Dausfeld, Ellwerath, Fleringen, Giesdorf, Gondelsheim, 
Hermespand, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Rommersheim, Schwirzheim, 
Wallersheim, Wascheid, Weinsheim und Willwerath (bisher Verbandsgemeinde 
Prüm-Land im Landkreis Prüm), den Gemeinden Auw, Bleialf, Brandscheid, 
Buchet, Großlangenfeld, Habscheid, Heckhalenfeld, Heckhuscheid, Hollnich, 
Kobscheid, Laudesfeld, Masthorn, Mützenich, Oberlascheid, Roth, Schlausenbach, 
Urb, Winterscheid, Winterspelt und Wischeid (bisher Verbandsgemeinde Bleialf im 
Landkreis Prüm), den Gemeinden Dingdorf, Feuerscheid, Heisdorf, Lasel, 
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Niederhersdorf, Niederlauch, Nimshuscheid, Nimsreuland, Oberhersdorf, 
Oberlauch, Schönecken (bis zum 31. Mai 1967 Schönecken-Wetteldorf), Seiwerath, 
Wawern und Winringen (bisher Verbandsgemeinde Schönecken im Landkreis 
Prüm), den Gemeinden Gondenbrett, Mehlen bei Prüm, Orlenbach, Pittenbach, 
Pronsfeld, Sellerich, Steinmehlen, Watzerath und Weinsfeld (bisher Verbandsge-
meinde Niederprüm-Pronsfeld im Landkreis Prüm) und der Gemeinde Matzerath 
(bisher Verbandsgemeinde Waxweiler im Landkreis Prüm) neu gebildet worden (die 
Verbandsgemeinde Prüm ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Verbandsgemein-
den Bleialf, Niederprüm, Pronsfeld, Prüm-Land und Schönecken und hat den Sitz 
ihrer Verbandsgemeindeverwaltung in der Stadt Prüm und eine Außenstelle der 
Verbandsgemeindeverwaltung in Bleialf; §§ 49 und 88 Halbsatz 1 des Achten Lan-
desgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz), 

- die Verbandsgemeinde Daun im Landkreis Daun aus der Stadt Daun und den Ge-
meinden Brück, Darscheid, Dockweiler, Dreis, Gefell, Hörscheid, Kirchweiler, 
Kradenbach, Mehren, Nerdlen, Rengen, Sarmersbach, Schalkenmehren, 
Schönbach, Steinborn, Utzerath und Waldkönigen (bisher Verbandsgemeinde 
Daun im Landkreis Daun), den Gemeinden Bleckhausen, Deudesfeld, Meisburg, 
Niederstadtfeld, Oberstadtfeld, Schutz, Tettscheid, Trittscheid, Üdersdorf, 
Wallenborn, Weidenbach und Weiersbach (bisher Verbandsgemeinde 
Niederstadtfeld im Landkreis Daun), den Gemeinden Brockscheid, Demerath, 
Ellscheid, Gillenfeld, Immerath, Mückeln, Saxler, Steineberg, Steiningen, Strohn, 
Strotzbüsch, Udler, und Winkel (Eifel) (bisher Verbandsgemeinde Gillenfeld im 
Landkreis Daun) und den Gemeinden Betteldorf und Hinterweiler (bisher Verbands-
gemeinde Gerolstein im Landkreis Daun) neu gebildet worden (die Verbandsge-
meinde Daun mit Sitz ihrer Verbandsgemeindeverwaltung in der Stadt Daun ist 
Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Verbandsgemeinden Daun, Gillenfeld und 
Niederstadtfeld; §§ 51 und 88 Halbsatz 1 des Achten Landesgesetzes über die Ver-
waltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz), 

- die Verbandsgemeinde Obere Kyll im Landkreis Daun aus den Gemeinden Auel, 
Birgel, Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Lissendorf (bisher Verbandsge-
meinde Lissendorf in Birgel im Landkreis Daun) und den Gemeinden Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont, Reuth, Scheid, Schönfeld, Schüller, Stadtkyll und Steffeln 
(bisher Verbandsgemeinde Stadtkyll im Landkreis Prüm) neu gebildet worden (die 
Verbandsgemeinde Obere Kyll ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Verbandsge-
meinden Lissendorf in Birgel und Stadtkyll und mit ihrer Verbandsgemeindeverwal-
tung in der Gemeinde Jünkerath [zunächst Gemeinde Stadtkyll-Jünkerath] ansäs-
sig; §§ 52 und 88 Halbsatz 1 des Achten Landesgesetzes über die Verwaltungsver-
einfachung im Lande Rheinland-Pfalz und Landesgesetz zur Änderung des Achten 
Landesgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz 
vom 24. Januar 1974 [GVBl. S. 34]), 

- in die aus der Stadt Gerolstein und den Gemeinden Berlingen, Büscheich, Gees, 
Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Michelbach, Müllenborn, Neroth, Pelm, 
Rockeskyll, Roth und Salm bestehende Verbandsgemeinde Gerolstein im Land-
kreis Daun die Gemeinden Birresborn, Densborn, Kopp und Mürlenbach (bisher 
Verbandsgemeinde Birresborn im Landkreis Prüm) und die Gemeinden Duppach 
und Oos (bisher Verbandsgemeinde Prüm-Land im Landkreis Prüm) eingegliedert 
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worden (die Verbandsgemeinde Gerolstein ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten 
Verbandsgemeinde Birresborn und hat den Sitz ihrer Verbandsgemeindeverwal-
tung in der Stadt Gerolstein; §§ 53 und 88 Halbsatz 1 des Achten Landesgesetzes 
über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz), 

- in die aus den Gemeinden Berndorf, Bolsdorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, 
Kerpen, Niederbettingen, Oberehe, Stroheich, Üxheim, Walsdorf und Zilsdorf beste-
hende Verbandsgemeinde Hillesheim im Landkreis Daun die Gemeinden Basberg, 
Mirbach, Oberbettingen und Wiesbaum (bisher Verbandsgemeinde Lissendorf in 
Birgel im Landkreis Daun) und die Gemeinde Nohn (bisher Verbandsgemeinde 
Antweiler im Landkreis Ahrweiler) eingegliedert worden (§§ 54 und 88 Halbsatz 1 
des Achten Landesgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rhein-
land-Pfalz) und 

- in die aus den Gemeinden Arbach, Bereborn, Berenbach, Bodenbach, Bongard, 
Borler, Brück, Drees, Gelenberg, Gunderath, Höchstberg, Horperath, Kaperich, 
Kelberg, Kirsbach, Kötterichen, Lirstal (bis zum 22. November 1966 Lierstall), 
Mannebach, Mosbruch, Nitz, Oberelz, Reimerath, Retterath, Sassen, Uersfeld, Ueß 
und Welcherath bestehende Verbandsgemeinde Kelberg im Landkreis Daun die 
Gemeinden Beinhausen, Boxberg, Brück, Hörschhausen, Katzwinkel und Neichen 
(bisher Verbandsgemeinde Daun im Landkreis Daun) eingegliedert worden (§§ 55 
und 88 Halbsatz 1 des Achten Landesgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung 
im Lande Rheinland-Pfalz). 

Am 7. November 1970 sind die Gemeinden Blindert, Hümmel und Pitscheid der Ver-
bandsgemeinde Adenau zur Gemeinde Hümmel der Verbandsgemeinde Adenau zu-
sammengeschlossen worden. 

Ferner sind an diesem Tag die Gemeinde Jammelshofen der Verbandsgemeinde 
Adenau in die Gemeinde Kaltenborn der Verbandsgemeinde Adenau und die Ge-
meinde Gilgenbach der Verbandsgemeinde Adenau in die Gemeinde Leimbach der 
Verbandsgemeinde Adenau eingegliedert worden. 

Am 1. Oktober 1976 sind die Gemeinden Lückenbach und Niederadenau der Ver-
bandsgemeinde Adenau in die Gemeinde Dümpelfeld der Verbandsgemeinde Adenau 
eingegliedert worden. 

In die Stadt Prüm sind am 7. Juni 1969 die Gemeinde Niederprüm, am 1. Januar 1971 
die Gemeinde Dausfeld der Verbandsgemeinde Prüm, am 1. Januar 1973 die Ge-
meinde Weinsfeld der Verbandsgemeinde Prüm und am 1. Januar 1974 die Ge-
meinde Steinmehlen der Verbandsgemeinde Prüm eingegliedert worden (§§ 44 und 
138 Halbsatz 1 des Vierten Landesgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung im 
Lande Rheinland-Pfalz vom 10. Januar 1969 [GVBl. S. 5] für die Eingliederung der 
Gemeinde Niederprüm). 

Am 1. Januar 1971 sind die Gemeinden Laudesfeld, Schlausenbach und Wischeid der 
Verbandsgemeinde Prüm in die Gemeinde Auw der Verbandsgemeinde Prüm, die 
Gemeinde Ellwerath der Verbandsgemeinde Prüm in die Gemeinde Rommersheim 
der Verbandsgemeinde Prüm, die Gemeinde Kobscheid der Verbandsgemeinde Prüm 
in die Gemeinde Roth bei Prüm der Verbandsgemeinde Prüm und die Gemeinden 
Heckhalenfeld und Urb der Verbandsgemeinde Prüm in die Gemeinde Winterspelt der 
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Verbandsgemeinde Prüm eingegliedert worden. Die Gemeinde Auw ist am 1. Januar 
1971 in Auw bei Prüm umbenannt worden. Ebenso trägt die Gemeinde Roth seit dem 
1. Januar 1971 den Namen Roth bei Prüm. 

Ferner sind am 1. Januar 1971 die Gemeinde Gondenbrett der Verbandsgemeinde 
Prüm aus den Gemeinden Gondenbrett, Mehlen bei Prüm (am 7. Juni 1969 aus den 
Gemeinden Niedermehlen und Obermehlen neu gebildet [§ 45 Satz 1 und 2 und § 138 
Halbsatz 1 des Vierten Landesgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung im Lande 
Rheinland-Pfalz]) und Wascheid der Verbandsgemeinde Prüm sowie die Gemeinde 
Gondelsheim der Verbandsgemeinde Prüm aus den Gemeinden Gondelsheim, 
Hermespand, Weinsheim und Willwerath der Verbandsgemeinde Prüm neu gebildet 
worden. Die Gemeinde Gondelsheim heißt seit dem 1. Mai 1980 Weinsheim. 

Außerdem ist am 20. März 1971 die Gemeinde Hersdorf der Verbandsgemeinde Prüm 
aus den Gemeinden Niederhersdorf und Oberhersdorf der Verbandsgemeinde Prüm 
neu gebildet worden. 

Des Weiteren ist am 1. Januar 1972 die Gemeinde Hollnich der Verbandsgemeinde 
Prüm in die Gemeinde Habscheid der Verbandsgemeinde Prüm eingegliedert worden. 

In die Stadt Daun sind am 7. Juni 1969 die Gemeinden Boverath, Neunkirchen und 
Pützborn der Verbandsgemeinde Daun, am 7. November 1970 die Gemeinden 
Rengen, Steinborn und Waldkönigen der Verbandsgemeinde Daun und am 10. Juni 
1979 die Gemeinde Weiersbach der Verbandsgemeinde Daun eingegliedert worden 
(§§ 24 und 62 Halbsatz 1 des Fünften Landesgesetzes über die Verwaltungsvereinfa-
chung im Lande Rheinland-Pfalz vom 14. Februar 1969 [GVBl. S. 62] für die Einglie-
derung der Gemeinden Boverath und Pützborn und §§ 7 und 11 Halbsatz 1 des Neun-
ten Landesgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz 
vom 28. Juli 1970 [GVBl. S. 302]). 

Am 1. Januar 1971 sind die Gemeinden Tettscheid und Trittscheid der Verbandsge-
meinde Daun in die Gemeinde Üdersdorf der Verbandsgemeinde Daun eingegliedert 
worden. 

Außerdem ist am 16. März 1974 die Gemeinde Brück der Verbandsgemeinde Daun in 
die Gemeinde Dreis der Verbandsgemeinde Daun eingegliedert worden. Die Ge-
meinde Dreis heißt seit dem 1. September 1977 Dreis-Brück. 

Am 7. November 1970 sind in die Gemeinde Steffeln der Verbandsgemeinde Obere 
Kyll ein Gebietsteil der Gemeinde Basberg der Verbandsgemeinde Hillesheim umge-
gliedert und die Gemeinde Auel der Verbandsgemeinde Obere Kyll eingegliedert wor-
den (§§ 68 und 88 Halbsatz 1 des Achten Landesgesetzes über die Verwaltungsver-
einfachung im Lande Rheinland-Pfalz für die Umgliederung eines Teilgebietes der Ge-
meinde Basberg in die Gemeinde Steffeln). 

Zudem ist am 1. Januar 1971 die Gemeinde Schönfeld der Verbandsgemeinde Obere 
Kyll in die Gemeinde Stadtkyll der Verbandsgemeinde Obere Kyll eingegliedert wor-
den. 

Am 1. Januar 1968 ist aus den Gemeinden Essingen und Hohenfels die Gemeinde 
Hohenfels-Essingen neu gebildet worden  
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In die Stadt Gerolstein der Verbandsgemeinde Gerolstein sind am 7. Juni 1969 die 
Gemeinden Bewingen, Hinterhausen und Lissingen der Verbandsgemeinde 
Gerolstein und am 1. Dezember 1973 die Gemeinden Büscheich, Gees, Michelbach, 
Müllenborn, Oos und Roth der Verbandsgemeinde Gerolstein eingegliedert worden 
(§§ 42 und 138 Halbsatz 1 des Vierten Landesgesetzes über die Verwaltungsvereinfa-
chung im Lande Rheinland-Pfalz für die Eingemeindung der Gemeinden Hinterhausen 
und Lissingen). 

Ebenso ist am 7. Juni 1969 aus den Gemeinden Kalenborn und Scheuern der Ver-
bandsgemeinde Gerolstein die neue Gemeinde Kalenborn der Verbandsgemeinde 
Gerolstein gebildet worden (§ 43 Satz 1 und 2 und § 138 Halbsatz 1 des Vierten Lan-
desgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz). Seit dem 
1. Dezember 1969 heißt sie Kalenborn-Scheuern. 

Am 1. Januar 1968 ist aus den Gemeinden Leudersdorf, Niederehe und Üxheim-
Ahütte der Verbandsgemeinde Hillesheim die neue Gemeinde Üxheim gebildet wor-
den. In die neue Gemeinde Üxheim ist am 1. Februar 1968 die Gemeinde Heyroth der 
Verbandsgemeinde Hillesheim eingegliedert worden. 

Am 7. Juni 1969 ist die Gemeinde Kerpen (Eifel) der Verbandsgemeinde Hillesheim 
aus den Gemeinden Kerpen und Loogh der Verbandsgemeinde Hillesheim neu gebil-
det worden (§§ 25 und 62 Halbsatz 1 des Fünften Landesgesetzes über die Verwal-
tungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz). 

Am 7. November 1970 ist aus den Gemeinden Oberehe und Stroheich der Verbands-
gemeinde Hillesheim die neue Gemeinde Oberehe-Stroheich gebildet worden. 

In die Gemeinde Hillesheim der Verbandsgemeinde Hillesheim sind am 17. März 1974 
die Gemeinden Bolsdorf und Niederbettingen der Verbandsgemeinde Hillesheim ein-
gegliedert worden. Seit dem 24. Oktober 1993 führt die Gemeinde Hillesheim wieder 
die Bezeichnung Stadt. 

Am 17. März 1974 sind die Gemeinde Zilsdorf der Verbandsgemeinde Hillesheim in 
die Gemeinde Walsdorf der Verbandsgemeinde Hillesheim und die Gemeinde 
Mirbach der Verbandsgemeinde Hillesheim in die Gemeinde Wiesbaum der Ver-
bandsgemeinde Hillesheim eingegliedert worden. 

Am 1. Januar 1970 sind die Gemeinden Hünerbach, Köttelbach, Rothenbach und 
Zermüllen der Verbandsgemeinde Kelberg in die Gemeinde Kelberg der Verbandsge-
meinde Kelberg eingegliedert worden. Die Gemeinde Brück der Verbandsgemeinde 
Kelberg heißt seit dem 1. Januar 1971 Brücktal. 

Der Landkreis Daun trägt seit dem 1. Januar 2007 den Namen Vulkaneifel. 

Demzufolge bestehen historische Bindungen und Beziehungen am ehesten zwischen 
den Gebieten der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, weniger stark zwi-
schen den Gebieten der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, den Gebie-
ten der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, den Gebieten der Verbandsge-
meinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein, den Gebieten der Verbandsgemein-
den Hillesheim und Kelberg, den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Daun und den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein sowie 
sehr schwach zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Adenau. 
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Deshalb werden beim Kriterium der historischen Bindungen und Beziehungen die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Hillesheim besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun, des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein und des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Adenau bewertet. Die Neugliederungskonstellatio-
nen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein, des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg, des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun sowie des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein werden gleich bewertet 
und erhalten eine bessere Bewertung als die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein wird bei den Kriterien der Einwohnerzahlen zu den Stichta-
gen des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015 jeweils sehr gut bewertet. Relativ 
schlecht schneidet die Neugliederungskonstellation beim Kriterium der Fläche ab. Die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein wird, ebenso wie die Neugliederungskonstellationen des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein und des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, bei den Einwohner-
zahlen in den Jahren 2025 und 2035 schlechter als die Neugliederungskonstellationen 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein und 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun und besser 
als die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Hillesheim und Kelberg bewertet. Unter den in den Fokus genommenen acht 
Neugliederungskonstellationen wird die Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein bei der Entwicklung der 
Einwohnerzahl bis zum Jahr 2025 und bis zum Jahr 2035 jeweils am zweitbesten be-
wertet. Die Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein können innerhalb dessel-
ben Mittelbereichs und innerhalb des derzeitigen Landkreises Vulkaneifel zusammen-
geschlossen werden. Zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Gerolstein bestehen drei direkte Landesstraßenverbindungen, eine direkte Kreisstra-
ßenverbindung, eine direkte Eisenbahnstreckenverbindung und eine direkte ÖPNV-
Buslinienverbindung. Die Pendlerverflechtungen zwischen den Gebieten der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein werden gut bewertet. Eine sehr gute Be-
wertung erhält die Neugliederungskonstellation beim Kriterium der Entfernung zwi-
schen den Sitzgemeinden der Verbandsgemeindeverwaltungen der Verbandsgemein-
den Hillesheim und Gerolstein. Unter den näher beleuchteten Neugliederungskonstel-
lationen der Zusammenschlüsse ganzer Verbandsgemeinden wird die Neugliede-



268/342 

rungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Gerolstein bei der jahresdurchschnittlichen Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 
als schlechteste, bei den Schulden aus Investitionskrediten im Kernhaushalt der Ver-
bandsgemeinde (ohne Ortsgemeinden) und den Schulden aus Investitionskrediten in 
den Kernhaushalten der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden jeweils als 
viertbeste, bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbandsge-
meinde einschließlich der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber als 
beste und bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbandsge-
meinde (ohne Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber) als schlechteste 
(die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Kelberg und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Daun werden insoweit gleich bewertet) bewertet. Aus Kooperationen 
lässt sich kein belastbarer Anhaltspunkt für oder gegen einen Zusammenschluss der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein ableiten. Die Zugehörigkeit der Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu Religionsgemeinschaften ist ein Indikator für einen 
Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein. Historische 
Bindungen und Beziehungen zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Hilles-
heim und Gerolstein bestehen durch die frühere gemeinsame Zugehörigkeit von Ge-
meinden zu demselben Landkreis. Die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein gehören zu demselben katholischen Dekanat. Zwischen 
den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein gibt es sehr gering-
fügig ausgeprägte Verflechtungen auf den Ebenen der katholischen Pfarreiengemein-
schaften und Pfarreien. Fast alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim 
und alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Gerolstein sind demselben Evange-
lischen Kirchenkreis zugeordnet. Eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde 
Hillesheim gehört zu einem anderen Evangelischen Kirchenkreis. Gleiches trifft für die 
Zugehörigkeiten zu Evangelischen Kirchengemeinden zu. Landschaftliche, naturräum-
liche und topografische Gegebenheiten und die geografische Lage sowie die Wirt-
schaftsstrukturen sprechen weder besonders für noch besonders gegen einen Zusam-
menschluss der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Obere Kyll wird hinsichtlich der Kriterien der Einwohnerzahlen zu den 
Stichtagen des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015 jeweils sehr gut bewertet. Sie er-
hält beim Kriterium der Fläche eine mittelmäßige Bewertung. Bei den Einwohnerzah-
len in den Jahren 2025 und 2035 wird die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, gemeinsam mit 
den Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Adenau und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein, schlechter als die Neugliederungskonstellationen des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein und des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun und besser als die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Kelberg bewertet. Der Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim wird unter den acht nä-
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her in Betracht genommenen Neugliederungskonstellationen bei der Entwicklung der 
Einwohnerzahl bis zum Jahr 2025 die zweitschlechteste Bewertung und bei der Ent-
wicklung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2035 die schlechteste Bewertung zuteil. Der 
Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim lässt sich in-
nerhalb desselben Mittelbereichs und innerhalb des derzeitigen Landkreises 
Vulkaneifel realisieren. Zwischen den beiden Verbandsgemeinden gibt es eine direkte 
Bundesstraßenverbindung, fünf direkte Kreisstraßenverbindungen, eine direkte Eisen-
bahnstreckenverbindung und eine direkte ÖPNV-Buslinienverbindung. Beim Kriterium 
der Pendlerverflechtungen schneidet die Neugliederungskonstellation mittelmäßig ab. 
Die Entfernung zwischen den Sitzgemeinden der Verbandsgemeindeverwaltungen der 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim wird gut bewertet. Unter den näher 
beleuchteten Neugliederungskonstellationen der Zusammenschlüsse ganzer Ver-
bandsgemeinden schneidet die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim bei der jahresdurchschnittlichen 
Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 gemeinsam mit der Neugliederungskons-
tellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau 
am viertschlechtesten (die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau wird insoweit geringfügig schlechter be-
wertet), bei den Schulden aus Investitionskrediten im Kernhaushalt der Verbandsge-
meinde (ohne Ortsgemeinden) am zweitbesten, bei den Schulden aus Investitionskre-
diten in den Kernhaushalten der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden am 
drittbesten sowie bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Ver-
bandsgemeinde (ohne Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber) am viert-
besten und bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbandsge-
meinde einschließlich der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber am 
drittbesten ab. Bei der Aufgabenwahrnehmung bestehen geringfügige Verflechtungen 
zwischen den Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim. Die Zugehörigkeit der 
Einwohnerinnen und Einwohner zu Religionsgemeinschaften ist ein Indikator für einen 
Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim. Zwischen den 
Gebieten der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim gibt es historische Bin-
dungen und Beziehungen, was die Zuordnung von Gemeinden zu früheren Verbands-
gemeinden und zum Landkreis anbelangt. Nahezu alle Ortsgemeinden der Verbands-
gemeinde Obere Kyll und alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim ge-
hören zum selben katholischen Dekanat. Lediglich eine Ortsgemeinde der Verbands-
gemeinde Obere Kyll ist einem anderen katholischen Dekanat zugeordnet. Auf den 
Ebenen der katholischen Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien bestehen sehr ge-
ringfügig ausgeprägte Verflechtungen zwischen den Gebieten der Verbandsgemein-
den Obere Kyll und Hillesheim. Ebenso gehören alle Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinde Obere Kyll und fast alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim 
zum selben Evangelischen Kirchenkreis. Allein eine Ortsgemeinde der Verbandsge-
meinde Hillesheim liegt in einem anderen Evangelischen Kirchenkreis. Ferner sind 
alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll und der Verbandsgemeinde 
Hillesheim mit Ausnahme einer Ortsgemeinde derselben Evangelischen Kirchenge-
meinde zugeordnet. Landschaftliche, naturräumliche und topografische Gegebenhei-
ten, die geografische Lage und die Wirtschaftsstrukturen sprechen weder besonders 
für noch besonders gegen die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim. 
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Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim, Obere Kyll und Gerolstein schneidet bei den Kriterien der Einwohnerzah-
len zu den Stichtagen des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015 jeweils gut ab. Eine 
sehr schlechte Bewertung erhält das Kriterium der Fläche. Dagegen wird die Neuglie-
derungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll, 
Hillesheim und Gerolstein, wie auch die Neugliederungskonstellationen des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm und des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun, bei den Einwohnerzahlen in 
den Jahren 2025 und 2035 besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein und des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg bewertet. Unter den in den Fokus ge-
nommenen acht Neugliederungskonstellationen wird die Neugliederungskonstellation 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und 
Gerolstein bei der Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2025 am viertschlech-
testen und bei der Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2035 am drittschlech-
testen bewertet. Die Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein kön-
nen innerhalb desselben Mittelbereichs und innerhalb desselben Landkreises zusam-
mengeschlossen werden. Zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Obere 
Kyll, Hillesheim und Gerolstein sind eine direkte Bundesstraßenverbindung, vier di-
rekte Landesstraßenverbindungen, sechs direkte Kreisstraßenverbindungen, eine di-
rekte Eisenbahnstreckenverbindung und zwei direkte ÖPNV-Buslinienverbindungen 
vorhanden. Die Entfernungen zwischen den Sitzgemeinden der Verbandsgemeinde-
verwaltungen der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein werden 
gut bewertet. Unter den näher beleuchteten Neugliederungskonstellationen der Zu-
sammenschlüsse ganzer Verbandsgemeinden wird die Neugliederungskonstellation 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und 
Gerolstein bei der jahresdurchschnittlichen Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 
als drittbeste, bei den Schulden aus Investitionskrediten im Kernhaushalt der Ver-
bandsgemeinde (ohne Ortsgemeinden) als viertschlechteste, bei den Schulden aus 
Investitionskrediten in den Kernhaushalten der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsge-
meinden als drittschlechteste, bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
der Verbandsgemeinde (ohne Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber) 
als drittbeste und bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Ver-
bandsgemeinde einschließlich der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegen-
über als zweitbeste bewertet. Aus Kooperationen und der Zugehörigkeit der Einwoh-
nerinnen und Einwohnern zu Religionsgemeinschaften lassen sich keine belastbaren 
Ansätze für oder gegen einen Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere Kyll, 
Hillesheim und Gerolstein ableiten. Historische Bindungen und Beziehungen zwischen 
den Gebieten der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein basieren 
auf einer gemeinsamen Zugehörigkeit von Gemeinden zu derselben Verbandsge-
meinden und zu demselben Landkreis bereits in früherer Zeit. Nahezu alle Ortsge-
meinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll und alle Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Gerolstein gehören zu demselben katholischen Dekanat. Le-
diglich eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Obere Kyll ist Teil eines anderen 
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katholischen Dekanats. Sehr geringfügig ausgeprägte Verflechtungen bestehen zwi-
schen den Gebieten der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein 
auf den Ebenen der katholischen Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien. Alle Ortsge-
meinden der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein und fast alle Ortsgemein-
den der Verbandsgemeinde Hillesheim sind demselben Evangelischen Kirchenkreis 
zugeordnet. Eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Hillesheim ist Teil eines an-
deren Evangelischen Kirchenkreises. Entsprechendes gilt für die Zugehörigkeit zu 
Evangelischen Kirchengemeinden. Landschaftliche, naturräumliche und topografische 
Gegebenheiten und die geografische Lage sowie die Wirtschaftsstrukturen lassen kei-
nen besonderen Ansatzpunkt für oder gegen einen Zusammenschluss der Verbands-
gemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein erkennen. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Adenau erhält bei den Kriterien der Einwohnerzahlen zu den Stichta-
gen des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015 sehr gute Bewertungen. Sehr schlecht 
schneidet die Neugliederungskonstellation beim Kriterium der Fläche ab. Bei den Ein-
wohnerzahlen in den Jahren 2025 und 2035 wird die Neugliederungskonstellation des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, gemeinsam 
mit den Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Obere Kyll und Gerolstein und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein, schlechter als die Neugliederungskonstellationen des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein und des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun und besser als die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Kelberg bewertet. Unter den in den Fokus genommenen acht Neuglie-
derungskonstellationen wird die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau bei der Entwicklung der Einwoh-
nerzahl bis zum Jahr 2025 am viertbesten und bei der Entwicklung der Einwohnerzahl 
bis zum Jahr 2035 am viertschlechtesten bewertet. Die Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Adenau gehören verschiedenen Mittelbereichen und Landkreisen an. 
Sie sind auch unterschiedlichen Oberzentren zugeordnet. Zwischen den Gebieten der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau gibt es eine direkte Landesstraßenver-
bindung, eine direkte Kreisstraßenverbindung und eine ÖPNV-Buslinienverbindung. 
Die Pendlerverflechtungen zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Adenau werden schlecht bewertet. Gleiches gilt für die Entfernung zwi-
schen den Sitzgemeinden der Verbandsgemeindeverwaltungen der Verbandsgemein-
den Hillesheim und Adenau. Unter den näher beleuchteten Neugliederungskonstellati-
onen der Zusammenschlüsse ganzer Verbandsgemeinden wird die Neugliederungs-
konstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Adenau bei der jahresdurchschnittlichen Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 
am drittschlechtesten (die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim wird insoweit geringfügig besser be-
wertet), bei den Schulden aus Investitionskrediten im Kernhaushalt der Verbandsge-
meinde (ohne Ortsgemeinden) am besten, bei den Schulden aus Investitionskrediten 
in den Kernhaushalten der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden am viert-
schlechtesten, bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbands-
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gemeinde einschließlich der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber am 
zweitschlechtesten sowie bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der 
Verbandsgemeinde (ohne Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber am 
schlechtesten (die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Daun und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein werden insoweit gleich bewertet) bewertet. Kooperationen 
geben keinen belastbaren Anhaltspunkt für oder gegen einen Zusammenschluss der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau. Die Zugehörigkeit der Einwohnerinnen 
und Einwohner zu Religionsgemeinschaften ist ein Indikator für einen Zusammen-
schluss der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau. Historische Bindungen und 
Beziehungen zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Adenau bestehen über eine Gemeinde der Verbandsgemeinde Hillesheim, die früher 
zu einer Verbandsgemeinde im Nachbarlandkreis gehört hat. Einige Ortsgemeinden 
der Verbandsgemeinde Adenau gehören zu demselben katholischen Dekanat wie die 
Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim. Ebenso sind geringfügig ausge-
prägte Verflechtungen zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim 
und Adenau auf den Ebenen der katholischen Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien 
sowie auf den Ebenen der Evangelischen Kirchenkreise und Evangelischen Kirchen-
gemeinden vorhanden. Landschaftliche, naturräumliche und topografische Gegeben-
heiten und die geografische Lage sowie die Wirtschaftsstrukturen sprechen weder für 
noch gegen einen Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Adenau. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Kelberg wird hinsichtlich der Kriterien der Einwohnerzahlen zu den 
Stichtagen des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015 jeweils sehr gut bewertet. Beim 
Kriterium der Fläche schneidet die Neugliederungskonstellation mittelmäßig ab. 
Schlechter als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Daun, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Adenau und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein wird die Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg bei den Einwohnerzahlen 
in den Jahren 2025 und 2035 bewertet. Unter den in den Fokus genommenen acht 
Neugliederungskonstellationen wird die Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg bei der Entwicklung der 
Einwohnerzahl bis zum Jahr 2025 und bis zum Jahr 2035 jeweils am drittbesten be-
wertet. Die Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg gehören unterschiedlichen 
Mittelbereichen an. Sie sind jedoch einem gemeinsamen Oberzentrum zugeordnet. 
Zudem liegen beide Verbandsgemeinden im jetzigen Landkreis Vulkaneifel. Zwischen 
den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg gibt es eine direkte 
Landesstraßenverbindung, eine direkte Kreisstraßenverbindung und eine direkte 
ÖPNV-Buslinienverbindung. Beim Kriterium der Pendlerverflechtungen schneidet die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
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Hillesheim und Kelberg sehr schlecht ab. Die Entfernung zwischen den Sitzgemein-
den der Verbandsgemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Kelberg wird relativ schlecht bewertet. Unter den näher beleuchteten Neugliederungs-
konstellationen der Zusammenschlüsse ganzer Verbandsgemeinden wird die Neuglie-
derungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim 
und Kelberg bei der jahresdurchschnittlichen Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 
2013 als beste, bei den Schulden aus Investitionskrediten im Kernhaushalt der Ver-
bandsgemeinde (ohne Ortsgemeinden) und den Schulden aus Investitionskrediten in 
den Kernhaushalten der Verbandsgemeinden und ihrer Ortsgemeinden jeweils als 
zweitschlechteste, bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Ver-
bandsgemeinde einschließlich der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegen-
über als drittschlechteste und bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
der Verbandsgemeinde (ohne Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber) 
als schlechteste (die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Hillesheim und Daun und des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Hillesheim und Gerolstein werden insoweit gleich bewertet) bewertet. Kooperatio-
nen bieten keinen belastbaren Ansatz für oder gegen einen Zusammenschluss der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg. Die Zugehörigkeit der Einwohnerinnen 
und Einwohner zu Religionsgemeinschaften ist ein Indikator für einen Zusammen-
schluss der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg. Historische Bindungen und 
Beziehungen zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Kelberg ergeben sich aus der schon früheren gemeinsamen Zugehörigkeit von Ge-
meinden zum selben Landkreis. Alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Hillesheim und nahezu alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Kelberg gehören 
zu demselben katholischen Dekanat. Eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde 
Kelberg ist einem anderen katholischen Dekanat zugeordnet. Verflechtungen zwi-
schen den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg auf den Ebenen 
der katholischen Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien bestehen nicht. Die meisten 
Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim und einige Ortsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Kelberg sind demselben Evangelischen Kirchenkreis zugeordnet. 
Lediglich eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Hillesheim und 29 der 33 Orts-
gemeinden der Verbandsgemeinde Kelberg gehören zu einem anderen Evangeli-
schen Kirchenkreis. Verflechtungen zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Kelberg auf der Ebene der Evangelischen Kirchengemeinden gibt es 
insoweit, als eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Hillesheim und 29 der 
33 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Kelberg gemeinsam mit den Ortsgemein-
den der Verbandsgemeinde Adenau derselben Evangelischen Kirchengemeinde zu-
geordnet sind. Im Übrigen gehören die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Kelberg zu anderen Evangelischen Kirchengemeinden. Landschaftli-
che, naturräumliche und topografische Gegebenheiten und die geografische Lage so-
wie die Wirtschaftsstrukturen sind weder besonders für noch besonders gegen einen 
Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg anzuführen. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Daun wird bei den Kriterien der Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 
des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015 jeweils gut bewertet. Eine sehr schlechte Be-
wertung erhält die Neugliederungskonstellation beim Kriterium der Fläche. Wie auch 



274/342 

die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Prüm und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere 
Kyll, Hillesheim und Gerolstein wird die Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun bei den Einwohnerzahlen in 
den Jahren 2025 und 2035 besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein und des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg bewertet. Unter den in den Fokus ge-
nommenen acht Neugliederungskonstellationen erhält die Neugliederungskonstella-
tion des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun bei der 
Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2025 die schlechteste Bewertung und 
bei der Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2035 die viertbeste Bewertung. 
Der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun lässt sich inner-
halb desselben Mittelbereichs und innerhalb des jetzigen Landkreises Vulkaneifel rea-
lisieren. Beide Verbandsgemeinden sind demselben Oberzentrum zugeordnet. Zwi-
schen den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun gibt es eine di-
rekte Bundesstraßenverbindung, zwei direkte Kreisstraßenverbindungen und zwei di-
rekte ÖPNV-Buslinien-verbindungen. Beim Kriterium der Pendlerverflechtungen wird 
die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Daun schlecht bewertet. Die Entfernung zwischen den Sitzgemeinden 
der Verbandsgemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun 
wird relativ schlecht bewertet. Unter den näher beleuchteten Neugliederungskonstella-
tionen der Zusammenschlüsse ganzer Verbandsgemeinden wird die Neugliederungs-
konstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun 
bei der jahresdurchschnittlichen Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 als zweit-
beste, bei den Schulden aus Investitionskrediten im Kernhaushalt der Verbandsge-
meinde (ohne Ortsgemeinden) als drittschlechteste, bei den Schulden aus Investiti-
onskrediten in den Kernhaushalten der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden 
als zweitbeste, bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbands-
gemeinde einschließlich der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber als 
viertbeste und bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbands-
gemeinde (ohne Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber) als schlechteste 
(die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Kelberg und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein erhalten insoweit die gleichen Bewertungen) bewertet. Ko-
operationen geben keinen klaren Hinweis für oder gegen einen Zusammenschluss der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun. Die Zugehörigkeit der Einwohnerinnen und 
Einwohner zu Religionsgemeinschaften ist ein Indikator für einen Zusammenschluss 
der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun. Historische Bindungen und Beziehun-
gen zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun gibt es 
durch die frühere gemeinsame Zugehörigkeit von Gemeinden zu demselben Land-
kreis. Alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun sind demsel-
ben katholischen Dekanat zugeordnet. Verflechtungen zwischen den Gebieten der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun auf den Ebenen der katholischen Pfarrei-
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engemeinschaften und Pfarreien bestehen nicht. Ferner gehören alle Ortsgemeinden 
der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun zu demselben Evangelischen Kirchen-
kreis. Nahezu alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim und zwei Orts-
gemeinden der Verbandsgemeinde Daun sind derselben Evangelischen Kirchenge-
meinde zugeordnet. Im Übrigen gehören die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Daun zu anderen Evangelischen Kirchengemeinden. Landschaftliche, 
naturräumliche und topografische Gegebenheiten und die geografische Lage sowie 
die Wirtschaftsstrukturen sind keine Indikatoren für oder gegen einen Zusammen-
schluss der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Gerolstein wird bei den Kriterien der Einwohnerzahlen zu den Stichta-
gen des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015 jeweils sehr gut bewertet. Schlecht 
schneidet die Neugliederungskonstellation beim Kriterium der Fläche ab. Die Neuglie-
derungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll 
und Gerolstein erhält, wie auch die Neugliederungskonstellationen des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau und des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein, bei den Einwohnerzahlen in den 
Jahren 2025 und 2035 eine schlechtere Bewertung als die Neugliederungskonstellati-
onen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein 
und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun und eine 
bessere Bewertung als die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg. Unter den in den Fokus genommenen 
acht Neugliederungskonstellationen erhält die Neugliederungskonstellation des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein bei der Ent-
wicklung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2025 die drittschlechteste Bewertung und 
bei der Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2035 die zweitschlechteste Be-
wertung. Der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein 
kann innerhalb desselben Mittelbereichs und innerhalb des jetzigen Landkreises 
Vulkaneifel umgesetzt werden. Zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Gerolstein gibt es eine direkte Landesstraßenverbindung und eine di-
rekte Kreisstraßenverbindung. Beim Kriterium der Pendlerverflechtungen wird die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Gerolstein relativ schlecht bewertet. Die Entfernung zwischen den 
Sitzgemeinden der Verbandsgemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden Obere 
Kyll und Gerolstein erhält eine mittelmäßige Bewertung. Unter den näher beleuchteten 
Neugliederungskonstellationen der Zusammenschlüsse ganzer Verbandsgemeinden 
wird die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Obere Kyll und Gerolstein bei der jahresdurchschnittlichen Steuerkraft im Zeit-
raum von 2004 bis 2013 am zweitschlechtesten, bei den Schulden aus Investitonskre-
diten im Kernhaushalt der Verbandsgemeinde (ohne Ortsgemeinden) und den Schul-
den aus Investitionskrediten in den Kernhaushalten der Verbandsgemeinde und ihrer 
Ortsgemeinden jeweils am schlechtesten, bei den Schulden aus Krediten zur Liquidi-
tätssicherung der Verbandsgemeinde (ohne Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr 
gegenüber) am besten und bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
der Verbandsgemeinde einschließlich der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr ge-
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genüber am schlechtesten bewertet. Kooperationen ergeben keinen belastbaren An-
satz für oder gegen einen Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Gerolstein. Die Zugehörigkeit der Einwohnerinnen und Einwohner zu Religionsge-
meinschaften ist ein Indikator für einen Zusammenschluss der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Gerolstein. Historische Bindungen und Beziehungen zwischen den 
Gebieten der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein bestehen nur durch die 
schon frühere gemeinsame Zugehörigkeit von Gemeinden zum selben Landkreis. 
Fast alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll und alle Ortsgemeinden 
der Verbandsgemeinde Gerolstein gehören zum selben katholischen Dekanat. Ledig-
lich eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Obere Kyll ist einem anderen katholi-
schen Dekanat zugeordnet. Verflechtungen zwischen den Gebieten der Verbandsge-
meinden Obere Kyll und Gerolstein auf den Ebenen der katholischen Pfarreienge-
meinschaften und Pfarreien bestehen nicht. Sämtliche Ortsgemeinden der Verbands-
gemeinden Obere Kyll und Gerolstein liegen im selben Evangelischen Kirchenkreis 
und gehören zur selben Evangelischen Kirchengemeinde. Landschaftliche, natur-
räumliche und topografische Gegebenheiten und die geografische Lage und die Wirt-
schaftsstrukturen sind weder für noch gegen einen Zusammenschluss der Verbands-
gemeinden Obere Kyll und Gerolstein anzuführen. 

Bei der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Obere Kyll und Prüm werden die Kriterien der Einwohnerzahlen zu den Stichta-
gen des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015 gut bewertet. Eine sehr schlechte Be-
wertung erhält das Kriterium der Fläche. Dagegen schneidet die Neugliederungskons-
tellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, 
ebenso wie die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein und des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun, bei den Einwohnerzahlen in den Jah-
ren 2025 und 2035 besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Hillesheim und Gerolstein und des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Kelberg ab. Unter den in den Fokus genommenen acht Neu-
gliederungskonstellationen schneidet die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm bei der Entwicklung der 
Einwohnerzahl bis zum Jahr 2025 und bis zum Jahr 2035 jeweils am besten ab. Die 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm gehören verschiedenen Mittelbereichen 
und unterschiedlichen Landkreisen an. Sie sind jedoch demselben Oberzentrum zuge-
ordnet. Zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm gibt es 
eine direkte Bundesstraßenverbindung, zwei direkte Landesstraßenverbindungen, 
zwei direkte Kreisstraßenverbindungen und eine direkte ÖPNV-Buslinienverbindung. 
Die Pendlerverflechtungen zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Obere 
Kyll und Prüm werden relativ schlecht bewertet. Gleiches trifft für die Entfernung zwi-
schen den Sitzgemeinden der Verbandsgemeindeverwaltungen der beiden Verbands-
gemeinden zu. Unter den näher beleuchteten Neugliederungskonstellationen der Zu-
sammenschlüsse ganzer Verbandsgemeinden wird die Neugliederungskonstellation 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm beim Krite-
rium der jahresdurchschnittlichen Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 als viert-
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beste, bei den Schulden aus Investitionskrediten im Kernhaushalt der Verbandsge-
meinde (ohne Ortsgemeinden) als drittbeste, bei den Schulden aus Investitionskredi-
ten in den Kernhaushalten der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden als beste, 
bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde (ohne 
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber) als zweitbeste und bei den 
Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde einschließlich 
der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber als viertschlechteste bewer-
tet. Kooperationen und Zugehörigkeiten der Einwohnerinnen und Einwohner zu Religi-
onsgemeinschaften sind keine besonderen Indikatoren für einen Zusammenschluss 
der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm. Historische Bindungen und Beziehun-
gen zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm resultieren 
aus einer gemeinsamen Zugehörigkeit von Gemeinden zu einer früheren Verbandsge-
meinde im Landkreis Prüm. Eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Obere Kyll 
und die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Prüm gehören demselben katholi-
schen Dekanat an. Im Übrigen sind die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere 
Kyll einem anderen katholischen Dekanat zugeordnet. Auf den Ebenen der katholi-
schen Pfarreiengemeinschaften und Pfarreien besteht zwischen den Gebieten der 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm über eine Ortsgemeinde der Verbandsge-
meinde Obere Kyll eine Verflechtung. Die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Prüm gehören zum selben Evangelischen Kirchenkreis. Eine Verflech-
tung auf der Ebene der Evangelischen Kirchengemeinden gibt es zwischen den Ge-
bieten der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm über eine Ortsgemeinde der 
Verbandsgemeinde Prüm. Landschaftliche, naturräumliche und topografische Gege-
benheiten und die geografische Lage sowie die Wirtschaftsstrukturen sprechen nicht 
für oder gegen einen Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Prüm. 

 

Fazit 

Nach alldem werden die Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
zu einer neuen Verbandsgemeinde zusammengeschlossen. 

Der Zusammenschluss wird zum 1. Januar 2019 herbeigeführt. 

Er wird als freiwillige Gebietsänderungsmaßnahme eingestuft. Ihm haben der Rat der 
Verbandsgemeinde Gerolstein und die Räte von zehn ihrer 13 Ortsgemeinden, der 
Rat der Verbandsgemeinde Hillesheim und die Räte von acht ihrer elf Ortsgemeinden 
sowie der Rat der Verbandsgemeinde Obere Kyll und die Räte von neun ihrer 14 Orts-
gemeinden zugestimmt. In den zehn Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Gerolstein, deren Räte dem Zusammenschluss zugestimmt haben, wohnt eine Mehr-
heit der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Gerolstein 
(12 459 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015; dies ent-
spricht einem Anteil von 92,22 % der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbands-
gemeinde Gerolstein [13 510 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 
30. Juni 2015]). Ebenso wohnt in den acht Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Hillesheim, deren Räte dem Zusammenschluss zugestimmt haben, eine Mehrheit der 
Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Hillesheim (4 539 Einwohne-
rinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015; dies entspricht einem Anteil 
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von 51,64 % der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Hillesheim 
[8 790 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015]). Ferner 
wohnt in den neun Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, deren Räte 
dem Zusammenschluss zugestimmt haben, eine Mehrheit der Einwohnerinnen und 
Einwohner der Verbandsgemeinde Obere Kyll (6 790 Einwohnerinnen und Einwohner 
zum Stichtag des 30. Juni 2015; dies entspricht einem Anteil von 79,78 % der Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Obere Kyll [8 511 Einwohnerinnen 
und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015]). Orientiert an den Regelungen des 
§ 3 Abs. 1 und 2 KomVwRGrG wird von der freiwilligen Bildung einer neuen Ver-
bandsgemeinde ausgegangen, wenn die Räte der bisherigen Verbandsgemeinden 
und in jeder bisherigen Verbandsgemeinde die Räte einer Mehrheit der Ortsgemein-
den mit einer Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner der Gebietsänderungs-
maßnahme zugestimmt haben. Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 1 
Satz 4 KomVwRGrG bedarf es für den Fall der freiwilligen Bildung einer neuen Ver-
bandsgemeinde aus Verbandsgemeinden der zustimmenden Beschlüsse der Räte der 
bisherigen Verbandsgemeinden sowie in jeder bisherigen Verbandsgemeinde der zu-
stimmenden Beschlüsse der Räte einer Mehrheit der Ortsgemeinden mit einer Mehr-
heit der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde. 

§ 3 Abs. 4 KomVwRGrG regelt, dass § 3 Abs. 1 bis 3 KomVwRGrG nur auf eine Ge-
bietsänderungsmaßnahme unmittelbar Anwendung findet, für die die Beschlussfas-
sung und die Anhörung bis zum 30. Juni 2012 erfolgt sind. Gleichwohl wird zur Beur-
teilung, ob eine Gebietsänderungsmaßnahme freiwillig ist, auch nach dem 30. Juni 
2012 § 3 Abs. 1 bis 3 KomVwRGrG herangezogen. 

Freiwilligen Gebietsänderungsmaßnahmen wird nach § 1 Abs. 1 Satz 3 KomVwRGrG 
der Vorrang eingeräumt. 

Für die Verbandsgemeinden Hillesheim und Obere Kyll besteht nach Maßgabe des 
Landesgesetzes über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform ein ei-
gener Gebietsänderungsbedarf. Dagegen weist die Verbandsgemeinde Gerolstein 
keinen solchen eigenen Gebietsänderungsbedarf auf. 

Die Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll ist eine sachgerechte Gebietsänderungsmaßnahme. 

Im Hinblick auf die Einwohnerzahlen in den Jahren 2025 und 2035 wird die Neugliede-
rungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll, wie auch die Neugliederungskonstellationen des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm und des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun besser als die Neugliede-
rungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll 
und Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau 
und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein be-
wertet. Der Vierten kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 
Landesamtes Rheinland-Pfalz für die verbandsfreien Gemeinden und Verbandsge-
meinden (Basisjahr 2013) zufolge wird die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
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28 965 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2025 und 27 169 Einwohnerinnen und 
Einwohner im Jahr 2035 haben. 

Die drei Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll werden als Gan-
zes zusammengeschlossen. Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 KomVwRGrG sollen Verbands-
gemeinden als Ganzes mit benachbarten verbandsfreien Gemeinden oder Verbands-
gemeinden zusammengeschlossen werden. § 2 Abs. 4 Satz 3 KomVwRGrG lässt ei-
nen Zusammenschluss der Ortsgemeinden einer Verbandsgemeinde mit mehreren 
Nachbarverbandsgemeinden lediglich ausnahmsweise zu. 

Ebenso kann der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim 
und Obere Kyll innerhalb des Landkreises Vulkaneifel herbeigeführt werden. § 2 
Abs. 4 Satz 1 KomVwRGrG sieht vor, dass verbandsfreie Gemeinden oder Verbands-
gemeinden innerhalb desselben Landkreises zusammengeschlossen werden sollen. 
Wie § 2 Abs. 4 Satz 2 KomVwRGrG regelt, ist eine Ausnahme davon möglich, vor al-
lem wenn innerhalb desselben Landkreises ein Zusammenschluss zu einer verbands-
freien Gemeinde oder Verbandsgemeinde mit einer ausreichenden Leistungsfähigkeit, 
Wettbewerbsfähigkeit und Verwaltungskraft ausscheidet. 

Der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll ist auch innerhalb desselben Regionalbereichs und desselben Mittelbereichs 
möglich. Die Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll gehören zum 
Regionalbereich mit dem Oberzentrum Stadt Trier. Ferner liegen sie im Mittelbereich 
mit dem monozentralen Mittelzentrum Stadt Gerolstein. 

Hinsichtlich der Intensität der Verflechtungen zwischen den Verbandsgemeindegebie-
ten mit direkten klassifizierten Straßenverbindungen, direkten Schienenverbindungen 
und direkten ÖPNV-Buslinienverbindungen und ÖPNV-Ruftaxiverbindungen wird die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll, ebenso wie die Neugliederungskonstellationen 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim und des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein, besser als 
die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim 
und Daun, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg und des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein bewertet. 
Zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll verlaufen die Bundesstraße 421, die Landesstraßen 10, 24, 27 und 29, die Kreis-
straßen 47, 50, 51, 52, 53, 54, 69 und 75, die Eisenbahnstrecke Köln-Jünkerath-
Gerolstein-Trier und die ÖPNV-Buslinien Hallschlag/Reuth-Stadtkyll-Jünkerath-
Hillesheim-Dockweiler-Daun und Gerolstein-Hillesheim-Dollendorf/Nohn. 

Unter dem Gesichtspunkt der Zugehörigkeit der Einwohnerinnen und Einwohner zu 
Religionsgemeinschaften passen die Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll sehr gut zusammen. In den drei Verbandsgemeinden gibt es jeweils deut-
lich mehr Mitglieder der römisch-katholischen Kirche als der evangelischen Kirche. 

Im Hinblick auf die Zuordnung zu Organisationsstrukturen der katholischen Kirche 
wird die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll, wie auch die Neugliederungskonstellatio-
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nen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun und des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein, besser als die Neugliede-
rungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim 
und Adenau und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Prüm bewertet. Alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim 
und Obere Kyll liegen im Bistum Trier. Ebenso gehören 13 der 14 Ortsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Obere Kyll, die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim 
und die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Gerolstein zum Dekanat Vulkaneifel. 
Eine Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Obere Kyll ist dem Dekanat St. Willibrord 
Westeifel zugeordnet. Ferner werden 13 der 14 Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinde Obere Kyll und eine Ortsgemeinde der elf Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinde Hillesheim von der Pfarreiengemeinschaft Obere Kyll betreut. Zuständig sind 
im Übrigen für eine der 14 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll und das 
Teilgebiet einer Ortsgemeinde der 13 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Gerolstein die Pfarreiengemeinschaft Prüm, für fünf der elf Ortsgemeinden der Ver-
bandsgemeinde Hillesheim und das Teilgebiet einer Ortsgemeinde der 13 Ortsge-
meinden der Verbandsgemeinde Gerolstein die Pfarreiengemeinschaft Hillesheim, für 
fünf Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim die Pfarreiengemeinschaft 
Niederehe, für zehn Ortsgemeinden und das Teilgebiet einer Ortsgemeinde der 
13 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Gerolstein die Pfarreiengemeinschaft 
Gerolsteiner Land und für zwei der 13 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Gerolstein die Pfarreiengemeinschaft Daun zuständig. Verflechtungen auf der Pfarrei-
enebene gibt es zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Hillesheim. So gehören die Ortsgemeinden Birgel, Gönnersdorf und Lissendorf der 
Verbandsgemeinde Obere Kyll und die Ortsgemeinde Basberg der Verbandsge-
meinde Hillesheim zur Pfarrei Dionysius, Lissendorf. 

Im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu Organisationsstrukturen der evangelischen Kirche 
erhält die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll, ebenso wie die Neugliederungskons-
tellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Gerolstein und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Gerolstein, eine bessere Bewertung als die Neugliederungskonstellationen des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg und des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun. Die Ortsgemeinden der Verbandsgemein-
den Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll gehören zur Evangelischen Kirche im 
Rheinland. Alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, zehn der elf Orts-
gemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim und alle Ortsgemeinden der Verbands-
gemeinde Gerolstein sind dem Evangelischen Kirchenkreis Trier zugeordnet. Für eine 
Ortsgemeinde der elf Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim ist der Evan-
gelische Kirchenkreis Koblenz zuständig. Außerdem werden alle Ortsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Obere Kyll, zehn der elf Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
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Hillesheim und alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Gerolstein von der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Gerolstein-Jünkerath betreut. Die andere Ortsgemeinde 
der Verbandsgemeinde Hillesheim gehört zur Evangelischen Kirchengemeinde 
Adenau. 

Bei den landschaftlichen, naturräumlichen und topografischen Gegebenheiten sowie 
der geografischen Lage werden die Neugliederungskonstellationen des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll, des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Daun und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein gleich bewertet. Durchgreifende Gründe, die für oder gegen 
einen bestimmten Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Hillesheim im Hinblick auf die landschaftlichen, naturräumlichen und topografischen 
Gegebenheiten und der geografischen Lage sprechen, sind nicht erkennbar. 

Was die Zahlen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsorten in den 
Verbandsgemeinden, die Anteile der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der 
Land- und Forstwirtschaft, im Produzierenden Gewerbe und in den Dienstleistungsbe-
reichen mit Arbeitsorten in den Verbandsgemeinden sowie die Zahlen der Betriebe mit 
jeweils 20 und mehr Beschäftigten pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner angeht, 
spricht kein durchgreifender Grund für oder gegen die einzelnen Neugliederungskons-
tellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim 
und Obere Kyll, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun und des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein. 

Bei den Kooperationen gibt es keinen Bewertungsunterschied zwischen den Neuglie-
derungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere 
Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll 
und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg, des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun und des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein. 

Andererseits erhält die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll bei den Einwohnerzahlen 
zu den Stichtagen des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015, wie auch die Neugliede-
rungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Prüm und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun, 
eine schlechtere Bewertung als die Neugliederungskonstellationen des Zusammen-
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schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Hillesheim und Kelberg und des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Gerolstein. Gleichwohl wird die Bewertung der Neugliede-
rungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll bei den Einwohnerzahlen zu den Stichtagen des 30. Juni 
2009 und des 30. Juni 2015 für akzeptabel gehalten. Den Daten des Statistischen 
Landesamtes Rheinland-Pfalz zufolge hat die Neugliederungskonstellation des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
zum Stichtag des 30. Juni 2009 31 305 Einwohnerinnen und Einwohner und zum 
Stichtag des 30. Juni 2015 30 811 Einwohnerinnen und Einwohner. Mithin liegen 
diese Einwohnerzahlen jeweils über dem in § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KomVwRGrG für 
die Verbandsgemeinden geregelten Einwohnerschwellenwert von 12 000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern und über den landesdurchschnittlichen Einwohnerwerten für 
Verbandsgemeinden von 14 499 Einwohnerinnen und Einwohnern zum Stichtag des 
30. Juni 2009 und von 16 017 Einwohnerinnen und Einwohnern zum Stichtag des 
30. Juni 2015. Von den Einwohnerinnen und Einwohnern der Neugliederungskonstel-
lation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll entfallen allein auf die Ortsgemeinde Stadt Gerolstein 7 478 Einwohnerin-
nen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2009 und 7 504 Einwohnerinnen und 
Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015 sowie auf die Ortsgemeinde Stadt 
Hillesheim 3 087 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2009 und 
3 149 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015. Im regionalen 
Umfeld der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll gibt es Verbandsgemeinden mit ähnli-
chen Einwohnerzahlen, was dort nicht zu Problemen, etwa bei der Wahrnehmung der 
kommunalen Aufgaben und für die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten im kommu-
nalen Bereich geführt hat. Dabei handelt es sich beispielsweise um die Verbandsge-
meinde Konz im Landkreis Trier-Saarburg mit 31 052 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern zum Stichtag des 30. Juni 2009 und mit 31 362 Einwohnerinnen und Einwohnern 
zum Stichtag des 30. Juni 2015 und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land im Land-
kreis Bernkastel-Wittlich mit 29 607 Einwohnerinnen und Einwohnern zum Stichtag 
des 30. Juni 2015. Die Einwohnerzahlen der Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zu den 
Stichtagen des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015 unterschreiten erheblich die Ein-
wohnerzahlen der einwohnerstärksten Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz zu den 
beiden Stichtagen, die Verbandsgemeinde Montabaur im Westerwaldkreis mit 38 667 
Einwohnerinnen und Einwohnern zum Stichtag des 30. Juni 2009 und mit 38 553 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern zum Stichtag des 30. Juni 2015 und die Verbandsge-
meinde Rhein-Selz mit 40 416 Einwohnerinnen und Einwohnern zum Stichtag des 
30. Juni 2015. Aus den Einwohnerzahlen resultierende Probleme lassen sich für die 
Verbandsgemeinden Montabaur und Rhein-Selz nicht identifizieren. Wie sich aus der 
Begründung zu Artikel 1 § 2 des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Erstes 
Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform (Drucksache 15/4488) ergibt, 
soll ein Gebietszusammenschluss zu keiner kommunalen Gebietskörperschaft führen, 
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die über die Größenverhältnisse der derzeit größten verbandsfreien Gemeinden und 
Verbandsgemeinden wesentlich hinausgeht. 

Was die Entwicklung der Einwohnerzahlen bis zu den Jahren 2025 und 2035 anbe-
langt, wird die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll besser als die Neugliederungskons-
tellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Hillesheim und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Daun und schlechter als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Hillesheim und Kelberg und des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Adenau bewertet. Ausgehend von der Vierten kleinräumigen 
Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wird 
die Einwohnerzahl der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll gegenüber dem Basisjahr 
2013 um 1 876 Einwohnerinnen und Einwohner (-6,08 %) bis zum Jahr 2025 und um -
3 672 Einwohnerinnen und Einwohner (-11,91 %) bis zum Jahr 2035 zurückgehen. 
Die Bewertung der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll bei der Entwicklung der Ein-
wohnerzahl bis zu den Jahren 2025 und 2035 wird allerdings als akzeptabel erachtet. 
Denn nach der Vierten kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung des Statisti-
schen Landesamtes Rheinland-Pfalz für die verbandsfreien Gemeinden und Ver-
bandsgemeinden werden die Einwohnerzahlen der Neugliederungskonstellation des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
in den Jahren 2025 und 2035 deutlich über den durchschnittlichen Einwohnerzahlen 
einer rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde von 15 535 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern im Jahr 2025 und von 14 901 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 2035 
liegen, was positiv zu bewerten ist. Gegenüber den einwohnerstärksten Verbandsge-
meinden in Rheinland-Pfalz wird die Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll deutlich we-
niger Einwohnerinnen und Einwohner in den Jahren 2025 und 2035 haben. So sind 
vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in der Vierten kleinräumigen Bevölke-
rungsvorausberechnung für die Verbandsgemeinde Montabaur 37 958 Einwohnerin-
nen und Einwohner im Jahr 2025 und 36 251 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 
2035 und für die Verbandsgemeinde Rhein-Selz 41 246 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner im Jahr 2025 und 40 553 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2035 berechnet 
worden. 

Bei der Fläche wird die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll, wie auch die Neugliede-
rungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim 
und Adenau und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Daun, besser als die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll und Prüm und schlechter als die Neugliederungskonstel-
lationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Kelberg, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein 
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und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein be-
wertet. Die Bewertung der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll bei der Fläche wird als ak-
teptabel erachtet. Sie erstreckt sich auf einer Fläche von 455,11 Quadratkilometern. 
Die Fläche der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll übersteigt die durchschnittliche Flä-
che einer rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde. So hatte eine durchschnittliche 
rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde zum Stichtag des 30. Juni 2009 eine Fläche 
von 105,66 Quadratkilometern und zum Stichtag des 30. Juni 2015 eine Fläche von 
115,52 Quadratkilometern. Im regionalen Umfeld der Neugliederungskonstellation des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
bestehen Verbandsgemeinden mit ähnlich großen Flächen, wie die Verbandsge-
meinde Wittlich-Land mit 397,54 Quadratkilometern, die Verbandsgemeinde Bitburger 
Land mit 429,10 Quadratkilometern und die Verbandsgemeinde prüm mit 
465,29 Quadratkilometern. Die Fläche der Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ist et-
was kleiner als die Fläche der insoweit größten Verbandsgemeinde im Land, der Ver-
bandsgemeinde Prüm mit 465,29 Quadratkilometern. Nach der Begründung zu Arti-
kel 1 § 2 des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Erstes Landesgesetz zur 
Kommunal- und Verwaltungsreform (Drucksache 15/4488) soll ein Gebietszusammen-
schluss zu keiner kommunalen Gebietskörperschaft führen, die über die Größenver-
hältnisse der derzeit größten verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden 
wesentlich hinausgeht. Probleme aufgrund der Fläche des Verbandsgemeindegebie-
tes für Erreichbarkeiten und die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben sind aus den 
Verbandsgemeinden mit ähnlich großen Flächen wie die Fläche der Neugliederungs-
konstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll nicht bekannt. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll wird weniger Ortsgemeinden als die Neugliede-
rungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll 
und Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun, 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau und des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg sowie mehr 
Ortsgemeinden als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim und des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein haben. So werden der Neugliederungs-
konstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll 38 Ortsgemeinden angehören. Dies wird jedoch für vertret-
bar gehalten. Zwar überschreitet die Zahl der Ortsgemeinden der Neugliederungs-
konstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll die durchschnittliche Zahl der Ortsgemeinden einer 
rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde. So hatte eine rheinland-pfälzische Ver-
bandsgemeinde durchschnittlich 14 Ortsgemeinden zum Stichtag des 30. Juni 2009 
und durchschnittlich 15 Ortsgemeinden zum Stichtag des 30. Juni 2015. Je niedriger 
die Zahl der Ortsgemeinden einer Verbandsgemeinde, desto geringer ist häufig der 
erforderliche Verwaltungsaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung für diese Orts-
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gemeinden. Bei der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ist ferner zu berücksichtigen, 
dass sie einige Ortsgemeinden mit wenigen und relativ wenigen Einwohnerinnen und 
Einwohnern hat. Den Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ge-
hörten zum Stichtag des 30. Juni 2009 eine Ortsgemeinde mit weniger als 100 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern, fünf Ortsgemeinden mit jeweils 100 bis 199 Einwohne-
rinnen und Einwohnern, drei Ortsgemeinden mit jeweils 200 bis 299 Einwohnerinnen 
und Einwohnern, fünf Ortsgemeinden mit jeweils 300 bis 399 Einwohnerinnen und 
Einwohnern und vier Ortsgemeinden mit jeweils 400 bis 499 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern sowie zum Stichtag des 30. Juni 2015 eine Ortsgemeinde mit weniger als 
100 Einwohnerinnen und Einwohnern, vier Ortsgemeinden mit jeweils 100 bis 
199 Einwohnerinnen und Einwohnern, fünf Ortsgemeinden mit jeweils 200 bis 299 
Einwohnerinnen und Einwohnern, vier Ortsgemeinden mit jeweils 300 bis 399 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern und sieben Ortsgemeinden mit jeweils 400 bis 499 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern an. Einwohnerschwache Ortsgemeinden erfordern regelmä-
ßig einen geringeren Betreuungsaufwand durch die Verbandsgemeindeverwaltungen 
als einwohnerstärkere Ortsgemeinden. Mit der Zahl der Ortsgemeinden einherge-
hende Probleme bei der Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben sind für die Neu-
gliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll allerdings nicht zu erwarten. Im regionalen Um-
feld gibt es Verbandsgemeinden mit mehr Ortsgemeinden als die Neugliederungs-
konstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll, nämlich die Verbandsgemeinde Wittlich-Land mit 45 Orts-
gemeinden, die Verbandsgemeinde Prüm mit 44 Ortsgemeinden, die Verbandsge-
meinde Bitburger Land mit 72 Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde Südeifel mit 
66 Ortsgemeinden. Die Zahl der Ortsgemeinden der Neugliederungskonstellation des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
unterschreitet die Zahl der Ortsgemeinden der insoweit größten Verbandsgemeinde 
deutlich. Nach der Begründung zu Artikel 1 § 2 des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung für ein Erstes Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform (Drucksache 
15/4488) soll ein Gebietszusammenschluss zu keiner kommunalen Gebietskörper-
schaft führen, die über die Größenverhältnisse der derzeit größten verbandsfreien Ge-
meinden und Verbandsgemeinden wesentlich hinausgeht. Bis zum 30. Juni 2014 ist 
die Verbandsgemeinde Bitburg-Land die Verbandsgemeinde mit den meisten Ortsge-
meinden in Rheinland-Pfalz gewesen. Ihr haben 51 Ortsgemeinden angehört. Seit 
dem 1. Juli 2014 ist die Verbandsgemeinde Bitburger Land mit 72 Ortsgemeinden die 
Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz, die die meisten Ortsgemeinden umfasst. Prob-
leme, die mit der Zahl der Ortsgemeinden zusammenhängen, sind aus den Verbands-
gemeinden, die, teilweise erheblich, mehr Ortsgemeinden als die Neugliederungs-
konstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll haben, nicht bekannt. 

Bei den Pendlerverflechtungen wird die Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll, wie auch 
die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Hillesheim, besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses 
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der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Daun und des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Hillesheim und Kelberg und schlechter als die Neugliederungskonstella-
tion des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein be-
wertet. Diese Bewertung der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll bei den Pendlerver-
flechtungen wird als akzeptabel angesehen. Zwischen den Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll gibt es Pendlerverflechtungen von 9,64 % in 
Bezug auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsorten in den drei 
Verbandsgemeinden. Die Pendlerverflechtungen bilden einen Indikator für die Kongru-
enz von Funktional- und Verwaltungsräumen. Mithin sind stark ausgeprägte Pend-
lerverflechtungen zwischen Verbandsgemeindegebieten optimal, da sie eine große 
Kongruenz der Funktional- und Verwaltungsräume indizieren. Der Umfang der Pend-
lerverflechtungen zwischen den Gebieten der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll lässt jedoch keine erheblichen negativen Auswirkungen auf 
die Wahrnehmung der Aufgaben der neuen Verbandsgemeinde, die aus diesen drei 
kommunalen Gebietskörperschaften gebildet wird, und ihrer Ortsgemeinden sowie an-
derer öffentlicher Aufgaben und auf die Infrastruktur erwarten. 

Was die Entfernungen zwischen den Orten der Verwaltungssitze der Verbandsge-
meinden anbelangt, wird die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll, ebenso wie die Neu-
gliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Obere Kyll und Hillesheim, 
besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim 
und Daun und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Adenau und schlechter als die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein bewertet. Die Bewertung der Neu-
gliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll bei den Entfernungen zwischen den Orten der 
Verwaltungssitze der Verbandsgemeinden wird gleichwohl für akzeptabel gehalten. 
Der Mittelwert der Entfernungen zwischen den Verwaltungssitzen der Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll, das heißt zwischen den Ortsgemein-
den Stadt Gerolstin, Stadt Hillesheim und Jünkerath, beträgt 12,53 Straßenkilometer. 
Eine solche Entfernung für die Einwohnerinnen und Einwohner zur Erledigung von 
Verwaltungsangelegenheiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung und für ehrenamt-
lich Tätige, beispielsweise im kommunalpolitischen Bereich, wird insbesondere auch 
in ländlichen Räumen, wie im vorliegenden Fall, als zumutbar eingestuft. Bei der Zu-
mutbarkeit von Fahrstrecken gilt es auch zu berücksichtigen, dass die Zahl der Kon-
takte der Einwohnerinnen und Einwohner mit der zuständigen Verbandsgemeindever-
waltung, die ihren dortigen Besuch erfordern, allenthalben klein ist und Angebote, 
etwa ein dezentrales Bürgerbüro, ein mobiler Bürgerservice und sonstige Angebote 
der aufsuchenden Verwaltung sowie eGovernment-Dienstleistungen, Besuche bei 
weiter entfernt ansässigen Behörden vermeiden können. Hinzu kommt, dass § 2 Abs. 
3 der Vereinbarung über die freiwillige Fusion der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll den dauerhaften Betrieb von Bürgerbüros der Verbandsge-
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meindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde vorsieht. Die Einwohnerinnen und 
Einwohner der neuen Verbandsgemeinde werden aufgrund der weiteren Verwaltungs-
stellen in der Form von Bürgerbüros der Verbandsgemeindeverwaltung in den Ortsge-
meinden Stadt Hillesheim und Jünkerath allenthalben nicht zur Verbandsgemeinde-
verwaltung in der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein müssen. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll schneidet bei den Schulden aus Krediten zur Li-
quiditätssicherung der Verbandsgemeinde ohne Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden 
ihr gegenüber besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Hillesheim und Daun und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein und schlechter als die Neugliederungskonstellationen des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein und des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm ab. Jedoch wird 
diese Bewertung der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll bei den Schulden aus Kredi-
ten zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde ohne Verbindlichkeiten der Orts-
gemeinden ihr gegenüber als akzeptabel erachtet. So sind für die Neugliederungs-
konstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Ver-
bandsgemeinde ohne Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber von 
390 Euro pro Einwohnerin und Einwohner zum Stichtag des 31. Dezember 2014 er-
mittelt worden. Der Betrag unterschreitet den einschlägigen Mittelwert für eine 
rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde (489 Euro pro Einwohnerin und Einwohnerin) 
um -99 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (-20,24 %). 

Was die Schulden aus Investitionskrediten im Kernhaushalt der Verbandsgemeinde 
(ohne Ortsgemeinden) anbelangt, wird die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll besser 
als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Daun, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Kelberg und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere 
Kyll und Gerolstein und schlechter als die Neugliederungskonstellationen des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm und des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein bewertet. Zum Stichtag des 31. De-
zember 2014 haben sich die Schulden der Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll aus In-
vestitionskrediten im Kernhaushalt auf 478 Euro pro Einwohnerin und Einwohner 
(+151 Euro pro Einwohnerin und Einwohner [+46,18 %] über dem einschlägigen Mit-
telwert für eine rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde [327 Euro pro Einwohnerin 
und Einwohner]) belaufen. 

Im Hinblick auf die Schulden aus Investitionskrediten in den Kernhaushalten der Ver-
bandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden wird die Neugliederungskonstellation des 
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Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Kelberg und des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein und schlechter als die Neugliederungs-
konstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun, des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein und des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau bewertet. Für die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll betragen die Schulden aus Investitionskrediten 
in den Kernhaushalten der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden zum Stichtag 
des 31. Dezember 2014 1 207 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (+349 Euro pro 
Einwohnerin und Einwohner [+40,68 %] über dem einschlägigen Mittelwert für eine 
rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde [858 Euro pro Einwohnerin und Einwohner]). 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll erhält bei den Schulden aus Krediten zur Liqui-
ditätssicherung der Verbandsgemeinde und den Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden 
ihr gegenüber besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun, des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim 
und Adenau und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Gerolstein und schlechter als die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein bewertet. Zum Stichtag des 
31. Dezember 2014 betragen die Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der 
Verbandsgemeinde und den Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber für 
die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 1 093 Euro pro Einwohnerin und Einwohner 
(+345 Euro pro Einwohnerin und Einwohner [+46,12 %] über dem einschlägigen Mit-
telwert für eine rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde [748 Euro pro Einwohnerin 
und Einwohner]). 

Der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll zielt auf merkliche Kosteneinsparungen, vor allem bei den Personal- und Sach-
kosten, ab. Außerdem ist die neue Verbandsgemeinde gehalten, ihre Einnahmenpo-
tenziale konsequent auszuschöpfen und eine strikte Ausgabendisziplin zu praktizie-
ren. Darüber hinaus lassen sich mit der vom Land für einen Zusammenschluss der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll signalisierten Zuweisung 
von 4 000 000 Euro die Schulden der neuen Verbandsgemeinde deutlich zurückfüh-
ren. Ferner können aufgrund der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds 
Rheinland-Pfalz durch Leistungen daraus die Schulden nennenswert verringert wer-
den. Mit den Maßnahmen wird wesentlich dazu beigetragen, die finanzielle Situation 
der neuen Verbandsgemeinde zu verbessern. 

Bei den historischen Bindungen und Beziehungen wird die Neugliederungskonstella-
tion des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
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Obere Kyll, wie auch die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Daun und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein besser als die Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau und schlechter als die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Hillesheim bewertet. Gleichwohl wird diese Bewertung der Neugliede-
rungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll bei den historischen Bindungen und Beziehungen als ak-
zeptabel angesehen. Aus den historischen Bindungen und Beziehungen sich erge-
bende negative Auswirkungen für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie für die 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in der aus den Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll gebildeten neuen Verbandsgemeinde sind nämlich nicht zu 
erwarten. 

Im regionalen Umfeld gibt es Verbandsgemeinden mit einer im Vergleich zur Ver-
bandsgemeinde, die aus den Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll gebildet wird, ähnlichen oder deutlich höheren Einwohnerzahl, Fläche oder Zahl 
der Ortsgemeinden. So haben die Verbandsgemeinde Daun 22 758 Einwohnerinnen 
und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015, eine Fläche von 315,91 Quadratkilo-
metern und 38 Ortsgemeinden, die Verbandsgemeinde Wittlich-Land 29 607 Einwoh-
nerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015, eine Fläche von 
397,54 Quadratkilometern und 45 Ortsgemeinden, die Verbandsgemeinde Bitburger 
Land 24 966 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015, eine 
Fläche von 429,10 Quadratkilometern und 71 Ortsgemeinden und die Verbandsge-
meinde Prüm 21 326 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015, 
eine Fläche von 465,29 Quadratkilometern und 44 Ortsgemeinden. 

Eine Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Obere Kyll in der Form einer Eingliede-
rung ihrer Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth 
in die Verbandsgemeinde Prüm und eines Zusammenschlusses ihrer anderen Ortsge-
meinden mit den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein und 
Hillesheim zu einer neuen Verbandsgemeinde wird nicht vorgenommen. 

Der Ortsgemeinderat Gönnersdorf hat in der Sitzung am 19. Juli 2016 mit sechs Ja-
Stimmen bei zwei Gegenstimmen zugestimmt, dass 

- die Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont, Reuth, Scheid, Schüller und Stadtkyll der Verbandsge-
meinde Obere Kyll in die Verbandsgemeinde Prüm eingegliedert werden, 

- die anderen drei Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, die Ortsge-
meinden Birgel, Lissendorf und Steffeln, gemeinsam mit den Ortsgemeinden der 
bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim in eine neue Verbands-
gemeinde eingebunden werden, 

- die umgebildete Verbandsgemeinde Prüm übergangsweise eine landkreisübergrei-
fende Verbandsgemeinde, deren elf Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsge-



290/342 

meinde Obere Kyll dem Landkreis Vulkaneifel und deren andere Ortsgemeinden 
dem Eifelkreis Bitburg-Prüm angehören, sein wird und 

- das Eckpunktepapier zum freiwilligen Zusammenschluss der ganzen Verbandsge-
meinde Obere Kyll und der Verbandsgemeinde Prüm für den Zusammenschluss 
der elf Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll und der Verbandsge-
meinde Prüm entsprechend gelten wird. 

Damit entspricht der Beschluss des Ortsgemeinderates Gönnersdorf vom 19. Juli 
2016 dem Ergebnis eines Bürgerentscheids. 

Bei diesem Bürgerentscheid in der Ortsgemeinde Gönnersdorf am 8. Februar 2015 
(390 Stimmberechtigte; 292 Abstimmungsteilnehmerinnen und Abstimmungsteilneh-
mer [Abstimmungsbeteiligung von 74,87 %]; 291 gültige Stimmen und eine ungültige 
Stimme) ist die Frage, ob die Ortsgemeinde Gönnersdorf im Rahmen der Kommunal- 
und Verwaltungsreform in die Verbandsgemeinde Prüm eingegliedert werden soll, von 
195 Abstimmungsteilnehmerinnen und Abstimmungsteilnehmer mit Ja (67,01 % der 
gültigen Stimmen) und von 96 Abstimmungsteilnehmerinnen und Abstimmungsteil-
nehmer mit Nein (32,99 % der gültigen Stimmen) beantwortet worden. Das seinerzeit 
in § 17 a Abs. 7 Satz 1 GemO festgelegte Zustimmungsquorum von 20 v. H. der 
Stimmberechtigten (78 Stimmberechtigte) ist bei dem Bürgerentscheid überschritten 
worden. 

In der Ortsgemeinde Hallschlag hat es am 24. September 2017 einen Bürgerent-
scheid zu der Frage, ob eine Fusion der Verbandsgemeinde Obere Kyll mit der Ver-
bandsgemeinde Prüm erfolgen soll, gegeben. Bei dem Bürgerentscheid (392 Stimm-
berechtigte; 243 Abstimmungsteilnehmerinnen und Abstimmungsteilnehmer [Abstim-
mungsbeteiligung von 61,99 %]; 237 gültige Stimmen und sechs ungültige Stimmen) 
ist die Frage von 172 Abstimmungsteilnehmerinnen und Abstimmungsteilnehmer mit 
Ja (72,57 % der gültigen Stimmen) und von 65 Abstimmungsteilnehmerinnen und Ab-
stimmungsteilnehmer mit Nein (27,43 % der gültigen Stimmen) beantwortet worden. 
Das in § 17 a Abs. 7 Satz 1 GemO festgelegte Zustimmungsquorum von 15 v. H. der 
Stimmberechtigten (59 Stimmberechtigte) ist bei dem Bürgerentscheid überschritten 
worden. 

Der Ortsgemeinderat Kerschenbach hat in der Sitzung am 20. November 2017 den 
vorliegenden Entwurf einer Vereinbarung, der vorsieht, dass die Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zum 1. Januar 2019 zusammengeschlossen 
werden sollen, mit drei Stimmen bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung abge-
lehnt. 

In der Sitzung am 13. Juli 2016 hat der Ortsgemeinderat Kerschenbach mit sieben Ja-
Stimmen zugestimmt, dass 

- die Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont, Reuth, Scheid, Schüller und Stadtkyll der Verbandsge-
meinde Obere Kyll in die Verbandsgemeinde Prüm eingegliedert werden, 

- die anderen drei Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, die Ortsge-
meinden Birgel, Lissendorf und Steffeln, gemeinsam mit den Ortsgemeinden der 
bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim in eine neue Verbands-
gemeinde eingebunden werden, 
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- die umgebildete Verbandsgemeinde Prüm übergangsweise eine landkreisübergrei-
fende Verbandsgemeinde, deren elf Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsge-
meinde Obere Kyll dem Landkreis Vulkaneifel und deren andere Ortsgemeinden 
dem Eifelkreis Bitburg-Prüm angehören, sein wird und 

- das Eckpunktepapier zum freiwilligen Zusammenschluss der ganzen Verbandsge-
meinde Obere Kyll und der Verbandsgemeinde Prüm für den Zusammenschluss 
der elf Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll und der Verbandsge-
meinde Prüm entsprechend gelten wird. 

Damit hat der Beschluss dem Ergebnis eines Bürgerentscheids in der Ortsgemeinde 
Kerschenbach am 6. Mai 2012 entsprochen. 

Bei diesem Bürgerentscheid (Abstimmungsbeteiligung von 61,65 %) ist die Frage, ob 
die Ortsgemeinde Kerschenbach im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform 
zur Verbandsgemeinde Prüm wechseln soll, von 55 Abstimmungsteilnehmerinnen und 
Abstimmungsteilnehmer mit Ja (68,75 % der gültigen Stimmen) und von 25 Abstim-
mungsteilnehmerinnen und Abstimmungsteilnehmer mit Nein (31,25 % der gültigen 
Stimmen) beantwortet worden. Das damals nach § 17 a Abs. 7 Satz 1 GemO geltende 
Zustimmungsquorum von 20 v. H. der Stimmberechtigten ist bei dem Bürgerentscheid 
überschritten worden. 

Der Ortsgemeinderat Ormont hat in der Sitzung am 20. November 2017 den vorlie-
genden Entwurf einer Vereinbarung, der vorsieht, dass die Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zum 1. Januar 2019 zusammengeschlossen 
werden sollen, mit acht Stimmen abgelehnt. 

In der Sitzung am 28. Juli 2016 hat der Ortsgemeinderat Ormont mit neun Ja-Stimmen 
zugestimmt, dass 

- die Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont, Reuth, Scheid, Schüller und Stadtkyll der Verbandsge-
meinde Obere Kyll in die Verbandsgemeinde Prüm eingegliedert werden, 

- die anderen drei Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, die Ortsge-
meinden Birgel, Lissendorf und Steffeln, gemeinsam mit den Ortsgemeinden der 
bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim in eine neue Verbands-
gemeinde eingebunden werden, 

- die umgebildete Verbandsgemeinde Prüm übergangsweise eine landkreisübergrei-
fende Verbandsgemeinde, deren elf Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsge-
meinde Obere Kyll dem Landkreis Vulkaneifel und deren andere Ortsgemeinden 
dem Eifelkreis Bitburg-Prüm angehören, sein wird und 

- das Eckpunktepapier zum freiwilligen Zusammenschluss der ganzen Verbandsge-
meinde Obere Kyll und der Verbandsgemeinde Prüm für den Zusammenschluss 
der elf Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll und der Verbandsge-
meinde Prüm entsprechend gelten wird. 

Damit hat der Beschluss dem Ergebnis eines Bürgerentscheids in der Ortsgemeinde 
Ormont am 25. März 2012 Rechnung getragen. 

Bei diesem Bürgerentscheid (Abstimmungsbeteiligung von 77,50 %) ist die Frage, ob 
die Ortsgemeinde Ormont im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform zur 
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Verbandsgemeinde Prüm wechseln soll, von 222 Abstimmungsteilnehmerinnen und 
Abstimmungsteilnehmer mit Ja (89,88 % der gültigen Stimmen) und von 25 Abstim-
mungsteilnehmerinnen und Abstimmungsteilnehmer mit Nein (10,12 % der gültigen 
Stimmen) beantwortet worden. Das damals nach § 17 a Abs. 7 Satz 1 GemO geltende 
Zustimmungsquorum von 20 v. H. der Stimmberechtigten ist bei dem Bürgerentscheid 
überschritten worden. 

Der Ortsgemeinderat Reuth hat in der Sitzung am 13. November 2017 den vorliegen-
den Entwurf einer Vereinbarung, der vorsieht, dass die Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zum 1. Januar 2019 zusammengeschlossen 
werden sollen, mit sechs Stimmen abgelehnt. 

In der Sitzung am 11. Juli 2016 hat der Ortsgemeinderat Reuth mit sieben Ja-Stim-
men zugestimmt, dass 

- die Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont, Reuth, Scheid, Schüller und Stadtkyll der Verbandsge-
meinde Obere Kyll in die Verbandsgemeinde Prüm eingegliedert werden, 

- die anderen drei Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, die Ortsge-
meinden Birgel, Lissendorf und Steffeln, gemeinsam mit den Ortsgemeinden der 
bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim in eine neue Verbands-
gemeinde eingebunden werden, 

- die umgebildete Verbandsgemeinde Prüm übergangsweise eine landkreisübergrei-
fende Verbandsgemeinde, deren elf Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsge-
meinde Obere Kyll dem Landkreis Vulkaneifel und deren andere Ortsgemeinden 
dem Eifelkreis Bitburg-Prüm angehören, sein wird und 

- das Eckpunktepapier zum freiwilligen Zusammenschluss der ganzen Verbandsge-
meinde Obere Kyll und der Verbandsgemeinde Prüm für den Zusammenschluss 
der elf Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll und der Verbandsge-
meinde Prüm entsprechend gelten wird. 

Damit hat der Beschluss dem Ergebnis eines Bürgerentscheids in der Ortsgemeinde 
Reuth am 25. März 2012 entsprochen. 

Bei diesem Bürgerentscheid (Abstimmungsbeteiligung von 79,63 %) ist die Frage, ob 
die Ortsgemeinde Reuth im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform zur Ver-
bandsgemeinde Prüm wechseln soll, von 106 Abstimmungsteilnehmerinnen und Ab-
stimmungsteilnehmer mit Ja (84,13 % der gültigen Stimmen) und von 20 Abstim-
mungsteilnehmerinnen und Abstimmungsteilnehmer mit Nein (15,87 % der gültigen 
Stimmen) beantwortet worden. Das seinerzeit in § 17 a Abs. 7 Satz 1 GemO festge-
legte Zustimmungsquorum von 20 v. H. der Stimmberechtigten ist bei dem Bürgerent-
scheid überschritten worden. 

Die Bindungsfrist nach § 17 a Abs. 8 Satz 3 GemO wird für den Bürgerentscheid in 
der Ortsgemeinde Gönnersdorf im Februar 2018 und für den Bürgerentscheid in der 
Ortsgemeinde Hallschlag im September 2020 ablaufen. Dagegen ist die Bindungsfrist 
für den Bürgerentscheid in der Ortsgemeinde Kerschenbach vom 6. Mai 2012, den 
Bürgerentscheid in der Ortsgemeinde Ormont vom 25. März 2012 und den Bürgerent-
scheid in der Ortsgemeinde Reuth vom 25. März 2012 bereits abgelaufen. 
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Wie § 17 a Abs. 8 Satz 3 GemO regelt, kann der Gemeinderat einen Bürgerentscheid 
frühestens nach drei Jahren abändern. 

Allerdings haben der Rat der Verbandsgemeinde Gerolstein in der Sitzung am 5. Ok-
tober 2017 einstimmig, der Rat der Verbandsgemeinde Hillesheim in der Sitzung am 
16. Oktober 2017 mit 14 Ja-Stimmen bei zehn Gegenstimmen und der Rat der Ver-
bandsgemeinde Obere Kyll in der Sitzung am 12. Oktober 2017 mit 18 Ja-Stimmen 
bei sechs Gegenstimmen den vorliegenden Entwurf einer Vereinbarung, wonach die 
drei Verbandsgemeinden zum 1. Januar 2019 zu einer neuen Verbandsgemeinde zu-
sammengeschlossen werden sollen, beschlossen. Zudem haben in der Verbandsge-
meinde Gerolstein die Räte von zehn der 13 Ortsgemeinden, in der Verbandsge-
meinde Hillesheim die Räte von acht der elf Ortsgemeinden und in der Verbandsge-
meinde Obere Kyll die Räte von neun der 14 Ortsgemeinden dem vorliegenden Ver-
einbarungsentwurf zugestimmt. In den zehn Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Gerolstein, deren Räte dem Zusammenschluss zugestimmt haben, wohnt eine Mehr-
heit der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Gerolstein 
(12 459 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015; dies ent-
spricht einem Anteil von 92,22 % der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbands-
gemeinde Gerolstein [13 510 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 
30. Juni 2015]). Ebenso wohnt in den acht Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Hillesheim, deren Räte dem Zusammenschluss zugestimmt haben, eine Mehrheit der 
Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Hillesheim (4 539 Einwohne-
rinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015; dies entspricht einem Anteil 
von 51,64 % der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Hillesheim 
[8 790 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015]). Ferner 
wohnt in den neun Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, deren Räte 
dem Zusammenschluss zugestimmt haben, eine Mehrheit der Einwohnerinnen und 
Einwohner der Verbandsgemeinde Obere Kyll (6 790 Einwohnerinnen und Einwohner 
zum Stichtag des 30. Juni 2015; dies entspricht einem Anteil von 79,78 % der Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Obere Kyll [8 511 Einwohnerinnen 
und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015]). Damit wird die Bildung einer neuen 
Verbandsgemeinde aus den ganzen Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll als freiwillige Gebietsänderungsmaßnahme eingestuft. Orientiert an den 
Regelungen des § 3 Abs. 1 und 2 KomVwRGrG wird von der freiwilligen Bildung einer 
neuen Verbandsgemeinde ausgegangen, wenn die Räte der bisherigen Verbandsge-
meinden und in jeder bisherigen Verbandsgemeinde die Räte einer Mehrheit der Orts-
gemeinden mit einer Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner der Gebietsände-
rungsmaßnahmen zugestimmt haben. Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit 
Abs. 1 Satz 1 und § 3 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 4 KomVwRGrG be-
darf es für den Fall der freiwilligen Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus Ver-
bandsgemeinden der zustimmenden Beschlüsse der Räte der bisherigen Verbands-
gemeinden sowie in jeder bisherigen Verbandsgemeinde der zustimmenden Be-
schlüsse der Räte einer Mehrheit der Ortsgemeinden mit einer Mehrheit der Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde. 

Der Landkreis Vulkaneifel befürwortet einen Zusammenschluss der ganzen Verbands-
gemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll. 
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§ 1 Abs. 1 Satz 3 KomVwRGrG räumt freiwilligen Gebietsänderungsmaßnahmen den 
Vorrang ein. 

Die Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den bisherigen Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ist eine sachgerechte Gebietsänderungsmaß-
nahme. Sie entspricht dem Landesgesetz über die Grundsätze der Kommunal- und 
Verwaltungsreform. 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 KomVwRGrG sollen verbandsfreie Gemeinden und Verbands-
gemeinden als Ganzes zusammengeschlossen werden. 

§ 2 Abs. 4 Satz 3 KomVwRGrG lässt einen Zusammenschluss der Ortsgemeinden ei-
ner Verbandsgemeinde mit mehreren anderen Verbandsgemeinden lediglich aus-
nahmsweise zu. Eine solche Gebietsänderungsmaßnahme muss ebenfalls aus Ge-
meinwohlgründen erforderlich sein. 

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf liegt inmitten des Gebietes der Verbandsgemeinde 
Obere Kyll. Sie hat mithin keine gemeinsame Grenze mit der Verbandsgemeinde 
Prüm. 

Dagegen grenzen die nebeneinander liegenden Ortsgemeinden Hallschlag, Ormont 
und Reuth an die Verbandsgemeinde Prüm. 

Die Ortsgemeinde Kerschenbach hat ebenso wenig eine Grenzlage zur Verbandsge-
meinde Prüm. Über die Ortsgemeinden Ormont und Reuth hat sie jedoch eine gebiet-
liche Verbindung mit der Verbandsgemeinde Prüm. 

Bei einer Einbindung der Ortsgemeinden Hallschlag, Ormont, Reuth und 
Kerschenbach in die Verbandsgemeinde Prüm wird die Ortsgemeinde Scheid vom 
Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll im Übrigen und damit im Weite-
ren auch von den angrenzenden Gebieten der bisherigen Verbandsgemeinden 
Gerolstein und Hillesheim abgetrennt. Der Rat der Ortsgemeinde Scheid hat in der 
Sitzung am 28. November 2017 der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den 
ganzen Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zugestimmt. Zu-
dem ist von ihm erbeten worden, in den Begründungsteil des Entwurfs eines Landes-
gesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim 
und Obere Kyll aufzunehmen, dass der Landtag Rheinland-Pfalz auf der nächsten 
Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform auf Antrag von Ortsgemeinden im Ge-
biet der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll ihren Wechsel in die Verbandsge-
meinde Prüm prüfen wird. Den Beschluss hat der Ortsgemeinderat mit sieben Ja-
Stimmen gefasst. 

Was die geografische Lage und die topografischen, landschaftlichen und naturräumli-
chen Gegebenheiten anbelangt, lässt sich eine Einbindung der Ortsgemeinden 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont, Reuth und Scheid in die Verbandsgemeinde Prüm 
begründen. Gegen eine Einbindung der Ortsgemeinde Gönnersdorf in die Verbands-
gemeinde Prüm spricht die fehlende gemeinsame Grenze. 

Andererseits gibt es keine topografischen, landschaftlichen und naturräumlichen Barri-
eren zwischen den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth und der Verbandsgemeinde Obere Kyll im Übrigen.  
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Folglich sind die geografische Lage und die topografischen, landschaftlichen und na-
turräumlichen Gegebenheiten keine Gründe gegen eine Einbindung der Ortsgemein-
den Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth gemeinsam mit den 
anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll und den Ortsgemeinden 
der Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim in eine neue Verbandsgemeinde. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth hat zum Stichtag des 30. Juni 2009 
29 455 Einwohnerinnen und Einwohner (-1 850 Einwohnerinnen und Einwohner 
[-5,91 %] weniger als die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsge-
meinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth [31 305 Einwoh-
nerinnen und Einwohner]) und zum Stichtag des 30. Juni 2015 29 090 Einwohnerin-
nen und Einwohner (-1 721 Einwohnerinnen und Einwohner [-5,59 %] weniger als die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth [30 811 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner]). Mithin sind die Einwohnerzahlen der Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne 
die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth zu 
den Stichtagen des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015 merklich niedriger als die 
Einwohnerzahlen der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsge-
meinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth zu den Stichta-
gen des 30. Juni 2009 und des 30. Juni 2015. Die Neugliederungskonstellation des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth 
wird bei den Einwohnerzahlen zu den Stichtagen des 30. Juni 2009 und des 31. De-
zember 2015 wie die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Hillesheim und Kelberg und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein und besser als die Neugliederungskonstellationen des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm 
und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun bewer-
tet. Der Bewertungsunterschied zwischen den Neugliederungskonstellationen des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth, 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg und des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein sowie den Neugliede-
rungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 



296/342 

Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Prüm und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Daun ist gering. 

Bei einer Eingliederung der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth in die Verbandsgemeinde Prüm ergibt sich für sie eine Einwohner-
zahl von 23 154 Einwohnerinnen und Einwohnern zum Stichtag des 30. Juni 2009 
(+1 850 Einwohnerinnen und Einwohner [+8,68 %] mehr als die Verbandsgemeinde 
Prüm ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
Reuth [21 304 Einwohnerinnen und Einwohner]) und eine Einwohnerzahl von 
23 047 Einwohnerinnen und Einwohnern zum Stichtag des 30. Juni 2015 (+1 721 Ein-
wohnerinnen und Einwohner [+8,07 %] mehr als die Verbandsgemeinde Prüm ohne 
die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth 
[21 326 Einwohnerinnen und Einwohner]). Aufgrund einer Eingliederung der Ortsge-
meinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth wird die Einwoh-
nerzahl der Verbandsgemeinde Prüm deutlich ansteigen, was positiv beurteilt wird. 

Ausgehend von der Vierten kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung des Statis-
tischen Landesamtes Rheinland-Pfalz für die verbandsfreien Gemeinden und Ver-
bandsgemeinden (Basisjahr 2013) wird die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne 
die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth 
27 410 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2025 (-1 741 Einwohnerinnen und 
Einwohner [-5,97 %] unter der Einwohnerzahl im Basisjahr 2013 [29 151 Einwohnerin-
nen und Einwohner]) und 25 742 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2035 
(-3 409 Einwohnerinnen und Einwohner [-11,69 %] unter der Einwohnerzahl im Jahr 
2013) haben. Dagegen werden sich den Ergebnissen der Vierten kleinräumigen Be-
völkerungsvorausberechnung folgend die Einwohnerzahlen der Neugliederungskons-
tellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth auf 28 965 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2025 (-1 876 
Einwohnerinnen und Einwohner [-6,08 %] unter der Einwohnerzahl im Basisjahr 2013 
[30 841 Einwohnerinnen und Einwohner]) und auf 27 169 Einwohnerinnen und Ein-
wohner im Jahr 2035 (-3 672 Einwohnerinnen und Einwohner [-11,91 %] unter der 
Einwohnerzahl im Jahr 2013) belaufen. Mithin werden die Einwohnerzahlen der Neu-
gliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth im Jahr 2025 um 1 555 Einwohnerin-
nen und Einwohner (-5,37 %) und im Jahr 2035 um 1 427 Einwohnerinnen und Ein-
wohner (-5,25 %) niedriger als die Einwohnerzahlen der Neugliederungskonstellation 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth sein. 

Im Hinblick auf die Einwohnerzahlen in den Jahren 2025 und 2035 wird die Neugliede-
rungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth wie die Neugliederungskonstellation des Zusam-
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menschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ein-
schließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
Reuth bewertet. Beide Neugliederungskonstellationen werden, wie auch die Neuglie-
derungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll 
und Prüm und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Daun, insoweit besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Kelberg und des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Hillesheim und Gerolstein bewertet. 

Den Ergebnissen der Vierten kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung zufolge 
wird die Verbandsgemeinde Prüm mit den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth 22 284 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 
2025 (-654 Einwohnerinnen und Einwohner [-2,85 %] unter der Einwohnerzahl im Ba-
sisjahr 2013 [22 938 Einwohnerinnen und Einwohner]) und 21 178 Einwohnerinnen 
und Einwohner im Jahr 2035 (-1 760 Einwohnerinnen und Einwohner [-7,67 %] unter 
der Einwohnerzahl im Jahr 2013) aufweisen. Im Vergleich dazu werden nach den Er-
gebnissen der Vierten kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung die Einwohner-
zahlen der Verbandsgemeinde Prüm ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth 20 729 Einwohnerinnen und Einwohner 
im Jahr 2025 (-519 Einwohnerinnen und Einwohner [-2,44 %] unter der Einwohnerzahl 
im Basisjahr 2013 [21 248 Einwohnerinnen und Einwohner]) und auf 19 751 Einwoh-
nerinnen und Einwohner im Jahr 2035 (-1 497 Einwohnerinnen und 
Einwohner[-7,05 %] unter der Einwohnerzahl im Jahr 2013) betragen. Mithin werden 
die Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Prüm mit den Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth im Jahr 2025 um 
1 555 Einwohnerinnen und Einwohner (+7,50 %) und im Jahr 2035 um 1 427 Ein-
wohnerinnen und Einwohner (+7,22 %) höher als die Einwohnerzahlen der 
Verbandsgemeinde Prüm ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth sein. Für die Verbandsgemeinde Prüm ist dies 
positiv zu sehen. 

Bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen bis zum Jahr 2025 wird die Neugliederungs-
konstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth, wie auch die Neugliederungskonstellation des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth, besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim und des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun und schlechter als die Neugliederungs-
konstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein, 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg und des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau bewertet. Die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
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Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth schneidet bei der Entwicklung der 
Einwohnerzahlen bis zum Jahr 2035 besser als die Neugliederungskonstellationen 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Gerolstein und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Hillesheim und schlechter als die Neugliederungskonstellationen des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg und des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Daun ab. Der Bewertungsunterschied zwischen den 
Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth und des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsge-
meinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth ist gering. 

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen bis zu den Jahren 2025 und 2035 wird für die 
Verbandsgemeinde Prüm ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth schlechter als für die Verbandsgemeinde Prüm ein-
schließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
Reuth beurteilt. So wird die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde Prüm einschließ-
lich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth 
bis zu den Jahren 2025 und 2035 prozentual jeweils etwas mehr zurückgehen als die 
Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde Prüm ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth erstreckt sich auf einer Fläche von 
410,74 Quadratkilometern (-44,41 Quadratkilometer [-9,76 %] weniger als die Neuglie-
derungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth [455,15 Quadratkilometer]). Demnach ist die Flä-
che der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth nennenswert kleiner als die Fläche der 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth. Bei der Fläche wird die Neugliede-
rungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth wie die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ein-
schließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
Reuth bewertet. Beide Neugliederungskonstellationen sowie die Neugliederungskons-
tellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau 
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und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun werden 
bei der Fläche schlechter als die Neugliederungskonstellationen des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein und des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein bewertet. 

Bei einer Eingliederung der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth wird die Verbandsgemeinde Prüm eine Fläche von 509,70 Quad-
ratkilometern (+44,41 Quadratkilometer [+9,54 %] mehr als die Verbandsgemeinde 
Prüm ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
Reuth [465,29 Quadratkilometer]) haben. Dies wird nicht positiv beurteilt. Denn die 
Verbandsgemeinde Prüm ist schon derzeit die flächengrößte Verbandsgemeinde in 
Rheinland-Pfalz. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth wird 33 Ortsgemeinden (fünf Ortsge-
meinden weniger als die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsge-
meinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth) haben. 

Bei einer Eingliederung der Ortsgemeinde Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth wird die Zahl der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Prüm auf 
49 anwachsen. 

Die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth und des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinde Prüm und der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth werden jeweils deutlich mehr Ortsgemeinden als 
im Durchschnitt eine rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde haben. Entsprechendes 
gilt auch für die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbands-
gemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschliießlich der Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont unf Reuth, für die Verbandsge-
meinde Prüm ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth sowie für die Neugliederungskonstellationen des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun, des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere 
Kyll und Hillesheim und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim 
und Gerolstein, Was die Zahl der Ortsgemeinden anbelangt, wird die Neugliederungs-
konstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth, wie auch die Neugliederungskonstellation des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth, besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses 
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der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, der Verbandsgemeinde Prüm ein-
schließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
Reuth, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun, des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau und des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg und schlechter 
als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Obere Kyll und Gerolstein, des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Obere Kyll und Hillesheim und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Gerolstein bewertet. 

Der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
Reuth lässt sich, ebenso wie der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth, innerhalb desselben Landkreises, das 
heißt des Landkreises Vulkaneifel, herbeiführen. Dagegen ist ein Zusammenschluss 
der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth und 
der Verbandsgemeinde Prüm, die zum Eifelkreis Bitburg-Prüm gehört, innerhalb des-
selben Landkreises nicht möglich. 

Ebenso können ein Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth und ein Zusammenschluss der Verbandsgemein-
den Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth innerhalb des Regional-
bereichs mit dem Oberzentrum Trier möglich. Dies gilt ebenso für einen Zusammen-
schluss der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
Reuth und der Verbandsgemeinde Prüm. 

Ferner lassen sich ein Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth und ein Zusammenschluss der Verbandsgemein-
den Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth innerhalb desselben Mit-
telbereichs, des Mittelbereichs mit dem Mittelzentrum Gerolstein herbeiführen. Ein Zu-
sammenschluss der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth und der Verbandsgemeinde Prüm innerhalb desselben Mittelbereichs ist 
jedoch nicht möglich. Die Verbandsgemeinde Prüm gehört zum Mittelbereich mit dem 
Mittelzentrum Prüm. 

Zwischen der Ortsgemeinde Gönnersdorf und der Verbandsgemeinde Prüm bestehen 
klassifizierte Straßenverbindungen lediglich durch Ortsgemeinden, die in eine neue 
Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll eingebunden werden möchten, nämlich durch die Ortsgemeinden Lissendorf und 
Steffeln über die Kreisstraße 54, die Landesstraße 25 und die Kreisstraße 52 
(DAU)/Kreisstraße 169 (BIT) oder durch die Ortsgemeinde Jünkerath über die Kreis-
straße 54 und die Bundesstraße 421 (und dann weiter durch die Ortsgemeinden 
Stadtkyll, Kerschenbach und Ormont über die Bundesstraße 421 und die Kreis-
straße 64 [DAU]/Kreisstraße 164 [BIT]). Dagegen gibt es zwischen den Ortsgemein-
den Ormont und Reuth und der Verbandsgemeinde Prüm direkte Verbindungen mit 
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klassifizierten Straßen. So sind die Ortsgemeinde Ormont über die Landesstraße 20 
und die Kreisstraße 64 (DAU)/Kreisstraße 164 (BIT) und die Ortsgemeinde Reuth 
über die Bundesstraße 51 und die Landesstraße 23 mit der Verbandsgemeinde Prüm 
verbunden. Die Verbandsgemeinde Prüm kann von der Ortsgemeinde Hallschlag aus 
durch die Ortsgemeinde Ormont über klassifizierte Straßen, über die Landesstraße 20 
und die Kreisstraße 64 (DAU)/Kreisstraße 164 (BIT), erreicht werden. Eine Verbin-
dung zwischen der Ortsgemeinde Kerschenbach und der Verbandsgemeinde Prüm 
über eine klassifizierte Straße ermöglicht die Kreisstraße 64 (DAU)/Kreisstraße 164 
(BIT) durch die Ortsgemeinde Ormont. Demzufolge sind diese klassifizierten Straßen-
verbindungen Indikatoren für Verflechtungen zwischen den Ortsgemeinden 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth und der Verbandsgemeinde Prüm, je-
doch keine Indikatoren für Verflechtungen zwischen der Ortsgemeinde Gönnersdorf 
und der Verbandsgemeinde Prüm. 

Andererseits gibt es auch Verbindungen mit klassifizierten Straßen zwischen den 
Ortsgemeinden Gönnersdorf (über die Kreisstraße 54), Hallschlag (über die Landes-
straße 20), Kerschenbach (über die Kreisstraße 64), Ormont (über die Landes-
straße 20 und die Kreisstraße 64) und Reuth (über die Landesstraße 23) und dem üb-
rigen Gebiet der Verbandsgemeinde Obere Kyll. 

Die Entfernungen belaufen sich zwischen der Ortsgemeinde Gönnersdorf und der 
Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde in der Ortsgemeinde 
Stadt Gerolstein auf 16,2 Straßenkilometer (19 Fahrminuten; über die Kreisstraße 47) 
und ihrer weiteren Verwaltungsstelle in der Ortsgemeinde Jünkerath auf 3,6 Straßen-
kilometer (6 Fahrminuten; über die Bundesstraße 421), zwischen der Ortsgemeinde 
Hallschlag und der Verbandsgemeindeverwaltung in der Ortsgemeinde Stadt 
Gerolstein auf 31,4 Straßenkilometer (38 Fahrminuten; über die Kreisstraße 33) und 
ihrer weiteren Verwaltungsstelle in der Ortsgemeinde Jünkerath auf 13,8 Straßenkilo-
meter (16 Fahrminuten; über die Kreisstraße 64), zwischen der Ortsgemeinde 
Kerschenbach und der Verbandsgemeindeverwaltung in der Ortsgemeinde Stadt 
Gerolstein auf 23,8 Straßenkilometer (27 Fahrminuten; über die Bundesstraße 421) 
und ihrer weiteren Verwaltungsstelle in der Ortsgemeinde Jünkerath auf 5,8 Straßen-
kilometer (acht Fahrminuten; über die Kreisstraße 64 und die Bundesstraße 421), zwi-
schen der Ortsgemeinde Ormont und der Verbandsgemeindeverwaltung in der Orts-
gemeinde Stadt Gerolstein auf 28,0 Straßenkilometer (34 Fahrminuten; über die 
Kreisstraße 33) und ihrer weiteren Verwaltungsstelle in der Ortsgemeinde Jünkerath 
auf 11,1 Straßenkilometer (13 Fahrminuten; über die Kreisstraße 64 und die Bundes-
straße 421) sowie zwischen der Ortsgemeinde Reuth und der Verbandsgemeindever-
waltung in der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein auf 21,2 Straßenkilometer (26 Fahrmi-
nuten; über die Landesstraße 24) und ihrer weiteren Verwaltungsstelle in der Ortsge-
meinde Jünkerath auf 11 Straßenkilometer (zwölf Fahrminuten; über die Bundesstra-
ßen 51 und 421). 

Demgegenüber betragen die Entfernungen zwischen der Ortsgemeinde Gönnersdorf 
und der Verbandsgemeindeverwaltung in der Ortsgemeinde Stadt Prüm 24,9 Straßen-
kilometer (29 Fahrminuten; über die Bundesstraße 265), zwischen der Ortsgemeinde 
Hallschlag und der Verbandsgemeindeverwaltung in der Ortsgemeinde Stadt Prüm 
18,4 Straßenkilometer (20 Fahrminuten; über die Landesstraße 23 und die Bundes-
straße 265), zwischen der Ortsgemeinde Kerschenbach und der Verbandsgemeinde-
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verwaltung in der Ortsgemeinde Stadt Prüm 20 Straßenkilometer (19 Fahrminuten; 
über die Bundesstraße 265), zwischen der Ortsgemeinde Ormont und der Verbands-
gemeindeverwaltung in der Ortsgemeinde Stadt Prüm 14,7 Straßenkilometer 
(13 Fahrminuten; über die Bundesstraße 265) und zwischen der Ortsgemeinde Reuth 
und der Verbandsgemeindeverwaltung in der Ortsgemeinde Stadt Prüm 12,2 Straßen-
kilometer (13 Fahrminuten; über die Landesstraße 23 und die Bundesstraße 265). 

Die Entfernungen zwischen den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth und der Verwaltungsstelle der Verbandsgemeinde-
verwaltung der neuen Verbandsgemeinde in der Ortsgemeinde Jünkerath sind jeweils 
kürzer als zwischen diesen Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindeverwaltung der 
neuen Verbandsgemeinde in der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein und der Verbandsge-
meindeverwaltung der Verbandsgemeinde Prüm in der Ortsgemeinde Stadt Prüm. 

Dagegen gibt es längere Entfernungen zwischen den Ortsgemeinden Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth und der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen 
Verbandsgemeinde in der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein als zwischen den vier Orts-
gemeinden und der Verbandsgemeindeverwaltung der Verbandsgemeinde Prüm in 
der Ortsgemeinde Stadt Prüm. 

Die Entfernung zwischen der Ortsgemeinde Gönnersdorf und der Verbandsgemeinde-
verwaltung der neuen Verbandsgemeinde in der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein ist 
kürzer als zwischen dieser Ortsgemeinde und der Verbandsgemeindeverwaltung der 
Verbandsgemeinde Prüm in der Ortsgemeinde Stadt Prüm. 

Insgesamt werden die Entfernungen zwischen den Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth und der Verbandsgemeindeverwaltung 
der neuen Verbandsgemeinde in der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein und zwischen 
den fünf Ortsgemeinden und der weiteren Verwaltungsstelle der Verbandsgemeinde-
verwaltung der neuen Verbandsgemeinde in der Ortsgemeinde Jünkerath für vertret-
bar und damit auch zumutbar gehalten. 

Die Qualität der Straßeninfrastruktur lässt keine Probleme für Fahrten zwischen den 
Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth oder den 
anderen Ortsgemeinden der neuen Verbandsgemeinde und der Verbandsgemeinde-
verwaltung der neuen Verbandsgemeinde in der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein und 
den weiteren Verwaltungsstellen der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Ver-
bandsgemeinde in den Ortsgemeinden Stadt Hillesheim und Jünkerath erwarten. 

Was den Öffentlichen Personennahverkehr anbelangt, sind die Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth sind an die ÖPNV-
Buslinien Hallschlag/Reuth – Stadtkyll – Jünkerath – Hillesheim – Dockweiler – Daun 
und Prüm – Hallschlag/Reuth/Stadtkyll – Jünkerath angebunden. 

Erforderlich sind 

- für die Strecken zwischen der Ortsgemeinde Gönnersdorf und der Ortsgemeinde 
Jünkerath, in der es eine Verwaltungsstelle der Verbandsgemeindeverwaltung der 
neuen Verbandsgemeinde geben wird, Fahrzeiten mit Bussen oder mit Bussen 
und Zügen von jeweils vier Minuten bis zu 41 Minuten, für die Strecken zwischen 
der Ortsgemeinde Hallschlag und der Ortsgemeinde Jünkerath Fahrzeiten mit 
Bussen von jeweils 14 bis 27 Minuten, für die Strecken zwischen der Ortsge-
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meinde Kerschenbach und der Ortsgemeinde Jünkerath Fahrzeiten mit Bussen 
von jeweils 16 bis 47 Minuten, für die Strecken zwischen der Ortsgemeinde 
Ormont und der Ortsgemeinde Jünkerath Fahrzeiten mit Bussen von jeweils 19 
bis 42 Minuten und zwischen der Ortsgemeinde Reuth und der Ortsgemeinde 
Jünkerath Fahrzeiten mit Bussen von jeweils 17 Minuten bis zu einer Stunde und 
36 Minuten, 

- für die Strecken zwischen der Ortsgemeinde Gönnersdorf und der Ortsgemeinde 
Stadt Gerolstein, die Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbands-
gemeinde wird, Fahrzeiten mit Bussen oder mit Bussen und Zügen von jeweils 
23 Minuten bis zu einer Stunde und zwanzig Minuten, für die Strecken zwischen 
der Ortsgemeinde Hallschlag und der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein Fahrzeiten 
mit Bussen oder mit Bussen und Zügen von jeweils 41 Minuten bis zu einer 
Stunde und 30 Minuten, für die Strecken zwischen der Ortsgemeinde 
Kerschenbach und der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein Fahrzeiten mit Bussen und 
Zügen von jeweils 42 Minuten bis zu einer Stunde und 46 Minuten, für die Stre-
cken zwischen der Ortsgemeinde Ormont und der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein 
Fahrzeiten mit Bussen oder mit Bussen und Zügen von jeweils 54 Minuten bis zu 
einer Stunde und 39 Minuten und für die Strecken zwischen der Ortsgemeinde 
Reuth und der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein Fahrzeiten mit Bussen oder mit 
Bussen und Zügen von jeweils 38 Minuten bis zu einer Stunde und 39 Minuten so-
wie 

- für die Strecken zwischen der Ortsgemeinde Gönnersdorf und der Ortsgemeinde 
Stadt Prüm, die Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung der Verbandsgemeinde 
Prüm ist, Fahrzeiten mit Bussen oder mit Bussen und Zügen von jeweils 47 Minu-
ten bis zu einer Stunde und 53 Minuten, für die Strecken zwischen der Ortsge-
meinde Hallschlag und der Ortsgemeinde Stadt Prüm Fahrzeiten mit Bussen von 
jeweils 22 Minuten bis zu einer Stunde und 30 Minuten, für die Strecken zwischen 
der Ortsgemeinde Kerschenbach und der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein Fahrzei-
ten mit Bussen von jeweils 45 Minuten bis zu einer Stunde und 24 Minuten, für die 
Strecken zwischen der Ortsgemeinde Ormont und der Ortsgemeinde Stadt Prüm 
Fahrzeiten mit Bussen von jeweils 18 Minuten bis zu einer Stunde und 20 Minuten 
und für die Strecken zwischen der Ortsgemeinde Reuth und der Ortsgemeinde 
Stadt Prüm Fahrzeiten mit Bussen von jeweils 20 Minuten bis zu einer Stunde und 
vier Minuten. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Fahrzeiten für die Strecken zwischen den 
Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag und Kerschenbach und der Ortsgemeinde 
Jünkerath allenthalben kürzer als die Fahrzeiten für die Strecken zwischen den Orts-
gemeinden Gönnersdorf, Hallschlag und Kerschenbach und der Ortsgemeinde Stadt 
Gerolstein und der Ortsgemeinde Stadt Prüm. Die Strecken zwischen den Ortsge-
meinden Ormont und Reuth und der Ortsgemeinde Jünkerath und zwischen den Orts-
gemeinden Ormont und Reuth und der Ortsgemeinde Stadt Prüm können mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln allenthalben jeweils in etwa gleicher Zeit zurückgelegt werden. 
Ferner werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln allenthalben für die Strecken zwischen 
der Ortsgemeinde Gönnersdorf und der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein kürzere Fahr-
zeiten als zwischen der Ortsgemeinde Gönnersdorf und der Ortsgemeinde Stadt 
Prüm, für die Strecken zwischen der Ortsgemeinde Hallschlag und der Ortsgemeinde 
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Stadt Prüm kürzere Fahrzeiten als zwischen der Ortsgemeinde Hallschlag und der 
Ortsgemeinde Stadt Gerolstein und für die Strecken zwischen der Ortsgemeinde 
Kerschenbach und den Ortsgemeinden Stadt Gerolstein und Stadt Prüm jeweils in 
etwa gleiche Fahrzeiten benötigt. Die Fahrzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln wer-
den auch für die Strecken zwischen den Ortsgemeinden Hallschlag, Ormont und 
Reuth und der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein nicht als unzumutbar erachtet. 

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Ormont, Reuth und Scheid werden künftig ebenfalls in der Verwaltungsstelle der Ver-
bandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde in der Ortsgemeinde 
Jünkerath Verwaltungsangelegenheiten erledigen können. Sie müssen dazu in der 
Regel nicht die Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde in der 
Ortsgemeinde Stadt Gerolstein aufsuchen. Folglich wird sich für die Einwohnerinnen 
und Einwohner der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth insoweit gegenüber bisher keine Änderung ergeben. 

§ 1 Abs. 3 der Vereinbarung zwischen den Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll sieht vor, dass in den Ortsgemeinden Stadt Hillesheim und 
Jünkerath Bürgerbüros der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsge-
meinde eingerichtet werden. Wie sich aus § 3 Abs. 5 der Vereinbarung ergibt, im Ge-
bäude in der Ortsgemeinde Stadt Hillesheim, in dem bisher die Verbandsgemeinde-
verwaltung der Verbandsgemeinde Hillesheim untergebracht worde ist, neben einem 
Bürgerbüro für die Dauer von mindestens acht Jahren ein Fachbereich oder eine ver-
gleichbare Organisationseinheit mit entsprechend wertigen Aufgaben der Verbands-
gemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde angesiedelt. Die Kfz.-Zulassungs-
stelle in der Ortsgemeinde Jünkerath als Außenstelle der Kreisverwaltung des Land-
kreises Vulkaneifel soll, so § 3 Abs. 6 der Vereinbarung, nach dem Zusammenschluss 
der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll bestehen bleiben. 

Ohnehin ist die Zahl der Kontakte der Einwohnerinnen und Einwohner mit der zustän-
digen Verbandsgemeindeverwaltung, die ihren dortigen Besuch erfordern, regelmäßig 
klein. Außerdem können Besuche der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung durch Serviceangebote, wie etwa eGovernment-Angebote 
und Angebote der aufsuchenden Verwaltung, verringert werden. 

Der Landkreis Vulkaneifel als Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs 
nach § 5 Abs. 1 des Nahverkehrsgesetzes vom 17. November 1995 (GVBl. S. 450), 
zuletzt geändert durch § 12 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 516), 
BS 924-8, wird gehalten sein, eine bedarfsorientierte Optimierung der ÖPNV-
Angebote unter Berücksichtigung der gebietlichen Neustrukturierung durch die Bil-
dung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll zu gegebener Zeit zu prüfen und über die daraus abzulei-
tenden Optimierungsmaßnahmen zu entscheiden. 

Im Hinblick auf die Pendlerverflechtungen erhalten die Neugliederungskonstellation 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll eine mittelmäßige Bewertung und die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm eine relativ schlechte 
Bewertung. Ermittelt worden sind für die Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ein Pendler-



305/342 

anteil von 9,64 % an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsorten in 
den drei Verbandsgemeinden und für die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm ein Pendleranteil von 
5,36 % an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsorten in den bei-
den Verbandsgemeinden. Die Neugliederungskonstellation eines Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsge-
meinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth sowie die Ver-
bandsgemeinde Prüm einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth werden bei den Pendlerverflechtungen in dem 
Spektrum wie die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll und des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm bewertet. 

Bei der mehrjahresdurchschnittlichen Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 weist 
die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth einen Wert von 672 Euro pro Einwoh-
nerin und Einwohner (+42 Euro pro Einwohnerin und Einwohner [+6,67 %] über dem 
einschlägigen Mittelwert einer rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde [630 Euro pro 
Einwohnerin und Einwohner]) auf. Dagegen liegt die mehrjahresdurchschnittliche 
Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 für die Neugliederungskonstellation des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth bei 673 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (+43 Euro pro Einwohnerin 
und Einwohner [+6,83 %] über dem einschlägigen Mittelwert einer rheinland-
pfälzischen Verbandsgemeinde [630 Euro pro Einwohnerin und Einwohner]). Folglich 
ist die mehrjahresdurchschnittliche Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 für die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth geringfügig, nämlich um -1 Euro pro 
Einwohnerin und Einwohner (-0,45 %) niedriger als für die Neugliederungskonstella-
tion des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth. Bei der mehrjahresdurchschnittlichen Steuerkraft im Zeitraum von 
2004 bis 2013 wird die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth, wie auch die Neugliede-
rungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth, besser als die Neugliederungskonstellationen des 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein und des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein und schlechter als die Neugliede-
rungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim 
und Kelberg und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Daun bewertet. 
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Unter Einbeziehung der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth hat die Verbandsgemeinde Prüm eine mehrjahresdurchschnittliche 
Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 von 740 Euro pro Einwohnerinnen und 
Einwohner (+110 Euro pro Einwohnerin und Einwohner [+17,46 %] über dem ein-
schlägigen Mittelwert für eine rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde [630 Euro pro 
Einwohnerin und Einwohner). Die Verbandsgemeinde Prüm ohne Einbeziehung der 
Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth weist 
eine mehrjahresdurchschnittliche Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 von 
737 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (+107 Euro pro Einwohnerin und Einwohner 
[+16,98 %] über dem einschlägigen Mittelwert für eine rheinland-pfälzische Verbands-
gemeinde [630 Euro pro Einwohnerin und Einwohner]). Damit ist die mehrjahresdurch-
schnittliche Steuerkraft im Zeitraum von 2004 bis 2013 für die Verbandsgemeinde 
Prüm unter Einbeziehung der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth um +3 Euro pro Einwohnerin und Einwohner 
(+0,41 %) höher als für die Verbandsgemeinde Prüm ohne Einbeziehung der Ortsge-
meinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth. 

Für die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth ergeben sich Schulden der Verbands-
gemeinde (ohne Ortsgemeinden) aus Investitionskrediten im Kernhaushalt zum Stich-
tag des 31. Dezember 2014 von 474 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (+147 Euro 
pro Einwohnerin und Einwohner [+44,95 %] über dem einschlägigen Mittelwert einer 
rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde [327 Euro pro Einwohnerin und Einwoh-
ner]). Dagegen sind für die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll inklusive der Ortsgemein-
den Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth Schulden der Ver-
bandsgemeinde (ohne Ortsgemeinden) aus Investitionskrediten im Kernhaushalt zum 
Stichtag des 31. Dezember 2014 von 478 Euro pro Einwohnerin und Einwohner ermit-
telt worden (+151 Euro pro Einwohnerin und Einwohner [+46,18 %] über dem ein-
schlägigen Mittelwert einer rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde [327 Euro pro 
Einwohnerin und Einwohner]). Demzufolge sind die Schulden der Verbandsgemeinde 
(ohne Ortsgemeinden) aus Investitionskrediten im Kernhaushalt zum Stichtag des 
31. Dezember 2014 für die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth um -4 Euro (-0,84 %) 
niedriger als für die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsge-
meinden Gönnersdorf, Hallschlag, Ormont, Kerschenbach und Reuth. Im Hinblick auf 
die Schulden der Verbandsgemeinde (ohne Ortsgemeinden) pro Einwohnerin und Ein-
wohner aus Investitionskrediten im Kernhaushalt unterscheiden sich die Neugliede-
rungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth und des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth nur geringfügig. Bei den 
Schulden der Verbandsgemeinde (ohne Ortsgemeinden) aus Investitionskrediten im 
Kernhaushalt erhält die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der 
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Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth, wie auch die Neugliede-
rungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth, eine bessere Bewertung als die Neugliederungs-
konstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Daun, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg und 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein und 
eine schlechtere Bewertung als die Neugliederungskonstellationen des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlusses der 
Verbandsgemeinden Obere Kyll und Prüm und des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein. 

Die Schulden der um die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth vergrößerten Verbandsgemeinde Prüm aus Investitionskrediten im 
Kernhaushalt sind merklich höher als die Schulden der Verbandsgemeinde Prüm 
ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth. 
So betragen die Schulden der Verbandsgemeinde Prüm einschließlich der Ortsge-
meinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth aus Investitions-
krediten im Kernhaushalt zum Stichtag des 31. Dezember 2014 151 Euro pro Einwoh-
nerin und Einwohner (-176 Euro pro Einwohnerin und Einwohner [-53,82 %] unter dem 
einschlägigen Durchschnittswert einer rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde zum 
Stichtag des 31. Dezember 2014 [327 Euro pro Einwohnerin und Einwohner]). Die 
Verbandsgemeinde Prüm ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth weist Schulden aus Investitionskrediten im Kern-
haushalt zum Stichtag des 31. Dezember 2014 von 119 Euro pro Einwohnerin und 
Einwohner (-208 Euro pro Einwohnerin und Einwohner [-63,61 %] unter dem einschlä-
gigen Durchschnittswert einer rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde zum Stichtag 
des 31. Dezember 2014 [327 Euro pro Einwohnerin und Einwohner]) auf. Demnach 
sind die Schulden der Verbandsgemeinde Prüm einschließlich der Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth aus Investitionskrediten 
im Kernhaushalt um 32 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (+26,89 %) höher als 
die Schulden der Verbandsgemeinde Prüm ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth aus Investitionskrediten im Kernhaus-
halt. Mithin wirkst sich eine Eingliederung der Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth für die Verbandsgemeinde Prüm inso-
weit nachteilig aus. 

Für die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth ergeben sich Schulden aus Investiti-
onskrediten in den Kernhaushalten der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden 
von 1 226 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (+368 Euro pro Einwohnerin und Ein-
wohner [+42,89 %] über dem einschlägigen Durchschnittswert einer rheinland-pfälzi-
schen Verbandsgemeinde zum Stichtag des 31. Dezember 2014 [858 Euro pro Ein-
wohnerin und Einwohner]). Dagegen hat die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ein-
schließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
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Reuth Schulden aus Investitionskrediten in den Kernhaushalten der Verbandsge-
meinde und ihrer Ortsgemeinden zum Stichtag des 31. Dezember 2014 von 
1 207 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (+349 Euro pro Einwohnerin und Einwoh-
ner [+40,68 %] über dem einschlägigen Durchschnittswert einer rheinland-pfälzischen 
Verbandsgemeinde zum Stichtag des 31. Dezember 2014). Mithin sind die Schulden 
der Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth aus Investitionskrediten in den Kern-
haushalten der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden geringfügig, das heißt 
um +19 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (+1,57 %), höher als die Schulden der 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll aus den Investitionskrediten der Verbandsge-
meinde und ihrer Ortsgemeinden einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth. Bei den Schulden aus Investitionskre-
diten in den Kernhaushalten der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden wird die 
Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth, ebenso wie die Neugliederungskons-
tellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth, besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg und des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Gerolstein und schlechter als die 
Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim 
und Daun, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und 
Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Gerolstein und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Adenau bewertet. 

Unter Einbeziehung der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth werden die Verbandsgemeinde Prüm und ihre Ortsgemeinden 
Schulden aus Investitionskrediten in den Kernhaushalten zum Stichtag des 31. De-
zember 2014 von 570 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (-288 Euro pro Einwohne-
rin und Einwohner [-33,57 %] unter dem einschlägigen Durchschnittswert für eine 
rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde zum Stichtag des 31. Dezember 2014 
[858 Euro pro Einwohnerin und Einwohner]) haben. Im Vergleich dazu betragen die 
Schulden der Verbandsgemeinde Prüm und ihrer Ortsgemeinden (ohne die Ortsge-
meinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth) aus Investiti-
onskrediten in den Kernhaushalten zum Stichtag des 31. Dezember 2014 589 Euro 
(-269 Euro pro Einwohnerin und Einwohner [-31,35 %] unter dem einschlägigen 
Durchschnittswert für eine rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde zum Stichtag des 
31. Dezember 2014 [858 Euro pro Einwohnerin und Einwohner]). Damit liegen die 
Schulden der Verbandsgemeinde Prüm und ihrer Ortsgemeinden einschließlich der 
Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth aus In-
vestitionskrediten in den Kernhaushalten um -19 Euro pro Einwohnerin und Einwohner 
(-3,23 %) unter den Schulden der Verbandsgemeinde Prüm und ihrer Ortsgemeinden 
ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth 
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aus Investitionskrediten in den Kernhaushalten. Eine Eingliederung der Ortsgemein-
den Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth hat insoweit keine er-
heblichen Auswirkungen auf die Verbandsgemeinde Prüm. 

Die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth hat auf der Verbandsgemeindeebene 
zum Stichtag des 31. Dezember 2014 Kredite zur Liquiditätssicherung von 330 Euro 
pro Einwohnerin und Einwohner (-159 Euro pro Einwohnerin und Einwohner 
[-32,52 %] unter dem einschlägigen Durchschnittswert für eine rheinland-pfälzische 
Verbandsgemeinde zum Stichtag des 31. Dezember 2014 [489 Euro pro Einwohnerin 
und Einwohner]). Dagegen belaufen sich für die Neugliederungskonstellation des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth auf der Verbandsgemeindeebene zum Stichtag des 31. Dezember 2014 
die Kredite zur Liquiditätssicherung auf 390 Euro pro Einwohnerin und Einwohner 
(-99 Euro pro Einwohnerin und Einwohner [-20,25 %] unter dem einschlägigen Durch-
schnittswert für eine rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde zum Stichtag des 
31. Dezember 2014), das heißt auf einen deutlich höheren Einwohnerwert. Mithin lie-
gen die Kredite zur Liquiditätssicherung auf der Verbandsgemeindeebene zum Stich-
tag des 31. Dezember 2014 für die Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die 
Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth um -
60 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (-15,38 %) niedriger als für die Neugliede-
rungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth. Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung auf der 
Verbandsgemeindeebene wird die Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die 
Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth, ebenso 
wie die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemein-
den Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth, besser als die Neuglie-
derungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll 
und Hillesheim, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Adenau, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg, 
des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun und des Zu-
sammenschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein und schlechter 
als die Neugliederungskonstellationen des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Obere Kyll und Gerolstein und des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Obere Kyll und Prüm bewertet. 

Unter Einbeziehung der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth betragen die Kredite zur Liquiditätssicherung auf der Verbandsge-
meindeebene zum Stichtag des 31. Dezember 2014 für die Verbandsgemeinde Prüm 
105 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (-384 Euro pro Einwohnerin und Einwohner 
[-78,53 %] unter dem einschlägigen Durchschnittswert für eine rheinland-pfälzische 
Verbandsgemeinde zum Stichtag des 31. Dezember 2014). Die Verbandsgemeinde 
Prüm ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
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Reuth hat auf der Verbandsgemeindeebene zum Stichtag des 31. Dezember 2014 
keine Kredite zur Liquiditätssicherung. Im Hinblick auf die Kredite zur Liquiditätssiche-
rung auf der Verbandsgemeindeebene hat eine Eingliederung der Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth für die Verbandsge-
meinde Prüm eine nachteilige Wirkung. 

Die Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde und Ver-
bindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber zum Stichtag des 31. Dezember 
2014 betragen für die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth 1 035 Euro pro Einwoh-
nerin und Einwohner (+287 Euro pro Einwohnerin und Einwohner [+38,37 %] über 
dem einschlägigen Durchschnittswert für eine rheinland-pfälzische Verbandsge-
meinde zum Stichtag des 31. Dezember 2014 [748 Euro pro Einwohnerin und Einwoh-
ner]). Im Vergleich dazu ergeben sich für die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ein-
schließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
Reuth Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde und 
Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber zum Stichtag des 31. Dezember 
2014 von 1 093 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (+345 Euro pro Einwohnerin 
und Einwohner [+46,12 %] über dem einschlägigen Durchschnittswert für eine 
rheinland-pfälzische Verbandsgemeinde zum Stichtag des 31. Dezember 2014 
[748 Euro pro Einwohnerin und Einwohner]). Damit sind die Schulden aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinden und Verbindlichkeiten der Ortsge-
meinden ihr gegenüber für die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses 
der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemein-
den Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth etwas, das heißt um 

-58 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (-5,31 %), niedriger als für die Neugliede-
rungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth. Bei den Schulden aus Krediten zur Liquiditätssi-
cherung der Verbandsgemeinde und Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegen-
über wird die Neugliederungskonstellation des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth, ebenso wie die Neugliederungskons-
tellation des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, 
Ormont und Reuth, besser als die Neugliederungskonstellationen des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Obere Kyll und Hillesheim, des Zusammenschlus-
ses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun, des Zusammenschlusses der Ver-
bandsgemeinden Obere Kyll und Prüm, des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Hillesheim und Kelberg, des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Adenau und des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Obere 
Kyll und Gerolstein und schlechter als die Neugliederungskonstellation des Zusam-
menschlusses der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein bewertet. 

Für die Verbandsgemeinde Prüm unter Einbeziehung der Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth ergeben sich Schulden 
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aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde und Verbindlichkeiten 
der Ortsgemeinden ihr gegenüber zum Stichtag des 31. Dezember 2014 von 
1 001 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (+253 Euro pro Einwohnerin und Einwoh-
ner [+33,82 %] über dem einschlägigen Durchschnittswert für eine rheinland-
pfälzische Verbandsgemeinde zum Stichtag des 31. Dezember 2014 [748 Euro pro 
Einwohnerin und Einwohner]). Die Verbandsgemeinde Prüm ohne Einbeziehung der 
Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth weist 
Schulden aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde und Verbind-
lichkeiten der Ortsgemeinden ihr gegenüber zum Stichtag des 31. Dezember 2014 
von 914 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (+166 Euro pro Einwohnerin und Ein-
wohner [+22,19 %] über dem einschlägigen Durchschnittswert für eine rheinland-
pfälzische Verbandsgemeinde) auf. Mithin sind die Schulden aus Krediten zur Liquidi-
tätssicherung der Verbandsgemeinde und Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden ihr 
gegenüber zum Stichtag des 31. Dezember 2014 für die Verbandsgemeinde Prüm 
ohne die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth 
um -87 Euro pro Einwohnerin und Einwohner (-8,69 %) niedriger als für die Verbands-
gemeinde Prüm einschließlich der Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth. Insoweit ist eine Eingliederung der Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth für die Verbandsge-
meinde Prüm ungünstig. 

In den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth 
gibt es mehr römisch-katholische als evangelische Einwohnerinnen und Einwohner. 
Dies trifft jedoch auch für die anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere 
Kyll und für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Prüm zu. 

Die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth gehö-
ren zur Evangelischen Kirche im Rheinland. Gleiches gilt für die anderen Ortsgemein-
den der Verbandsgemeinde Obere Kyll und für die Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Prüm. 

Die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth sind 
ebenso wie die anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, zehn der 
elf Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim, die 13 Ortsgemeinden der Ver-
bandsgemeinde Gerolstein und die 44 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Prüm 
sind dem Evangelischen Kirchenkreis Trier zugeordnet. Lediglich die andere Ortsge-
meinde der Verbandsgemeinde Hillesheim ist in den Evangelischen Kirchenkreis 
Koblenz eingebunden. 

Die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth sowie 
die anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, zehn Ortsgemeinden 
der Verbandsgemeinde Hillesheim, die 13 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Gerolstein und eine Ortsgemeinde der 44 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Prüm werden von der Evangelischen Kirchengemeinde Gerolstein-Jünkerath betreut. 
Im Weiteren gehören die andere Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Hillesheim zur 
Evangelischen Kirchengemeinde Adenau und die anderen 43 Ortsgemeinden der Ver-
bandsgemeinde Prüm zur Evangelischen Kirchengemeinde Prüm. 
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Demnach bestehen Verflechtungen im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur Evangeli-
schen Landeskirche zwischen den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth, den anderen Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinde Obere Kyll und den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Prüm, Verflechtungen im Hinblick auf die Zugehörigkeit zum Evangeli-
schen Kirchenkreis zwischen den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth, den anderen Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinde Obere Kyll, zehn der elf Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim, 
den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Gerolstein und den Ortsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Prüm sowie Verflechtungen im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur 
Kirchengemeinde zwischen den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth, den anderen Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinde Obere Kyll, zehn der elf Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Hillesheim, 
der 13 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Gerolstein und einer Ortsgemeinde der 
44 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Prüm. 

Die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth und 
die anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll sowie die Ortsgemein-
den der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Prüm gehören zum katholi-
schen Bistum Trier. 

Ferner sind die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach und Ormont 
dem katholischen Dekanat Vulkaneifel zugeordnet. Dies gilt auch für die Ortsgemein-
den der Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim. Dagegen ist für die Ortsge-
meinde Reuth und die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Prüm das katholische 
Dekanat St. Willibrord Westeifel zuständig. 

Die Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach und Ormont sind, ebenso 
wie die übrigen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll und eine Ortsge-
meinde der Verbandsgemeinde Hillesheim, in die katholische Pfarreiengemeinschaft 
Obere Kyll (Pfarreien St. Dionysius, Lissendorf, St. Medard, Esch, St. Antonius, 
Jünkerath, Kreuzauffindung, Jünkerath [Glaadt], St. Nikolaus, Hallschlag, St. Josef, 
Stadtkyll, St. Margarita, Ormont, St. Paulus, Schüller und St. Michael, Steffeln) einge-
bunden. Im Weiteren gehören die andere Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde 
Obere Kyll, ein Teil einer Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Gerolstein und zwölf 
der 44 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Prüm zur katholischen Pfarreienge-
meinschaft Prüm (St. Briktius, Olzheim, St. Peter und Paul, Büdesheim, St. Lukas, 
Fleringen, St. Maximin, Rommersheim, St. Willibrord, Weinsheim, St. Dioysius, 
Gondenbrett, St. Salvator [Verklärung des Herrn], Prüm, St. Fides, Spes und Caritas, 
Weinsheim [Gondelsheim] und St. Nikolaus, Wallersheim), die anderen Ortsgemein-
den der Verbandsgemeinde Hillesheim und ein Teil einer Ortsgemeinde der Ver-
bandsgemeinde Gerolstein zu den katholischen Pfarreiengemeinschaften Hillesheim 
(St. Peter, Berndorf, Herz Jesu, Hillesheim [Niederbettingen], St. Martin, Hillesheim 
und St. Martin, Wiesbaum) und Niederehe (St. Leodegar, Üxheim [Niederehe], St. 
Jakob, Oberehe-Stroheich, Maria Himmelfahrt, Üxheim, St. Arnulf, Walsdorf und St. 
Martin, Nohn), die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Gerolstein im Übrigen zu 
den katholischen Pfarreiengemeinschaften Gerolsteiner Land (St. Bartholomäus, 
Rockeskyll, St. Anna, Gerolstein, St. Antonius, Gerolstein [Roth], St. Nikolaus, 
Birresborn, St. Maria Magdalena, Densborn, St. Hubertus, Duppach und St. Luzia, 
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Mürlenbach) und Daun (St. Wendelinus, Neroth und St. Hubertus, Salm) sowie die 
anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Prüm zu den katholischen Pfarreien-
gemeinschaften Bleialf (St. Peter und Paul, Auw, Maria Himmelfahrt, Bleialf, St. 
Cornelius, Brandscheid, St. Luzia und Donatus, Habscheid, St. Remigius, Pronsfeld, 
St. Sebastian, Roth und St. Michael, Winterspelt), Schönecken-Waxweiler (St. Martin, 
Niederlauch, St. Helena, Lasel und St. Leodegar, Schönecken) und Arzfeld (St. 
Hubertus, Großkampenberg). 

Folglich sind im Hinblick auf die Zugehörigkeit zum katholischen Bistum Verflechtun-
gen zwischen den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth und den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll und 
den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Prüm, im 
Hinblick auf die Zugehörigkeit zum katholischen Dekanat Verflechtungen zwischen 
den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach und Ormont und den 
Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Hillesheim und Gerolstein und Verflechtun-
gen zwischen der Ortsgemeinde Reuth und den Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinde Prüm sowie im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur katholischen Pfarreienge-
meinschaft Verflechtungen zwischen den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, 
Kerschenbach und Ormont und einer Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde 
Hillesheim und Verflechtungen zwischen der Ortsgemeinde Reuth, einem Teil einer 
Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Gerolstein und zwölf der 44 Ortsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Prüm vorhanden. 

Die Ortsgemeinde Gönnersdorf hat gleiche oder mehr oder weniger ähnliche histori-
sche Bindungen und Beziehungen wie die Ortsgemeinden Birgel, Esch, Feusdorf, 
Jünkerath und Lissendorf und ein Teil der Ortsgemeinde Steffeln (Auel) der Verbands-
gemeinde Obere Kyll und andere Ortsgemeinden im Gebiet des früheren Landkreises 
Daun. Ebenso gibt es gleiche oder mehr oder weniger ähnliche historische Bindungen 
und Beziehungen zwischen den Ortsgemeinden Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth und den Ortsgemeinden Scheid, Schüller, Stadtkyll und einem Teil der 
Ortsgemeinde Steffeln (Steffeln) der Verbandsgemeinde Obere Kyll und anderen 
Ortsgemeinden im Gebiet des früheren Landkreises Prüm. 

Für den Zusammenschluss der ganzen Verbandsgemeinde Obere Kyll mit den Ver-
bandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim statt einer Eingliederung der Ortsgemein-
den Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth in die Verbandsge-
meinde Prüm und eines Zusammenschlusses der anderen Ortsgemeinden der Ver-
bandsgemeinde Obere Kyll mit den Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim zu 
einer neuen Verbandsgemeinde sprechen etliche Belange. Dies sind vor allem die 
Einstufung des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim 
und Obere Kyll zu einer neuen Verbandsgemeinde als freiwillige Gebietsänderungs-
maßnahme, die Realisierbarkeit des Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll innerhalb des Landkreises Vulkaneifel im Zu-
sammenhang mit der Priorisierung der Zusammenschlüsse von Verbandsgemeinden 
innerhalb desselben Landkreises gegenüber den Zusammenschlüssen von Verbands-
gemeinden, die in verschiedenen Landkreisen liegen, im Landesgesetz über die 
Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform, der Zusammenschluss der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll als Ganzes im Zusammen-
hang mit der Priorisierung von Zusammenschlüssen ganzer Verbandsgemeinden ge-
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genüber einer Aufteilung der Ortsgemeinden einer Verbandsgemeinde auf mehrere 
Nachbarverbandsgemeinden im Landesgesetz über die Grundsätze der Kommunal- 
und Verwaltungsreform, die Möglichkeit des Zusammenschlusses der Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ohne Einbeziehung eines weiteren Mit-
telbereichs oder eines weiteren Regionalbereichs, die geografische Lage der Ortsge-
meinde Gönnersdorf, die Verbindungen zwischen der Ortsgemeinde Gönnersdorf und 
der Verbandsgemeinde Prüm mit klassifizierten Straßen, die kürzeren Entfernungen 
zwischen den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
Reuth und der Verwaltungsstelle der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Ver-
bandsgemeinde in der Ortsgemeinde Jünkerath als zwischen den Ortsgemeinden 
Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth und der Verbandsge-
meindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde in der Ortsgemeinde Stadt 
Gerolstein und der Verbandsgemeindeverwaltung der Verbandsgemeinde Prüm in der 
Ortsgemeinde Stadt Prüm, die kürzere Entfernung zwischen der Ortsgemeinde 
Gönnersdorf und der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde in 
ihrer Sitzgemeinde Stadt Gerolstein als zwischen der Ortsgemeinde Gönnersdorf und 
der Verbandsgemeindeverwaltung der Verbandsgemeinde Prüm in der Ortsgemeinde 
Stadt Prüm, die allenthalben kürzeren Fahrzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln für 
die Strecken zwischen den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag und 
Kerschenbach und der Ortsgemeinde Jünkerath als für die Strecken zwischen den 
Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag und Kerschenbach und der Ortsgemeinde 
Stadt Gerolstein und der Ortsgemeinde Stadt Prüm, die allenthalben kürzeren Fahr-
zeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln für die Strecken zwischen der Ortsgemeinde 
Gönnersdorf und der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein als zwischen der Ortsgemeinde 
Gönnersdorf und der Ortsgemeinde Stadt Prüm, Verflechtungen zwischen den Orts-
gemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth, den anderen 
Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere Kyll, zehn der elf Ortsgemeinden der 
Verbandsgemeinde Hillesheim, den 13 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Gerolstein und einer Ortsgemeinde der 44 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Prüm im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirchengemeinde, Verflech-
tungen zwischen den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach und 
Ormont und den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim 
im Hinblick auf die Zugehörigkeit zum katholischen Dekanat, Verflechtungen zwischen 
den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach und Ormont und einer 
Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Hillesheim im Hinblick auf die Zugehörigkeit zur 
katholischen Pfarreiengemeinschaft sowie gleiche oder mehr oder weniger ähnliche 
historische Bindungen und Beziehungen der Ortsgemeinde Gönnersdorf und der Orts-
gemeinden Birgel, Esch, Feusdorf, Jünkerath und Lissendorf, eines Teils der Ortsge-
meinde Steffeln und anderer Ortsgemeinden im Gebiet des früheren Landkreises 
Daun. 

Andere Gemeinwohlgründe, die eine Eingliederung der Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth in die Verbandsgemeinde Prüm und ei-
nen Zusammenschluss der anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere 
Kyll mit den Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim anstelle eines Zusam-
menschlusses der ganzen Verbandsgemeinde Obere Kyll mit den Verbandsgemein-
den Gerolstein und Hillesheim zu einer neuen Verbandsgemeinde erfordern, lassen 
sich nicht erkennen. Dies gilt etwa für die geografische Lage, die topografischen, land-
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schaftlichen und naturräumlichen Gegebenheiten, die Einwohnerzahlen in den Jahren 
2025 und 2035, die Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2025, die Fläche, die 
Zahl der Ortsgemeinden, die Verbindungen zwischen den Ortsgemeinden Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth und der Verbandsgemeinde Prüm mit klassifizier-
ten Straßen, die allenthalben gleichen Fahrzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln für 
die Strecken zwischen den Ortsgemeinden Ormont und Reuth und der Ortsgemeinde 
Jünkerath und zwischen den Ortsgemeinden Ormont und Reuth und der Ortsge-
meinde Stadt Prüm, die allenthalben gleichen Fahrzeiten mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln für die Strecken zwischen der Ortsgemeinde Kerschenbach und der Ortsge-
meinde Stadt Gerolstein und zwischen der Ortsgemeinde Kerschenbach und der Orts-
gemeinde Stadt Prüm, die mehrjahresdurchschnittliche Steuerkraft, die Schulden, die 
höheren Zahlen der römisch-katholischen Einwohnerinnen und Einwohner gegenüber 
den Zahlen der evangelischen Einwohnerinnen und Einwohner, Verflechtungen im 
Hinblick auf die Zugehörigkeit zur Evangelischen Landeskirche und die Zugehörigkeit 
zum Evangelischen Kirchenkreis sowie Verflechtungen im Hinblick auf die Zugehörig-
keit zum katholischen Bistum. 

Ferner gibt es Belange, die für eine Eingliederung der Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth in die Verbandsgemeinde Prüm und ei-
nen Zusammenschluss der anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Obere 
Kyll mit den Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim zu einer neuen Verbands-
gemeinde statt eines Zusammenschlusses der ganzen Verbandsgemeinde Obere Kyll 
mit den Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim zu einer neuen Verbandsge-
meinde angeführt werden können. Dies sind insbesondere die Beschlüsse und Bür-
gerentscheide in den Ortsgemeinden Gönnersdorf, Hallschlag, Kerschenbach, Ormont 
und Reuth, die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen des 30. Juni 2009 und des 
30. Juni 2015, die Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2035, die kürzeren 
Entfernungen zwischen den Ortsgemeinden Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und 
Reuth und der Verbandsgemeindeverwaltung der Verbandsgemeinde Prüm in der 
Ortsgemeinde Stadt Prüm als zwischen den Ortsgemeinden Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth und der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen 
Verbandsgemeinde und ihrer Sitzgemeinde Stadt Gerolstein, die allenthalben kürze-
ren Fahrzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln für die Strecken zwischen der Ortsge-
meinde Hallschlag und der Ortsgemeinde Stadt Prüm als zwischen der Ortsgemeinde 
Hallschlag und der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein, Verflechtungen zwischen der Orts-
gemeinde Reuth und den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Prüm im Hinblick 
auf die Zugehörigkeit zum katholischen Dekanat, Verflechtungen zwischen der Orts-
gemeinde Reuth, einem Teil einer Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Gerolstein 
und zwölf der 44 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Prüm im Hinblick auf die Zu-
gehörigkeit zur katholischen Pfarreiengemeinschaft, gleiche oder mehr oder weniger 
ähnliche historische Bindungen und Beziehungen der Ortsgemeinden Hallschlag, 
Kerschenbach, Ormont und Reuth und der Ortsgemeinden Scheid, Schüller, Stadtkyll 
und eines Teils der Ortsgemeinde Steffeln sowie anderer Ortsgemeinden im Gebiet 
des früheren Landkreises Prüm. Allerdings werden diese Belange vor allem gegen-
über dem Belang der Einstufung des Zusammenschlusses der ganzen Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zu einer neuen Verbandsgemeinde als 
freiwillige Gebietsänderungsmaßnahme, der die Räte der Verbandsgemeinde 
Gerolstein und von zehn ihrer 13 Ortsgemeinden, die Räte der Verbandsgemeinde 
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Hillesheim und von acht ihrer elf Ortsgemeinden und die Räte der Verbandsgemeinde 
Obere Kyll und von neun ihrer 14 Ortsgemeinden zugestimmt haben, geringer gewich-
tet. Denn ein Zusammenschluss von Verbandsgemeinden auf freiwilliger Basis kann 
wesentlich zur Steigerung seiner Aktzeptanz im gesamten neuen Verbandsgemeinde-
gebiet beitragen. Hinzu kommt, dass bei einem Zusammenschluss von Verbandsge-
meinden in deren bisherigen Gebieten vorhandene bewährte organisatorische Struk-
turen, etwa Einrichtungen mit Einzugsbereichen, soweit als möglich unverändert in die 
neue Verbandsgemeinde überführt werden können. So lassen sich dann, unter Um-
ständen aufwändige, Neustrukturierungen in der neuen Verbandsgemeinde vermei-
den. 

Soweit die Belange für eine Eingliederung der Ortsgemeinden Gönnersdorf, 
Hallschlag, Kerschenbach, Ormont und Reuth in die Verbandsgemeinde Prüm spre-
chen, können wesentliche negative Auswirkungen oder sogar Unzumutbarkeiten für 
die Einwohnerinnen und Einwohner dieser Ortsgemeinden und Einwohnerinnen und 
Einwohner anderer Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll, auf 
die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben oder auf einen sonstigen Gemeinwohlbelang 
nicht erkannt werden. 

Anderen Gebietsänderungsmaßnahmen für die Verbandsgemeinden Hillesheim und 
Obere Kyll wird nicht näher getreten. Für sie kann keine Umsetzung auf freiwilliger Ba-
sis erfolgen. Dazu gehören der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere 
Kyll und Hillesheim, ein Zusammenschluss zweier Verbandsgemeinden mit einem ei-
genen Gebietsänderungsbedarf, der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden 
Obere Kyll und Gerolstein, der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere Kyll 
und Prüm, der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Hillesheim und Adenau, 
der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Hillesheim und Kelberg, ebenfalls ein 
Zusammenschluss zweier Verbandsgemeinden mit einem eigenen Gebietsänderungs-
bedarf, und der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Hillesheim und Daun. 
Ferner gilt dies für den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Obere Kyll, 
Hillesheim und Kelberg, auch wenn dadurch Gebietsänderungen von drei Verbands-
gemeinden mit einem eigenen Gebietsänderungsbedarf in einer einzigen Maßnahme 
im Landkreis Vulkaneifel möglich wären. 

In der Ortsgemeinde Stadt Hillesheim hat aufgrund des Beschlusses des Stadtrates 
vom 12. Januar 2015 eine schriftliche Bürgerbefragung zu einer Gebietsänderung in 
der Zeit vom 30. März bis 19. April 2015 stattgefunden. Dabei ist die Frage, ob die 
Verbandsgemeinde Hillesheim an die Verbandsgemeinde Gerolstein angegliedert 
werden soll, gestellt worden. An der Befragung haben 1 156 Bürgerinnen und Bürger 
(44,96 % der zur Teilnahme berechtigten Personen [2 571 Bürgerinnen und Bürger] 
teilgenommen. Nach dem Ergebnis der Befragung sind von den 1 146 gültigen Voten 
169 Voten (14,75 % der gültigen Voten) auf eine Zustimmung zur Angliederung der 
Verbandsgemeinde Hillesheim an die Verbandsgemeinde Gerolstein und 977 Voten 
(85,25 % der gültigen Voten) auf eine Ablehnung der Angliederung der Verbandsge-
meinde Hillesheim an die Verbandsgemeinde Gerolstein entfallen. Dem Ergebnis der 
schriftlichen Bürgerbefragung in der Ortsgemeinde Stadt Hillesheim wird nicht Rech-
nung getragen. Nach Maßgabe des Landesgesetzes über die Grundsätze der Kom-
munal- und Verwaltungsreform hat die Verbandsgemeinde Hillesheim einen eigenen 
Gebietsänderungsbedarf. Die Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim haben 
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am 24. Mai 2016 eine schriftliche Vereinbarung über ihre freiwillige Fusion abge-
schlossen. Zudem gibt es eine aktuelle Vereinbarung zwischen den Verbandsgemein-
den Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll über ihre freiwillige Fusion. Eine Zustim-
mung für eine Alternative zum Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein 
und Hillesheim lässt sich dem Ergebnis der schriftlichen Bürgerbefragung in der Orts-
gemeinde Stadt Hillesheim nicht entnehmen. 

Im Landkreis Vulkaneifel weist auch die Verbandsgemeinde Kelberg einen eigenen Ge-
bietsänderungsbedarf nach Maßgabe des Landesgesetzes über die Grundsätze der 
Kommunal- und Verwaltungsreform auf. Für die Verbandsgemeinde Kelberg hat sich 
bisher keine freiwillige Gebietsänderungsmaßnahme abgezeichnet. 

Aufgrund der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Ortsgemeinden der 
bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll wird auch eine 
sachgerechte Gebietsänderungsmaßnahme für die Verbandsgemeinde Kelberg weder 
verhindert noch erschwert. 

Unmittelbare Nachbarn der Verbandsgemeinde Kelberg sind die Verbandsgemeinde 
Daun im selben Landkreis, die Verbandsgemeinde Adenau im Landkreis Ahrweiler, 
die Verbandsgemeinde Vordereifel im Landkreis Mayen-Koblenz und die Verbandsge-
meinden Kaisersesch und Ulmen im Landkreis Cochem-Zell. Außer den Verbandsge-
meinden Daun und Adenau weisen auch die Verbandsgemeinden Vordereifel, 
Kaisersesch und Ulmen keinen eigenen Gebietsänderungsbedarf auf. Die Einwohner-
zahlen der Verbandsgemeinden Vordereifel und Kaisersesch liegen über dem in § 2 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KomVwRGrG für die Verbandsgemeinden festgelegten Schwellen-
wert von 12 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. So hatten die Verbandsgemeinde 
Vordereifel zum Stichtag des 30. Juni 2009 16 913 Einwohnerinnen und Einwohner 
und zum Stichtag des 30. Juni 2015 16 380 Einwohnerinnen und Einwohner und die 
Verbandsgemeinde Kaisersesch zum Stichtag des 30. Juni 2009 12 784 Einwohnerin-
nen und Einwohner und zum Stichtag des 30. Juni 2015 15 502 Einwohnerinnen und 
Einwohner (einschließlich der Einwohnerinnen und Einwohner der zum 1. Juli 2014 
auf freiwilliger Basis eingegliederten Ortsgemeinden Binningen, Brieden, Brohl, 
Dünfus, Forst [Eifel], Kail, Möntenich und Roes der bisherigen Verbandsgemeinde 
Treis-Karden). Nach der Vierten kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung des 
Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz werden die Verbandsgemeinde 
Vordereifel 15 023 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2025 und 13 911 Einwoh-
nerinnen und Einwohner im Jahr 2035 und die Verbandsgemeinde Kaisersesch 
14 934 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2025 und 14 372 Einwohnerinnen und 
Einwohner im Jahr 2035 haben. Die Verbandsgemeinde Vordereifel hat eine Fläche 
von 167,73 Quadratkilometern und 27 Ortsgemeinden. Das Gebiet der Verbandsge-
meinde Kaisersesch umfasst eine Fläche von 140,58 Quadratkilometern. In die Ver-
bandsgemeinde Kaisersesch sind 26 Ortsgemeinden eingebunden. Für die Verbands-
gemeinde Ulmen besteht kein eigener Gebietsänderungsbedarf, da sie die Vorausset-
zungen des § 2 Abs. 3 Satz 1 KomVwGrG erfüllt. Sie hatte zum Stichtag des 30. Juni 
2009 10 931 Einwohnerinnen und Einwohner und zum Stichtag des 30. Juni 2015 
10 964 Einwohnerinnen und Einwohner. Bei der Vierten kleinräumigen Bevölkerungs-
vorausberechnung sind für die Verbandsgemeinde Ulmen eine Einwohnerzahl von 
10 849 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 2025 und eine Einwohnerzahl von 
10 542 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 2035 ermittelt worden. Das Gebiet 
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der Verbandsgemeinde Ulmen erstreckt sich auf einer Fläche von 146,82 Quadratkilo-
metern. Ihr gehören 16 Ortsgemeinden an. 

Nach dem Gutachten des Herrn Professors Dr. Junkernheinrich zur Fusion von Ver-
bandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden in Rheinland-Pfalz - Teil B - ist in der 
einzelgemeindlichen Betrachtung für die Verbandsgemeinde Kelberg ihr Zusammen-
schluss mit der Verbandsgemeinde Ulmen, Landkreis Cochem-Zell, als beste Gebiets-
änderungsmaßnahme bewertet. Diese Neugliederungskonstellation bezieht zwei Ver-
bandsgemeinden, die in verschiedenen Landkreisen liegen, ein. Vor dem Hintergrund 
soll die Gebietsänderung der Verbandsgemeinde Kelberg ebenfalls zeitversetzt nach 
der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Ortsgemeinden der bisherigen 
Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim angegangen werden. Das Land setzt 
die Gebietsänderungsmaßnahmen auf der Ebene der verbandsfreien Gemeinden und 
Verbandsgemeinden Zug um Zug um. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz wird auf der nächsten Stufe der Kommunal- und Verwal-
tungsreform auf Antrag von Ortsgemeinden im Gebiet der bisherigen Verbandsge-
meinde Obere Kyll ihren Wechsel in die Verbandsgemeinde Prüm prüfen. 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 regelt, dass die aus den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll gebildete neue Verbandsgemeinde 
den Namen „Gerolstein“ führt. 

Nach § 66 Abs. 2 GemO führt die Verbandsgemeinde, soweit gesetzlich nicht etwas 
anderes bestimmt ist, den Namen der Gemeinde, die Sitz der Verwaltung ist. 

§ 1 Abs. 2 Satz 2 bestimmt als Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Ver-
bandsgemeinde die Stadt Gerolstein. 

Mit § 1 Abs. 2 wird § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Vereinbarung über die freiwillige 
Fusion der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll. § 2 Abs. 1 
Satz 1 sieht vor, dass die neue Verbandsgemeinde den Namen „Gerolstein“ führen 
soll. Wie sich aus § 2 Abs. 2 der Vereinbarung ergibt, soll der Verwaltungssitz der Ver-
bandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde die Ortsgemeinde Stadt 
Gerolstein sein. 

Für die Ortsgemeinde Stadt Gerolstein als Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung der 
neuen Verbandsgemeinde gibt es auch darüber hinaus Gründe. 

Die Ortsgemeinde Stadt Gerolstein ist bereits Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung 
der bisherigen Verbandsgemeinde Gerolstein. 

Im Gegensatz zu den Verbandsgemeinden Hillesheim und Obere Kyll handelt es sich 
bei der Verbandsgemeinde Gerolstein um eine Kommune ohne eigenen Gebietsände-
rungsbedarf nach Maßgabe des Landesgesetzes über die Grundsätze der Kommunal- 
und Verwaltungsreform. 

Was die Einwohnerzahl anbelangt, ist die Verbandsgemeinde Gerolstein merklich grö-
ßer als die Verbandsgemeinde Hillesheim und die Verbandsgemeinde Obere Kyll. So 
hatten laut Daten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz die Verbandsge-
meinde Gerolstein zum Stichtag des 30. Juni 2009 13 834 Einwohnerinnen und Ein-
wohner und zum Stichtag des 30. Juni 2015 13 510 Einwohnerinnen und Einwohner, 
die Verbandsgemeinde Hillesheim zum Stichtag des 30. Juni 2009 8 700 Einwohne-
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rinnen und Einwohner und zum Stichtag des 30. Juni 2015 8 790 Einwohnerinnen und 
Einwohner sowie die Verbandsgemeinde Obere Kyll zum Stichtag des 30. Juni 2009 
8 771 Einwohnerinnen und Einwohner und zum Stichtag des 30. Juni 2015 8 511 Ein-
wohnerinnen und Einwohner. 

Ebenso ist die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein höher als die Ein-
wohnerzahlen der Ortsgemeinden Stadt Hillesheim und Jünkerath, die Sitzgemeinden 
der Verbandsgemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden Hillesheim und Obere 
Kyll. Ausweislich der Daten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz hatten die 
Ortsgemeinde Stadt Gerolstein 7 478 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag 
des 30. Juni 2009 und 7 504 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 
30. Juni 2015, die Ortsgemeinde Stadt Hillesheim 3 087 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner zum Stichtag des 30. Juni 2009 und 3 149 Einwohnerinnen und Einwohner zum 
Stichtag des 30. Juni 2015 und die Ortsgemeinde Jünkerath 1 623 Einwohnerinnen 
und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2009 und 1 723 Einwohnerinnen und Ein-
wohner zum Stichtag des 30. Juni 2015. 

Die Ortsgemeinde Stadt Gerolstein wird auch die einwohnerstärkste Ortsgemeinde 
der neuen Verbandsgemeinde sein. 

Des Weiteren hat die Ortsgemeinde Stadt Gerolstein die Funktion eines Mittelzent-
rums. Dagegen sind die Ortsgemeinden Stadt Hillesheim und Jünkerath Grundzen-
tren. 

Die Verbandsgemeinde Gerolstein hat eine größere Fläche als die Verbandsge-
meinde Hillesheim und die Verbandsgemeinde Obere Kyll. So erstrecken sich die Ver-
bandsgemeinde Gerolstein auf einer Fläche von 188,22 Quadratkilometern, die Ver-
bandsgemeinde Hillesheim auf einer Fläche von 129,39 Quadratkilometern und die 
Verbandsgemeinde Obere Kyll auf eine Fläche von 137,54 Quadratkilometern. 

Den Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll gehören ähnlich viele 
Ortsgemeinden an. Die Verbandsgemeinde Gerolstein umfasst 13 Ortsgemeinden. 
Demgegenüber bestehen die Verbandsgemeinde Hillesheim aus elf Ortsgemeinden 
und die Verbandsgemeinde Obere Kyll aus 14 Ortsgemeinden. 

Zwischen den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll und den Ortsgemeinden Stadt Gerolstein, Stadt Hillesheim und Jünkerath 
gibt es die folgenden Entfernungen (ermittelt mit dem Routenplaner Google Maps): 
Ortsgemeinden der 
bisherigen Verbands-
gemeinden 
Gerolstein, Hillesheim 
und Obere Kyll 

Entfernung zur Ortsgemeinde 
Stadt Gerolstein 

Entfernung zur Ortsgemeinde 
Stadt Hillesheim 

Entfernung zur Ortsgemeinde 
Jünkerath 

 Fahrstrecke in 
Kilometern 

Fahrminuten Fahrstrecke in 
Kilometern 

Fahrminuten Fahrtstrecke in 
Kilometern 

Fahrminuten 

Ortsgemeinden der 
bisherigen Verbands-
gemeinde Gerolstein 

      

Berlingen 18,8 23 11,8 14 22,4 26 

Birresborn 11,7 15 16,5 18 28,1 29 

Densborn 18,9 24 23,7 26 34,4 40 

Duppach 5,0 7 10,1 14 14,2 20 
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Stadt Gerolstein 0,0 0 9,1 11 19,8 23 

Hohenfels-Essingen 20,5 25 10,2 12 20,7 24 

Kalenborn-Scheuern 8,4 12 8,8 10 14,3 20 

Kopp 11,6 17 20,6 25 27,9 32 

Mürlenbach 15,6 21 20,4 23 31,1 36 

Neroth 24,7 29 17,4 22 28,3 32 

Pelm 15,9 19 8,9 10 19,5 22 

Rockeskyll 18,4 22 6,4 7 17,0 19 

Salm 20,5 30 22,3 29 33,0 41 

       

Ortsgemeinden der 
bisherigen Verbands-
gemeinde Hillesheim 

      

Basberg 11,8 18 5,7 8 8,4 14 

Berndorf 17,3 23 3,0 6 13,5 17 

Dohm-Lammersdorf 16,4 19 3,7 5 14,4 17 

Stadt Hillesheim 14,5 18 0,0 0 10,7 12 

Kerpen (Eifel) 20,7 24 5,7 10 15,8 18 

Nohn 27,6 32 13,2 15 20,5 23 

Oberbettingen 11,1 13 3,7 5 9,9 13 

Oberehe-Stroheich 22,9 28 8,5 11 19,1 23 

Üxheim 25,5 28 11,1 11 17,2 19 

Walsdorf 17,9 22 3,5 4 14,0 17 

Wiesbaum 19,1 26 5,9 7 9,1 11 

       

Ortsgemeinden der 
bisherigen 
Verbandsgemeinde 
Obere Kyll 

      

Birgel 13,2 15 5,8 7 5,1 6 

Esch 18,6 22 11,3 14 4,3 7 

Feusdorf 17,5 20 10,2 12 3,6 5 

Gönnersdorf 15,7 19 8,4 10 3,2 5 

Hallschlag 31,8 37 24,5 29 13,8 17 

Jünkerath 18,1 21 10,8 13 0,00 0 

Kerschenbach 23,8 29 16,5 20 5,8 8 

Lissendorf 14,0 17 7,8 10 5,1 9 

Ormont 28,0 35 21,8 26 11,1 14 

Reuth 21,2 26 17,4 21 11,0 12 

Scheid 32,4 37 25,1 29 14,4 17 

Schüller 19,7 24 12,4 15 1,8 3 

Stadtkyll 21,5 25 14,2 17 3,5 4 

Steffeln 12,3 16 8,6 11 10,9 15 
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Mithin werden die Fahrstrecken für 10 919 Einwohnerinnen und Einwohnern aus acht 
der 38 Ortsgemeinden der neuen Verbandsgemeinde zur Verbandsgemeindeverwal-
tung in der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein, für 12 031 Einwohnerinnen und Einwohner 
aus 17 der 38 Ortsgemeinden der neuen Verbandsgemeinde zur Verbandsgemeinde-
verwaltung in der Ortsgemeinde Stadt Hillesheim und für 7 861 Einwohnerinnen und 
Einwohner aus 13 der 38 Ortsgemeinden der neuen Verbandsgemeinde zur Ver-
bandsgemeindeverwaltung in der Ortsgemeinde Jünkerath kürzer als zu den Ver-
bandsgemeindeverwaltungen in den jeweiligen anderen beiden Sitzgemeinden der 
bisherigen Verbandsgemeinden sein. 

Für die Begründung des Sitzes der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Ver-
bandsgemeinde Gerolstein in der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein spricht, dass damit 
dem Willen der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll, wie er in 
ihrer Vereinbarung über die freiwillige Fusion der drei Verbandsgemeinden zum Aus-
druck kommt, Rechnung getragen wird. Zudem sind für die Begründung des Sitzes 
der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein in der 
Ortsgemeinde Stadt Gerolstein der im Vergleich zu den Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Obere Kyll nicht bestehende eigene Gebietsänderungsbedarf der Ver-
bandsgemeinde Gerolstein, die größere Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde 
Gerolstein gegenüber den Verbandsgemeinden Hillesheim und Obere Kyll, die grö-
ßere Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein gegenüber den Ortsgemein-
den Stadt Hillesheim und Jünkerath, die Funktion der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein 
als Mittelzentrum und die größere Fläche der Verbandsgemeinde Gerolstein im Ver-
gleich zu den Verbandsgemeinden Hillesheim und Obere Kyll anzuführen. Im Hinblick 
auf die Begründung des Sitzes der Verbandsgemeindeverwaltung schneidet die Orts-
gemeinde Stadt Gerolstein gegenüber der Ortsgemeinde Stadt Hillesheim schlechter 
bei den Längen der Fahrstrecken für die Einwohnerinnen und Einwohner zwischen 
den Ortsgemeinden der neuen Verbandsgemeinde und deren Verbandsgemeindever-
waltung ab. Allerdings werden auch die von einem Teil der Einwohnerinnen und Ein-
wohner der neuen Verbandsgemeinde zurückzulegenden größeren Fahrstrecken zwi-
schen ihren Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Ver-
bandsgemeinde in der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein zumutbar sein. Bei der Beurtei-
lung der Länge der Fahrstrecken gilt es zu berücksichtigen, dass die Zahl der Kon-
takte der Einwohnerinnen und Einwohner mit der zuständigen Verbandsgemeindever-
waltung, die einen dortigen Besuch erfordern, allenthalben klein ist. Ebenso lassen 
sich durch die Nutzung von Angeboten der Kommunen, etwa ein stationäres Bürger-
büro, ein mobiler Bürgerservice und sonstige Angebote der aufsuchenden Verwaltung 
sowie eGovernment-Dienstleistungen, Besuche der Einwohnerinnen und Einwohner 
bei Kommunalverwaltungen vermeiden. Die Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll haben in § 2 Abs. 3 ihrer Vereinbarung über die freiwillige 
Fusion der drei Verbandsgemeinden festgehalten, dass in den Ortsgemeinden Stadt 
Hillesheim und Jünkerath auf Dauer Bürgerbüros der Verbandsgemeindeverwaltung 
der neuen Verbandsgemeinde betrieben werden sollen. Infolge der Begründung des 
Sitzes der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein in 
der Ortsgemeinde Stadt Nassau sind auch für die ehrenamtlich Tätigen vor Ort keine 
unangemessenen oder unzumutbaren Nachteile zu erwarten. 
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Für die Begründung des Sitzes der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Ver-
bandsgemeinde in einer anderen Gemeinde als den Ortsgemeinden Stadt Gerolstein, 
Stadt Hillesheim und Jünkerath liegen keine Anhaltspunkte vor. 

 

Zu § 2 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 regelt, dass die ersten Wahlen des Verbandsgemeinderates und der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde vor der Ge-
bietsänderung nach § 1 Abs. 1 stattfinden. 

Die Bildung einer Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll erfordert Wahlen des Verbandsgemeinderates und der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters der neuen kommunalen Gebietskörperschaft. 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 enthält spezielle Regelungen für die ersten Wahlen des Verbands-
gemeinderates und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der neuen Ver-
bandsgemeinde aufgrund der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1. 

Wegen dieser Gebietsänderung wird die erste Wahl des Verbandsgemeinderates au-
ßerhalb eines in § 71 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in der Fas-
sung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477), BS 2021-1, festgelegten Zeitraums 
durchgeführt. 

Wie sich aus § 71 Abs. 1 Satz 1 KWG ergibt, finden die Wahlen der Verbandsgemein-
deräte in der Zeit vom 1. April bis 30. Juni jedes fünften auf das Jahr 1974 folgenden 
Jahres statt. Mithin werden die nächsten allgemeinen Kommunalwahlen im Zeitraum 
vom 1. April bis 30. Juni 2019 durchgeführt. 

Die erste Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der neuen Verbandsge-
meinde wird nicht vor dem regulären Ende der Amtszeiten der bisherigen 
Amtsinhaberinnen der Verbandsgemeinden Hillesheim und Obere Kyll und des bishe-
rigen Amtsinhabers der Verbandsgemeinde Gerolstein durchgeführt. 

Denn die Amtszeiten der bisherigen Bürgermeisterinnen der Verbandsgemeinden 
Hillesheim und Obere Kyll und die Amtszeit des bisherigen Bürgermeisters der 
Verbandsgemeinde Gerolstein sind am 31. Dezember 2017 regulär abgelaufen. 

Nach § 10 Satz 1 des Landesgesetzes über Maßnahmen zur Vorbereitung der 
Gebietsänderungen von Verbandsgemeinden vom 27. November 2015 (GVBl. 
S. 412), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. November 2017 (GVBl. S. 245), 
BS 2020-104, werden bis zum 31. Dezember 2018 keine Bürgermeisterinnen oder 
Bürgermeister der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ge-
wählt. 

§ 10 Satz 2 des Landesgesetzes regelt, dass für die Zeiträume nach dem Ende der 
Amtszeiten der bisherigen Bürgermeisterinnen und des bisherigen Bürgermeisters bis 
zum 31. Dezember 2018 die Kreisverwaltung des Landkreises Vulkaneifel beauftragte 
Personen, denen die Aufgaben der Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll obliegen, bestellen kann. 
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Wie sich aus § 10 Satz 3 des Landesgesetzes ergibt, trägt die Kosten für die beauf-
tragten Personen die jeweilige Verbandsgemeinde. 

Mit Schreiben vom 12. Dezember 2017 hat die Kreisverwaltung des Landkreises 
Vulkaneifel zur beauftragten Person in der Funktion einer Bürgermeisterin oder eines 
Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Gerolstein deren bisherigen Bürgermeister für 
den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 bestellt. 

Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 und 3 setzt die Kreisverwaltung des Landkreises Vulkaneifel 
den Wahltag für die ersten Wahlen des Verbandsgemeinderates und der Bürgermeis-
terin oder des Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde sowie den Tag der etwa 
notwendig werdenden Stichwahl zur ersten Wahl der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters der neuen Verbandsgemeinde fest. 

§ 71 Abs. 1 Satz 2 KWG hat der Landesregierung die Zuständigkeit für die Festset-
zung der Wahltage zu den allgemeinen Wahlen der Verbandsgemeinderäte übertra-
gen. 

In § 2 Abs. 1 Satz 2 und 3 sind deklaratorische Regelungen für die erste Wahl der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde aufgenom-
men worden. 

Aus § 60 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 KWG geht nämlich hervor, dass die Aufsichtsbe-
hörde für die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters einer Verbandsge-
meinde den Wahltag und den Tag einer etwa notwendig werdenden Stichwahl fest-
setzt. 

Ergänzend zu § 2 Abs. 1 Satz 2 und 3 findet auch § 60 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 und 
Abs. 3 KWG Anwendung. 

Nach § 60 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 KWG müssen der Wahltag und der Tag der Stich-
wahl zur Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters einer Verbandsgemeinde 
jeweils ein Sonntag sein. 

Wie § 60 Abs. 3 KWG regelt, haben Stichwahlen binnen 21 Tagen nach der ersten 
Wahl stattzufinden. 

Die ersten Wahlen des Verbandsgemeinderates und der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde sollen an demselben Tag stattfinden. 
Gründe dafür sind insbesondere die innere Verbindung der Wahlen, die Vermeidung 
mehrerer Wahlen in kurzer Zeit, was im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, der 
Wahlvorstandsmitglieder und der Kommunalverwaltungen liegt, wahlorganisatorische 
Gesichtspunkte und Kostenaspekte. 

Für die Wahlen der ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und der 
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sieht § 60 Abs. 1 Satz 1 KWG vor, dass sie 
gleichzeitig mit den Wahlen zu den Gemeinderäten und Ortsbeiräten stattfinden, wenn 
sie wegen Beendigung der Amtszeiten der Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber erfor-
derlich sind. 

Mit der Durchführung der ersten Wahlen des Verbandsgemeinderates und der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde vor der Gebietsän-
derung nach § 1 Abs. 1 kann gewährleistet werden, dass am Tag der Gebietsände-
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rung oder zeitnah dazu ausreichend demokratisch legitimierte Organe dieser Kom-
mune vorhanden sind. 

§ 2 Abs. 1 Satz 4 regelt, dass die erste Wahlzeit des Verbandsgemeinderates der 
neuen Verbandsgemeinde am 1. Januar 2019 und damit am Tag der Gebietsände-
rung nach § 1 Abs. 1 beginnen wird. 

Für den Beginn der ersten Amtszeit der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der 
neuen Verbandsgemeinde ist der Ernennungszeitpunkt maßgebend. § 64 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 54 Abs. 1 Satz 1 GemO sieht vor, dass die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister einer Verbandsgemeinde nach den Vorschriften des Beamtenrechts 
zur Beamtin oder zum Beamten zu ernennen ist. Wie § 8 Abs. 2 Satz 1 des Beamten-
statusgesetzes (BeamtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570), regelt, erfolgt die 
Ernennung durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde. Die Ernennung wird, so 
§ 10 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes (LBG) vom 20. Oktober 2010 (GVBl. 
S. 319), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2017 
(GVBl. S. 237), BS 2030-1, mit dem Tag der Aushändigung der Ernennungsurkunde 
wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist. 

Nach § 2 Abs. 1 Satz 5 werden die Wahlzeiten der bisherigen Verbandsgemeinderäte 
der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll am 31. Dezember 
2018, das heißt mit dem Ablauf des Tages vor der in § 1 Abs. 1 geregelten Gebietsän-
derung, enden. 

§ 2 Abs. 1 Satz 4 und 5 geht § 71 Abs. 2 KWG vor. 

Aus § 71 Abs. 2 Halbsatz 1 KWG ergibt sich, dass die Wahlzeit eines Verbandsge-
meinderates am ersten Tage des auf die Wahl folgenden Monats beginnt. 

Wie aus § 71 Abs. 2 Halbsatz 2 KWG hervorgeht, endet die Wahlzeit eines Verbands-
gemeinderates mit Ablauf des Monats, in dem ein neuer Verbandsgemeinderat ge-
wählt wird. 

Infolge der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ist keine Wahl eines Organs der Ortsgemeinden 
der bisherigen Verbandsgemeinden und des Landkreises Vulkaneifel erforderlich. Die 
Struktur einer Ortsgemeinde oder eines Landkreises wird durch die Gebietsänderung 
nach § 1 Abs. 1 nicht verändert. 

Wie § 2 Abs. 2 Satz 1 regelt, ist Wahlleiterin oder Wahlleiter für die ersten Wahlen des 
Verbandsgemeinderates und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der neuen 
Verbandsgemeinde, einschließlich einer etwaigen Stichwahl, die beauftragte Person 
in der Funktion der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde 
Gerolstein, bei deren Verhinderung die oder der zur allgemeinen Vertretung der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Gerolstein berufene 
Beigeordnete. 

§ 2 Abs. 2 Satz 1 lehnt sich im Hinblick auf die erste Wahl des Verbandsgemeindera-
tes der neuen Verbandsgemeinde an § 54 Abs. 3 KWG und im Hinblick auf die erste 
Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde, 
einschließlich einer etwaigen Stichwahl, an § 58 in Verbindung mit § 7 Satz 1 und § 59 
Abs. 1 und 2 Satz 1 KWG an. Nach § 54 Abs. 3 KWG leitet die Bürgermeisterin oder 
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der Bürgermeister der Verbandsgemeinde die Wahl in der Verbandsgemeinde. § 58 in 
Verbindung mit § 7 Satz 1 KWG sieht vor, dass für die Wahl einer Bürgermeisterin o-
der eines Bürgermeisters Wahlleiterin oder Wahlleiter die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister, bei deren oder dessen Verhinderung die oder der zu ihrer oder seiner 
allgemeinen Vertretung berufene Beigeordnete ist. Wer als Bewerberin oder als Be-
werber an der Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters teilnimmt, kann, 
so § 59 Abs. 1 KWG, bei dieser Wahl nicht Wahlleiterin oder Wahlleiter sein. Wie sich 
aus § 59 Abs. 2 Satz 1 KWG ergibt, tritt an die Stelle der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters, wenn sie oder er sich bewirbt, als Wahlleiterin oder Wahlleiter die o-
der der Erste Beigeordnete, wenn sich diese oder dieser nicht ebenfalls bewirbt, ande-
renfalls die weiteren Beigeordneten in der Reihenfolge ihrer Vertretungsbefugnis. 

§ 2 Abs. 2 Satz 2 verdrängt § 59 Abs. 2 Satz 2 KWG. 

Nehmen die beauftragte Person in der Funktion der Bürgermeisterin oder des Bürger-
meisters der Verbandsgemeinde Gerolstein und alle Beigeordneten der Verbandsge-
meinde Gerolstein an der ersten Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
der neuen Verbandsgemeinde als Bewerberin oder Bewerber teil, bestimmt, so § 2 
Abs. 2 Satz 2, die Kreisverwaltung des Landkreises Vulkaneifel die Wahlleiterin oder 
den Wahlleiter und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter für diese Wahl. 

§ 59 Abs. 2 Satz 2 KWG verpflichtet den Gemeinderat, für die Dauer des Wahlverfah-
rens eine besondere Wahlleiterin oder einen besonderen Wahlleiter und eine beson-
dere Stellvertreterin oder einen besonderen Stellvertreter zu wählen, sofern alle Bei-
geordneten an der Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters als Bewer-
berinnen oder Bewerber teilnehmen. 

Nach § 2 Abs. 2 Satz 3 obliegt der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter für die erste Wahl 
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde auch die 
öffentliche Ausschreibung der Stelle dieser Bürgermeisterin oder dieses Bürgermeis-
ters. 

§ 53 Abs. 6 GemO schreibt vor, dass die Stelle der hauptamtlichen Bürgermeisterin 
oder des hauptamtlichen Bürgermeisters spätestens am 69. Tag vor der Wahl öffent-
lich auszuschreiben ist. Diese Regelung gilt über § 64 Abs. 2 GemO ebenfalls für die 
öffentliche Ausschreibung der Stelle der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters ei-
ner Verbandsgemeinde. 

Wie § 2 Abs. 2 Satz 4 regelt, nimmt die Wahlleiterin oder der Wahlleiter bis zur Einfüh-
rung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der neuen Verbandsgemeinde 
auch deren oder dessen Aufgaben wahr. Dabei handelt es sich um die Wahlleiterin o-
der den Wahlleiter für die erste Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der 
neuen Verbandsgemeinde. 

§ 2 Abs. 3 sieht vor, dass für die Vorbereitung und die Durchführung der ersten Wah-
len des Verbandsgemeinderates und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
der neuen Verbandsgemeinde, einschließlich einer etwaigen Stichwahl, das gemein-
same Gebiet der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll maßge-
bend ist. 

An den Wahlen des Verbandsgemeinderates und der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters der neuen Verbandsgemeinde müssen die Wahlberechtigten aus allen 
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Ortsgemeinden, die ihr künftig angehören werden, teilnehmen können. Ansonsten 
würden nicht hinnehmbare demokratische Legitimationsdefizite für den Verbandsge-
meinderat und die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister der neuen Verbandsge-
meinde entstehen. 

Damit die Wahlberechtigten aus den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemein-
den Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll den Verbandsgemeinderat und die Bürger-
meisterin oder den Bürgermeister der neuen Verbandsgemeinde vor der Gebietsände-
rung nach § 1 Abs. 1 wählen können, ist für die Vorbereitung und die Durchführung 
der betreffenden Wahlen ein gemeinsames Wahlgebiet festzulegen. Dabei handelt es 
sich um das in § 2 Abs. 3 beschriebene gemeinsame Wahlgebiet. Die Bestimmung 
des gemeinsamen Wahlgebietes bedarf einer gesetzlichen Regelung. 

§ 2 Abs. 4 regelt, dass in der Folge die nächste Wahl des Verbandsgemeinderates der 
neuen Verbandsgemeinde am Tage der allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 2024 
stattfinden wird. 

Grund für die Regelung des § 2 Abs. 4 sind der von den Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll befürwortete und in § 1 Abs. 1 festgelegte Zeit-
punkt der Realisierung der Gebietsänderungsmaßnahme, nämlich der 1. Januar 2019, 
und das Bestreben, dann bereits die Wahlzeit des zuvor gewählten Verbandsgemein-
derates der neuen Verbandsgemeinde beginnen lassen zu können. 

Mithin wird im Jahr 2018 der Verbandsgemeinderat der neuen Verbandsgemeinde für 
eine Wahlzeit von etwas mehr als fünf Jahren gewählt. Die an und für sich durchzu-
führende Wahl eines Verbandsgemeinderates der neuen Verbandsgemeinde im Zeit-
raum vom 1. April bis 30. Juni 2019 entfällt folglich. 

Die Wahlen der Ortsgemeinderäte, Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister in 
der neuen Verbandsgemeinde und des Kreistages des Landkreises Vulkaneifel blei-
ben von der Regelung des § 2 Abs. 4 unberührt. Für sie werden in der Zeit vom 1. Ap-
ril bis 30. Juni 2019 Wahlen durchgeführt. 

Nach § 2 Abs. 5 Satz 1 bedarf die Tätigkeit einer Beamtin oder eines Beamten der 
Verbandsgemeinde Gerolstein, Hillesheim oder Obere Kyll als beauftragte Person in 
der Funktion der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters dieser kommunalen Ge-
bietskörperschaft keiner dienstrechtlichen Genehmigung. Ferner sieht § 2 Abs. 5 
Satz 2 vor, dass die Tätigkeit von der Verbandsgemeinde Gerolstein, Hillesheim oder 
Obere Kyll nicht untersagt werden kann. 

§ 9 der Nebentätigkeitsverordnung gilt, so § 2 Abs. 5 Satz 2, für die Vergütung der Tä-
tigkeit nach § 2 Abs. 5 Satz 1 entsprechend. 

Wie § 2 Abs. 5 Satz 3 regelt, gilt § 13 Abs. 4 des Landesbeamtenversorgungsgeset-
zes für die Zeiten als beauftragte Personen der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll entsprechend. 

§ 2 Abs. 5 Satz 3 geht § 10 Satz 4 des Landesgesetzes über Maßnahmen zur Vorbe-
reitung der Gebietsänderungen von Verbandsgemeinden vor. Danach gilt § 13 Abs. 4 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes für die Zeiten der bisherigen Bürgermeiste-
rinnen der Verbandsgemeinden Hillesheim und Obere Kyll und des bisherigen Bürger-
meisters der Verbandsgemeinde Gerolstein als beauftragte Personen dieser kommu-
nalen Gebietskörperschaften entsprechend. 
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Zu § 3 

§ 3 Abs. 1 Satz 1 regelt, dass mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 die Wehrleiter 
der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll und aus den örtlichen 
Feuerwehreinheiten in den Gebieten der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim 
und Obere Kyll die Wehrführer sowie ihre Vertreter auf die neue Verbandsgemeinde 
übergehen. 

Wie sich aus § 3 Abs. 1 Satz 2 ergibt, sind innerhalb eines Zeitraums von sechs Mo-
naten ab der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 für die neue Verbandsgemeinde eine 
Wehrleiterin oder ein Wehrleiter und eine Vertreterin oder ein Vertreter oder mehrere 
Vertreterinnen oder Vertreter der Wehrleiterin oder des Wehrleiters (Wehrleitung) zu 
wählen, auf die Dauer von zehn Jahren zu bestellen und zu Ehrenbeamtinnen oder 
Ehrenbeamten zu ernennen. 

Der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Gerolstein ist am 29. Juni 2014 für einen Zeit-
raum von zehn Jahren bestellt worden. Sein ehrenamtlicher Feuerwehrdienst wird we-
gen Vollendung des 63. Lebensjahres nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 LBKG am 
4. August 2020 enden. Der Vertreter des Wehrleiters der Verbandsgemeinde 
Gerolstein ist am 3. März 2017 für einen Zeitraum von zehn Jahren bestellt worden. 

Die zehnjährigen Bestellungszeiträume werden für den Wehrleiter der Verbandsge-
meinde Hillesheim und dessen Vertreter am 10. August 2023 ablaufen. 

In der Verbandsgemeinde Obere Kyll sind der Wehrleiter bis zum 12. Oktober 2027 
und dessen beide Vertreter bis zum 31. Mai 2024 bestellt. 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 3 sind zu den ersten Wahlen der Wehrleitung der neuen Ver-
bandsgemeinde die Wehrführer in den Gebieten der bisherigen Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll wahlberechtigt. 

§ 3 Abs. 1 Satz 2 und 3 verdrängt § 14 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 des Brand- und Katastro-
phenschutzgesetzes (LBKG) vom 2. November 1981 (GVBl. S. 247), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. Juni 2017 (GVBl. S. 103), BS 213-50. 

Wie § 14 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 LBKG vorsieht, werden in Verbandsgemeinden die 
Wehrleiterin oder der Wehrleiter und eine Vertreterin oder ein Vertreter oder mehrere 
Vertreterinnen oder Vertreter nach der Wahl durch die Wehrführerinnen und Wehrfüh-
rer und die Führerinnen und Führer mit Aufgaben, die mit denen einer Wehrführerin 
oder eines Wehrführers vergleichbar sind, von der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister auf die Dauer von zehn Jahren bestellt und zu Ehrenbeamtinnen oder Ehren-
beamten ernannt. 

Die Wehrleiter und ihre Vertreter im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 bleiben, so § 3 Abs. 1 
Satz 4, bis zur Bestellung und Ernennung der ersten Wehrleitung der neuen Ver-
bandsgemeinde in ihren Ämtern und im jeweiligen Gebiet der bisherigen Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zuständig. 

Wahlen, Bestellungen und Ernennungen neuer Wehrführerinnen oder Wehrführer und 
ihrer Vertreterinnen oder Vertreter in den Ortsgemeinden aus Anlass der Gebietsän-
derung nach § 1 Abs. 1 sind nicht erforderlich. Die mit dieser Gebietsänderung auf die 
neue Verbandsgemeinde übergehenden Wehrführer und Vertreter aus den Ortsge-
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meinden der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll können bis 
zum regulären Ablauf ihrer Bestellungszeiträume in den Funktionen und Ehrenbeam-
tenverhältnissen bleiben. Wie § 14 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 LBKG vorsieht, werden nämlich 
in den Ortsgemeinden die Wehrführerinnen und Wehrführer und ihre Vertreterinnen 
und Vertreter durch die Feuerwehrangehörigen der jeweiligen Feuerwehreinheit ge-
wählt. Die örtlichen Feuerwehreinheiten in den Gebieten der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll sind von der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 
nicht betroffen. Insbesondere gibt es dadurch auch keine Veränderung bei den Krei-
sen der Wahlberechtigten zu den Wahlen der Wehrführerinnen und Wehrführer und 
ihrer Vertreterinnen und Vertreter. 

Nach § 3 Abs. 2 nimmt die neue Verbandsgemeinde die Aufgaben der Wirtschaftsför-
derung und der Tourismusförderung, soweit sie von überörtlicher Bedeutung sind, als 
Selbstverwaltungsaufgaben wahr. 

Mit dem durch Artikel 11 Nr. 1 Buchst. a des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- 
und Verwaltungsreform vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280, BS 2020-7b) in 
§ 67 GemO eingefügten, seit dem 1. Januar 2011 geltenden neuen Absatz 3 ist den 
Verbandsgemeinden die Möglichkeit eröffnet worden, die Aufgaben der Wirtschaftsför-
derung und der Fremdenverkehrsförderung, soweit sie von überörtlicher Bedeutung 
sind, als Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. 

§ 3 Abs. 2 basiert auf § 4 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 der Vereinbarung über die freiwillige 
Fusion der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll auf. Nach § 4 
Abs. 1 wird das Land gebeten, der neuen Verbandsgemeinde die Tourismusförderung 
als Selbstverwaltungsaufgabe gesetzlich zu übertragen. Wie sich aus § 10 Abs. 1 
Satz 1 der Vereinbarung ergibt, wird das Land um eine gesetzliche Übertragung der 
überörtlichen Wirtschaftsförderung als Selbstverwaltungsaufgabe auf die neue Ver-
bandsgemeinde gebeten. Die Wirtschaftsförderung wird, so § 10 Abs. 1 Satz 2 der 
Vereinbarung, als eine wichtige Aufgabe der neuen Verbandsgemeinde angesehen. 

 

Zu § 4 

§ 4 Abs. 1 stellt klar, dass mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 die Beamtinnen 
und Beamten, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Arbeitsver-
hältnisse der Beschäftigten sowie Ausbildungsverhältnisse der Auszubildenden der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll auf die neue Verbandsge-
meinde übergehen werden. 

Die Beamtenverhältnisse der Beamtinnen und Beamten und Versorgungsverhältnisse 
der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Sinne des § 4 Abs. 1 
werden, so § 4 Abs. 2 Satz 1, mit der neuen Verbandsgemeinde fortgesetzt. 

Nach § 4 Abs. 2 Satz 2 ist die Fortsetzung der Beamtenverhältnisse der Beamtinnen 
und Beamten und Versorgungsverhältnisse der Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger von der neuen Verbandsgemeinde schriftlich zu bestätigen. 

§ 4 Abs. 2 Satz 3 sieht vor, dass den in den Dienst der neuen Verbandsgemeinde 
übergetretenen Beamtinnen und Beamten gleich zu bewertende Ämter zu übertragen 
sind, die ihren bisherigen Ämtern nach Bedeutung und Inhalt ohne Rücksicht auf 
Dienststellung und Dienstalter entsprechen. 
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Mit § 4 Abs. 2 Satz 4 wird der neuen Verbandsgemeinde die Möglichkeit einer Verset-
zung von Beamtinnen und Beamten in Beamtenverhältnissen auf Lebenszeit und auf 
Zeit in den einstweiligen Ruhestand eröffnet. Wie § 4 Abs. 2 Satz 4 ferner regelt, hat 
die neue Verbandsgemeinde diese Möglichkeit innerhalb eines Zeitraums von einem 
Jahr ab der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1. Zudem kommt, so § 4 Abs. 2 Satz 4 
weiter, ein einstweiliger Ruhestand nur für Beamtinnen und Beamte in Betracht, deren 
Aufgabenbereiche von dieser Gebietsänderung berührt wurden. 

Ergänzend sieht § 4 Abs. 2 Satz 5 vor, dass die Möglichkeit einer Versetzung in den 
einstweiligen Ruhestand lediglich besteht, wenn die Zahl der bei der neuen Verbands-
gemeinde im Anschluss an die Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 vorhandenen Beam-
tinnen und Beamten den tatsächlichen Bedarf übersteigt. 

§ 4 Abs. 2 Satz 6 enthält eine klarstellende Regelung. Danach finden § 27 Abs. 3 LBG 
in Verbindung mit den §§ 16 bis 19 BeamtStG und § 40 LBG wegen der Regelungen 
des § 4 Abs. 2 Satz 1 bis 5 keine Anwendung. 

Nach § 27 Abs. 3 LBG gelten für landesinterne Körperschaftsumbildungen die §§ 16 
bis 19 BeamtStG und § 40 LBG entsprechend, soweit gesetzlich keine andere Bestim-
mung getroffen ist. 

Die §§ 16 bis 19 BeamtStG kommen bei einer landesübergreifenden Umbildung von 
Körperschaften zur Anwendung. 

§ 40 LBG regelt, dass die Frist, innerhalb derer Beamtinnen und Beamte nach § 18 
Abs. 2 BeamtStG in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, ein Jahr ab 
der Umbildung der Körperschaft beträgt. 

Nach § 4 Abs. 3 Satz 1 tritt die neue Verbandsgemeinde in die Rechte und Pflichten 
der auf sie übergehenden Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 4 Abs. 1 ein. 

Aus § 4 Abs. 3 Satz 2 ergibt sich, dass erworbene Besitzstände wegen des Über-
gangs der Arbeitsverhältnisse nicht eingeschränkt werden dürfen. 

Wie § 4 Abs. 3 Satz 3 vorsieht, sind betriebsbedingte Kündigungen und entspre-
chende Änderungskündigungen mit dem Ziel der Herabgruppierung aus Anlass des 
Übergangs der Arbeitsverhältnisse ausgeschlossen. 

Aus § 4 Abs. 3 Satz 4 geht hervor, dass bei der Berechnung von Beschäftigungszei-
ten die vor dem Übergang der Arbeitsverhältnisse nach Maßgabe der jeweiligen tarif-
rechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit im 
Sinne des § 34 Abs. 3 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) berück-
sichtigt werden. 

Der Übergang der Arbeitsverhältnisse gilt, so § 4 Abs. 3 Satz 5, nicht als Unterbre-
chung im Sinne des § 1 Abs. 1 des Tarifvertrags zur Überleitung der Beschäftigten der 
kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-
VKA). 

Nach § 4 Abs. 3 Satz 6 sind die vom Übergang der Arbeitsverhältnisse betroffenen 
Beschäftigten rechtzeitig in schriftlicher Form über den bevorstehenden Übergang zu 
unterrichten. 
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Zu § 5 

§ 5 Satz 1 stellt klar, dass mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 das unbewegliche 
und bewegliche Vermögen der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll zu den Wertansätzen zum 31. Dezember 2018 entschädigungslos auf die neue 
Verbandsgemeinde übergeht. 

Mit § 5 Satz 2 wird klargestellt, dass zu den Wertansätzen auch die Wertansätze für 
Rückstellungen nach § 36 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 
18. Mai 2006 (GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Dezember 
2016 (GVBl. S. 597), BS 2020-1-2, und für immaterielle Vermögensgegenstände und 
Sonderposten nach § 38 GemHVO gehören. 

§ 5 Satz 3 verlangt, die immateriellen Vermögensgegenstände und Sonderposten 
nach der Übernahme der Wertansätze der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim 
und Obere Kyll durch die neue Verbandsgemeinde unmittelbar gegeneinander auszu-
buchen, soweit die entsprechenden Zuwendungen zwischen diesen bisherigen kom-
munalen Gebietskörperschaften gewährt worden sind. 

§ 5 Satz 2 und 3 entspricht § 6 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 3 und 4 
KomVwRGrG. 

In § 6 Abs. 2 Satz 3 KomVwRGrG wird § 6 Abs. 1 Satz 3 und 4 KomVwRGrG für ent-
sprechend anwendbar erklärt. 

Aus § 6 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 KomVwRGrG ergibt sich, 
dass zu den Wertansätzen auch die Wertansätze für Rückstellungen nach § 36 
GemHVO und für immaterielle Vermögensgegenstände und Sonderposten nach 
§ 38 GemHVO gehören. 

Wie § 6 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 4 KomVwRGrG regelt, sind 
die immateriellen Vermögensgegenstände und Sonderposten nach der Übernahme 
der Wertansätze der Schlussbilanzen durch die neue Verbandsgemeinde unmittelbar 
gegeneinander auszubuchen, soweit die entsprechenden Zuwendungen zwischen 
den beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften gewährt worden sind. 

 

Zu § 6 

§ 6 Abs. 1 sieht deklaratorisch vor, dass mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 die 
Verbindlichkeiten und Forderungen der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim 
und Obere Kyll auf die neue Verbandsgemeinde übergehen. 

Nach § 6 Abs. 2 kann die neue Verbandsgemeinde die auf sie übergehenden Kredite 
zur Liquiditätssicherung der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll in Annuitäten-
darlehen umwandeln. 

Mit § 6 Abs. 2 wird § 8 Abs. 2 der Vereinbarung über die freiwillige Fusion der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll aufgegriffen. In § 8 Abs. 2 der 
Vereinbarung wird das Land gebeten, der neuen Verbandsgemeinde eine Umwand-
lung der auf sie übergehenden Kredite zur Liquiditätssicherung der bisherigen Ver-
bandsgemeinde Obere Kyll in langfristige Annuitätendarlehen gesetzlich zu ermögli-
chen. Eine Umwandlung der übergehenden Kredite zur Liquiditätssicherung in Annui-
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tätendarlehen lässt eine Teilnahme der neuen Verbandsgemeinde am Kommunalen 
Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz unberührt. 

Das Schreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur an die Bürger-
meisterin der Verbandsgemeinde Obere Kyll und den Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Prüm vom 19. März 2014 gilt im Hinblick auf die darin enthaltenen Ausführun-
gen zu Krediten zur Liquiditätssicherung und zur Teilnahme am Kommunalen Ent-
schuldungsfonds Rheinland-Pfalz für die Neugliederungskonstellation des Zusammen-
schlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll entspre-
chend. 

 

Zu § 7 

Nach § 7 Satz 1 müssen für die Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll Schlussbilanzen zum 31. Dezember 2018 aufgestellt werden. 

§ 7 Satz 2 verpflichtet dazu, für die neue Verbandsgemeinde Eröffnungsbilanzen zum 
1. Januar 2019 aufzustellen. 

 

Zu § 8 

§ 8 erstreckt sich auf Regelungen zu den Abschlüssen gemäß den §§ 108 und 109 
GemO. 

Nach § 8 Abs. 1 hat die Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde 
die Jahresabschlüsse und die Gesamtabschlüsse der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll für den Schluss des Haushaltsjahres 2018 auf-
zustellen. 

Aufgrund des § 8 Abs. 2 ist der Verbandsgemeinderat der neuen Verbandsgemeinde 
zur Bildung eines Rechnungsprüfungsausschusses, dem die nach § 8 Abs. 1 aufzu-
stellenden Abschlüsse zur Prüfung vorgelegt werden müssen, verpflichtet. 

Wie § 8 Abs. 3 Satz 1 regelt, beschließt der Verbandsgemeinderat der neuen Ver-
bandsgemeinde über die Feststellung der geprüften Jahresabschlüsse nach § 8 Abs. 
1 bis zum 31. Dezember 2019. 

Nach § 8 Abs. 3 Satz 2 entscheidet der Verbandsgemeinderat der neuen Verbandsge-
meinde gesondert über die Entlastung der beauftragten Personen in den Funktionen 
der Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll und der Beigeordneten dieser Verbandsgemeinden, soweit 
sie einen eigenen Geschäftsbereich geleitet oder als Vertreterinnen oder Vertreter im 
Verhinderungsfall fungiert haben. 

Die Gesamtabschlüsse nach § 8 Abs. 1 sind, so § 8 Abs. 3 Satz 3, dem Verbandsge-
meinderat der neuen Verbandsgemeinde zur Kenntnis vorzulegen. 

Soweit § 8 nichts Abweichendes regelt, gelten die Bestimmungen des 6. Abschnitts 
(Jahresabschluss, Gesamtabschluss und Prüfungswesen) des 5. Kapitels der Ge-
meindeordnung. 
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Zu § 9 

§ 9 regelt, dass für die Gewährung von Schlüsselzuweisungen und Investitionsschlüs-
selzuweisungen nach den Bestimmungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes im 
Jahr 2019 die Summe der Einwohnerzahlen der bisherigen Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zum 30. Juni 2018 als Einwohnerzahl der neuen 
Verbandsgemeinde gilt. 

Dabei ist, so § 29 Abs. 1 LFAG, die nach den melderechtlichen Vorschriften unter An-
wendung des landeseinheitlichen Verfahrens für das Meldewesen ermittelte Einwoh-
nerzahl mit Hauptwohnung maßgebend. 

 

Zu § 10 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 sieht vor, dass die neue Verbandsgemeinde für die Verflechtungs-
bereiche mit der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein einen Leistungsansatz nach § 11 
Abs. 4 Nr. 2 Satz 1 Buchst. a und b LFAG erhält. Wie sich aus § 10 Abs. 1 Satz 1 zu-
dem ergibt, ist hinsichtlich des Leistungsansatzes für diese Verflechtungsbereiche auf 
die Verhältnisse am Tage der Verkündung des Landesgesetzes über den Zusammen-
schluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll abzustellen. 
Der Nahbereich, für den die Ortsgemeinde Stadt Gerolstein die grundzentrale Funk-
tion hat, umfasst das Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Gerolstein. Zum mo-
nozentralen Mittelbereich Gerolstein mit dem Mittelzentrum Ortsgemeinde Stadt 
Gerolstein gehören die Gebiete der bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll. 

Die neue Verbandsgemeinde hat, so § 10 Abs. 1 Satz 2, den auf den Leistungsansatz 
der Ortsgemeinde Stadt Gerolstein entfallenden Teilbetrag ihrer Schlüsselzuweisun-
gen zu 70 v. H. an diese Ortsgemeinde weiterzuleiten. 

§ 10 Abs. 2 Satz 1 regelt, dass die neue Verbandsgemeinde für den Verflechtungsbe-
reich mit der Ortsgemeinde Stadt Hillesheim, der am Tage der Verkündung des Lan-
desgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll ausgewiesen ist, einen Leistungsansatz nach § 11 Abs. 4 
Nr. 2 Satz 1 Buchst. a LFAG erhält. Der Nahbereich, für den der Ortsgemeinde Stadt 
Hillesheim die grundzentrale Funktion obliegt, erstreckt sich auf das Gebiet der bishe-
rigen Verbandsgemeinde Hillesheim. 

§ 10 Abs. 2 Satz 2 erklärt § 10 Abs. 1 Satz 2 für entsprechend anwendbar. 

Wie § 10 Abs. 3 Satz 1 regelt, erhält die neue Verbandsgemeinde für den Verflech-
tungsbereich mit den Ortsgemeinden Jünkerath und Stadtkyll, der am Tage der Ver-
kündung des Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ausgewiesen ist, einen Leistungsansatz nach 
§ 11 Abs. 4 Nr. 2 Satz 1 Buchst. a und Satz 2 LFAG. 

Die Ortsgemeinden Jünkerath und Stadtkyll sind Grundzentren im grundzentralen Ver-
bund. Sie nehmen die Grundversorgung im zugehörigen Nahbereich gemeinsam 
wahr. Er umfasst das Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll. 

Die Aufteilung des Zentrale-Orte-Ansatzes für den Nahbereich des Gebietes der bis-
herigen Verbandsgemeinde Obere Kyll richtet sich nach § 11 Abs. 4 Nr. 2 Satz 2 
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LFAG. In den Fällen, in denen für einen Verflechtungsbereich der gleichen Zentrali-
tätsstufe mehrere zentrale Orte ausgewiesen sind, wird, so § 11 Abs. 4 Nr. 2 Satz 2 
LFAG, für den Zentrale-Orte-Ansatz die Einwohnerzahl des Verflechtungsbereichs im 
Verhältnis der Einwohnerzahl dieser zentralen Orte aufgeteilt. 

Nach § 10 Abs. 3 Satz 2 gilt § 10 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 

Der Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll zu einer neuen Verbandsgemeinde wird keine Änderung von Verflechtungsberei-
chen mit zentralen Orten bewirken. Demzufolge werden über den Zeitpunkt der Bil-
dung der neuen Verbandsgemeinde hinaus auch die Nahbereiche, die sich auf die 
Gebiete der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll, der Mittelbe-
reich Gerolstein, dem die Gebiete der bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll zugeordnet sind, das Mittelzentrum Stadt Gerolstein und 
die Grundzentren Stadt Hillesheim und Ortsgemeinde Jünkerath bestehen bleiben. 

Nach § 10 Abs. 4 Satz 1 gewährt das Land anlässlich der Bildung der neuen Ver-
bandsgemeinde eine Zuweisung in Höhe von 4 000 000 Euro. 

Für die Gewährung von Zuweisungen aus Anlass kommunaler Gebietsänderungen 
enthält § 17 a LFAG die Grundregelungen. 

§ 17 a Satz 1 LFAG sieht vor, dass kommunalen Gebietskörperschaften aus Anlass 
von Gebietsänderungen Zuweisungen im Einzelfall unter dem Vorbehalt der Maßgabe 
des Haushaltsplans gewährt werden können. 

Wie sich aus § 17 a Satz 2 LFAG ergibt, wird Näheres im Einzelfall gesetzlich gere-
gelt. 

Zuweisungen auf der Basis des § 17 a LFAG werden insbesondere auch für Gebiets-
änderungsmaßnahmen gewährt, die vor Ort mehrheitlich einen Konsens finden. Ori-
entiert an den Regelungen des § 3 Abs. 1 und 2 KomVwRGrG wird von der freiwilligen 
Bildung einer neuen Verbandsgemeinde ausgegangen, wenn die Räte der bisherigen 
Verbandsgemeinden und in jeder bisherigen Verbandsgemeinde die Räte einer Mehr-
heit der Ortsgemeinden mit einer Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner der 
Verbandsgemeinde der Gebietsänderungsmaßnahme zugestimmt haben. Nach § 3 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 und § 3 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit 
Abs. 1 Satz 4 KomVwRGrG bedarf es für den Fall der freiwilligen Bildung einer neuen 
Verbandsgemeinde aus Verbandsgemeinden der zustimmenden Beschlüsse der Räte 
der bisherigen Verbandsgemeinden und in jeder bisherigen Verbandsgemeinde der 
zustimmenden Beschlüsse der Räte einer Mehrheit der Ortsgemeinden mit einer 
Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde. 

§ 3 Abs. 4 KomVwRGrG regelt, dass § 3 Abs. 1 bis 3 KomVwRGrG nur auf eine Ge-
bietsänderungsmaßnahme unmittelbar Anwendung findet, für die die Beschlussfas-
sung und die Anhörung bis zum 30. Juni 2012 erfolgt sind. Gleichwohl wird zur Beur-
teilung, ob eine Gebietsänderungsmaßnahme freiwillig ist, auch nach dem 30. Juni 
2012 § 3 Abs. 1 bis 3 KomVwRGrG herangezogen. 

Im Hinblick auf die Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll liegen die Voraussetzungen des § 3 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 und § 3 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit 
Abs. 1 Satz 4 KomVwRGrG vor. Denn der Gebietsänderungsmaßnahme haben der 
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Rat der Verbandsgemeinde Gerolstein und die Räte von zehn ihrer 13 Ortsgemein-
den, der Rat der Verbandsgemeinde Hillesheim und die Räte von acht ihrer elf Orts-
gemeinden sowie der Rat der Verbandsgemeinde Obere Kyll und die Räte von neun 
ihrer 14 Ortsgemeinden zugestimmt. In den zehn Ortsgemeinden der Verbandsge-
meinde Gerolstein, deren Räte der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll zugestimmt haben, wohnt 
eine Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Gerolstein 
(12 459 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015; dies ent-
spricht einem Anteil von 92,22 % der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbands-
gemeinde Gerolstein [13 510 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 
30. Juni 2015]). Ebenso wohnt in den acht Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Hillesheim, deren Räte der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde zugestimmt 
haben, eine Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde 
Hillesheim (4 539 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2015; 
dies entspricht einem Anteil von 51,64 % der Einwohnerinnen und Einwohner der 
Verbandsgemeinde Hillesheim [8 790 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag 
des 30. Juni 2015]). Ferner wohnt in den neun Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde 
Obere Kyll, deren Räte der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde zugestimmt ha-
ben, eine Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Obere 
Kyll (6 790 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 30. Juni 2009; dies ent-
spricht einem Anteil von 79,78 % der Einwohnerinnen und Einwohner der Verbands-
gemeinde Obere Kyll [8 511 Einwohnerinnen und Einwohner zum Stichtag des 
30. Juni 2015]). 

§ 10 Abs. 4 Satz 2 regelt, dass die neue Verbandsgemeinde die Zuweisung zur Redu-
zierung ihrer Verbindlichkeiten erhält. 

Die Höhe der Zuweisung resultiert daraus, dass die neue Verbandsgemeinde aus drei 
bisherigen Verbandsgemeinden, davon zwei Verbandsgemeinden mit einem eigenen 
Gebietsänderungsbedarf und eine Verbandsgemeinde ohne eigenen Gebietsände-
rungsbedarf, gebildet und auf sie mit der Gebietsänderung sehr große Verbindlichkei-
ten der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll übergehen werden. 

Aufgrund der Zuweisung wird die neue Verbandsgemeinde finanziell wesentlich ent-
lastet. Sie wird mithin zu einer merklichen Verbesserung der finanziellen Verhältnisse 
der neuen Verbandsgemeinde beitragen. 

Die Zuweisung wird, so § 10 Abs. 4 Satz 3, entsprechend dem von der neuen Ver-
bandsgemeinde vorzulegenden Tilgungsplan ausgezahlt. 

Der Tilgungsplan ist dem Ministerium des Innern und für Sport vorzulegen. 

Die Auszahlung der Zuweisung wird auf der Basis des Tilgungsplans so schnell als 
möglich vorgenommen. Sofern der Tilgungsplan entsprechende Tilgungen vorsieht, 
kann die Zuweisung bereits unmittelbar nach der Bildung der neuen Verbandsge-
meinde ausgezahlt werden. 

 

Zu § 11 

Nach § 11 Abs. 1 kann die neue Verbandsgemeinde für die Beitrags- und Gebühren-
kalkulationen die Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, 
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die sie in den Gebieten der bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim 
und Obere Kyll betreibt, bis zum 31. Dezember 2028 als getrennte Einrichtungen be-
handeln. 

§ 7 Abs. 1 Satz 5 des Kommunalabgabengesetzes vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 472), BS 610-10, schreibt vor, dass Einrichtungen und Anlagen, die der Erfüllung 
derselben Aufgabe dienen, als eine Einrichtung behandelt werden müssen. 

Folglich wären ab der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 in der neuen Verbandsge-
meinde deren Einrichtungen und Anlagen der Wasserversorgung und der Abwasser-
beseitigung in den Gebieten der bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll als eine Einrichtung zu behandeln. Damit ginge die Not-
wendigkeit der Erhebung einheitlicher Entgelte für die Wasserversorgung und die Ab-
wasserbeseitigung im gesamten Gebiet der neuen Verbandsgemeinde einher. 

Abweichend davon lässt § 11 Abs. 1 jedoch in der neuen Verbandsgemeinde eine all-
mähliche Angleichung der Entgelte für die Wasserversorgung und die Abwasserbesei-
tigung in den Gebieten der bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll zu. 

§ 11 Abs. 1 verdrängt § 10 KomVwRGrG, entspricht dieser Bestimmung allerdings. 
Sie ermöglicht in den Fällen der Eingliederung einer verbandsfreien Gemeinde oder 
Verbandsgemeinde in eine Verbandsgemeinde oder der Bildung einer neuen ver-
bandsfreien Gemeinde oder Verbandsgemeinde aus verbandsfreien Gemeinden oder 
Verbandsgemeinden der aufnehmenden oder neu gebildeten kommunalen Gebiets-
körperschaft, für die Beitrags- und Gebührenkalkulationen die von den bisherigen 
kommunalen Gebietskörperschaften betriebenen Einrichtungen der Wasserversor-
gung und der Abwasserbeseitigung für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren nach 
der Gebietsänderung als getrennte Einrichtungen zu behandeln. 

§ 11 Abs. 1 greift auch § 7 Abs. 2 Satz 2 der Vereinbarung über die freiwillige Fusion 
der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll auf. Danach soll der 
neuen Verbandsgemeinde die Bildung von drei getrennten Abrechnungseinheiten, die 
sich auf die Gebiete der bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll erstrecken, für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung in ei-
nem Zeitraum von bis zu zehn Jahren ab der Gebietsänderung ermöglicht werden. 
Wie sich aus § 7 Abs. 2 Satz 1 der Vereinbarung ergibt, erheben die Verbandsge-
meindewerke der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll derzeit 
unterschiedliche Entgelte für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. 
Nach § 7 Abs. 2 Satz 4 der Vereinbarung sollen die Verbandsgemeindewerke alle Be-
mühungen unternehmen, mit geeigneten Maßnahmen ihre Kosten zu senken. Die 
neue Verbandsgemeinde soll, so § 7 Abs. 2 Satz 5 Halbsatz 1 der Vereinbarung, 
möglichst frühzeitig im Verbandsgemeindegebiet einheitliche Entgelte für die Wasser-
versorgung und die Abwasserbeseitigung erheben. § 7 Abs. 2 Satz 5 Halbsatz 2 der 
Vereinbarung sieht vor, dass dabei das jetzige Niveau der Entgelte in der Verbands-
gemeinde Gerolstein als Zielgröße anvisiert wird. Aus aktueller Sicht soll, so § 7 
Abs. 2 Satz 6 der Vereinbarung konkretisierend, die neue Verbandsgemeinde einen 
Übergangszeitraum von maximal sieben Jahren ab ihrem Inkrafttreten bis zur Erhe-
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bung einheitlicher Entgelte für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung im 
Verbandsgemeindegebiet anstreben. 

§ 11 Abs. 2 lässt die Erhebung einer jährlichen Sonderumlage von den Ortsgemein-
den der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll durch die neue Verbandsgemeinde 
ab der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 zu. 

Wie § 11 Abs. 2 regelt, kann die neue Verbandsgemeinde neben der Verbandsge-
meindeumlage eine jährliche Sonderumlage zur zweckgebundenen Finanzierung der 
Tilgungsleistungen und Zinsen für auf sie übergehende Kredite zur Liquiditätssiche-
rung der Verbandsgemeinde Obere Kyll und für die Annuitätendarlehen, in die diese 
Kredite zur Liquiditätssicherung umgewandelt werden, bis zu deren Abbau von den 
Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll erheben. Die Möglich-
keit für die neue Verbandsgemeinde, die auf sie übergehenden Kredite zur Liquiditäts-
sicherung der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll in Annuitätendarlehen umzu-
wandeln, sieht § 6 Abs. 2 vor. Danach kann die neue Verbandsgemeinde die auf sie 
übergehenden Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde Obere Kyll in 
Annuitätendarlehen umwandeln. 

§ 6 Abs. 1 regelt deklaratorisch, dass mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 die 
Verbindlichkeiten und Forderungen der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim 
und Obere Kyll auf die neue Verbandsgemeinde übergehen. Dazu gehören die Kre-
dite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde Obere Kyll. 

Aufgrund des Übergangs der Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde 
Obere Kyll auf die neue Verbandsgemeinde erwächst für die Ortsgemeinden der bis-
herigen Verbandsgemeinde Obere Kyll gegenüber den Ortsgemeinden der bisherigen 
Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim ein besonderer Vorteil. Für die Ortsge-
meinden der bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim ergibt sich da-
raus ein finanzieller Nachteil. Die Ortsgemeinden müssen nämlich über die von ihnen 
zu zahlenden Verbandsgemeindeumlagen auch die Zins- und Tilgungsleistungen für 
die Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeinde und für die Annuitätendar-
lehen, in die diese Kredite zur Liquiditätssicherung umgewandelt werden, finanzieren. 

Durch die Erhebung von Sonderumlagen nach § 11 Abs. 2 lassen sich besondere 
Vorteile für die Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll und be-
sondere Nachteile für die Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinden 
Gerolstein und Hillesheim kompensieren. 

§ 11 Abs. 2 knüpft an § 8 Abs. 3 bis 6 der Vereinbarung über die freiwillige Fusion der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll an. Danach soll die neue 
Verbandsgemeinde Sonderumlagen zur Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistun-
gen für die auf sie übergehenden Kredite zur Liquiditätssicherung der Verbandsge-
meinde Obere Kyll, soweit diese nicht durch die Entschuldungshilfen aus dem Kom-
munalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz und die aus Anlass eines freiwilligen 
Zusammenschlusses der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll 
gewährte Entschuldungshilfe des Landes von 4 000 000 Euro zurückgeführt werden, 
erheben können. Die Erhebung solcher Sonderumlagen soll möglich sein, bis die Kre-
dite zur Liquiditätssicherung der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll vollständig 
abgebaut sind. In der Vereinbarung wird das Land gebeten, die gesetzliche Grundlage 
dafür zu schaffen. 
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Wie sich aus § 8 Abs. 7 der Vereinbarung ergibt, soll für die Zeit ab dem 1. Januar 
2027 auf kommunaler Ebene vereinbart werden können, dass die Ortsgemeinden der 
bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll die verbleibenden Kredite zur Liquiditätssi-
cherung der neuen Verbandsgemeinde, die auf die bisherige Verbandsgemeinde 
Obere Kyll zurückgehen, ganz oder teilweise mit eigenen Finanzmitteln ablösen. 

Der neuen Verbandsgemeinde ist es, so § 11 Abs. 3 Satz 1, möglich, ab der Gebiets-
änderung nach § 1 Abs. 1 neben der Verbandsgemeindeumlage eine jährliche Son-
derumlage zur zweckgebundenen Finanzierung eines Anteils von 50 v. H. an den 
nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für die Sportanlage der bisherigen 
Verbandsgemeinde Obere Kyll in Jünkerath von den Ortsgemeinden der bisherigen 
Verbandsgemeinde Obere Kyll zu erheben. 

Bei der Sportanlage in Jünkerath handelt es sich um eine zentrale Einrichtung der 
Verbandsgemeinde Obere Kyll. Sie ist für die Einwohnerinnen und Einwohner aller ih-
rer Ortsgemeinden bestimmt und umfasst einen Kunstrasenplatz, ein Kleinspielfeld, 
Leichtathletikanlagen einschließlich einer Tartanbahn, ein Beachvolleyballfeld und 
Tennisplätze. Derzeit wird die Sportanlage in Jünkerath ausschließlich von der Ver-
bandsgemeinde Obere Kyll finanziert. 

Für den Übergang des unbeweglichen und beweglichen Vermögens der Verbandsge-
meinde Obere Kyll auf die neue Verbandsgemeinde trifft § 5 deklaratorische Regelun-
gen. 

§ 5 Satz 1 regelt klarstellend, dass mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 das un-
bewegliche und bewegliche Vermögen der Verbandsgemeinden Gerolstein, 
Hillesheim und Obere Kyll, folglich auch die zentrale Sportanlage der Verbandsge-
meinde Obere Kyll in Jünkerath, zu den Wertansätzen zum 31. Dezember 2018 ent-
schädigungslos auf die neue Verbandsgemeinde übergeht. 

Zu den Wertansätzen gehören, so § 5 Satz 2, die Wertansätze für Rückstellungen 
nach § 36 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und für immaterielle Vermö-
gensgegenstände und Sonderposten nach § 38 GemHVO. § 5 Satz 3 schreibt vor, 
dass die immateriellen Vermögensgegenstände und Sonderposten nach der Über-
nahme der Wertansätze der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll durch die neue Verbandsgemeinde unmittelbar gegeneinander auszubuchen sind, 
soweit die entsprechenden Zuwendungen zwischen diesen kommunalen Gebietskör-
perschaften gewährt worden sind. 

Den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll erwächst infolge 
des Übergangs der zentralen Sportanlage der Verbandsgemeinde Obere Kyll in 
Jünkerath mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 auf die neue Verbandsgemeinde 
ein besonderer Vorteil. Denn ab der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 müssen die 
nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für die zentrale Sportanlage in 
Jünkerath von allen Ortsgemeinden der neuen Verbandsgemeinde, das heißt auch 
von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinden Gerolstein und 
Hillesheim, über die allgemeinen Verbandsgemeindeumlagen vollständig finanziert 
werden. Dies führt zu finanziellen Belastungen der Ortsgemeinden der bisherigen Ver-
bandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim und zu finanziellen Entlastungen der Orts-
gemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll. 
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Anders verhält es sich hinsichtlich der zentralen Sportanlagen der Verbandsgemein-
den Gerolstein und Hillesheim in der Stadt Gerolstein und der Stadt Hillesheim. Sie 
werden mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 ebenfalls auf die neue Verbandsge-
meinde übergehen. Insoweit wird auch auf die deklaratorischen Regelungen des § 5 
verwiesen. Sie erfassen ebenfalls die zentralen Sportanlagen der Verbandsgemein-
den Gerolstein und Hillesheim in der Stadt Gerolstein und der Stadt Hillesheim. Die 
Finanzierung der jeweiligen zentralen Sportanlagen in der Stadt Gerolstein und in der 
Stadt Hillesheim erfolgt allerdings bereits mit Anteilen von 50 v. H. durch die Stadt 
Gerolstein und die Stadt Hillesheim. Mithin werden derzeit die nicht durch Einzahlun-
gen gedeckten Auszahlungen für die zentralen Sportanlagen in der Stadt Gerolstein 
und der Stadt Hillesheim mit Anteilen von 50 v. H. von den Verbandsgemeinden 
Gerolstein und Hillesheim finanziert. 

Ab der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 sollen die zentralen Sportanlagen in der 
Stadt Gerolstein und in der Stadt Hillesheim, wie bisher, mit einem Anteil von 50 v. H. 
durch die Verbandsgemeinde und mit einem Anteil von 50 v. H. durch die jeweilige 
Ortsgemeinde und die zentrale Sportanlage in Jünkerath, anders als bisher, mit einem 
Anteil von 50 v. H. durch die Verbandsgemeinde und mit einem Anteil von 50 v. H. 
durch die Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll finanziert 
werden. 

Der Anteil der Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll von 
50 v. H. an den nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für die zentrale 
Sportanlage in Jünkerath kann mit einer Sonderumlage nach § 11 Abs. 3 Satz 1 oder 
aufgrund einer Vereinbarung nach § 11 Abs. 3 Satz 2 finanziert werden. 

§ 11 Abs. 3 Satz 2 erklärt § 11 Abs. 3 Satz 1 für nicht anwendbar, wenn eine schriftli-
che Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Obere Kyll und ihren Ortsgemein-
den über eine Finanzierung des Anteils nach § 11 Abs. 3 Satz 1 zustande kommt. 

Nach § 11 Abs. 3 Satz 3 bedarf eine derartige schriftliche Vereinbarung der Genehmi-
gung der Kreisverwaltung des Landkreises Vulkaneifel. 

Die Regelungen des § 11 Abs. 3 greifen § 11 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 der Vereinba-
rung über die freiwillige Fusion der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
Obere Kyll auf. 

Wie § 11 Abs. 2 Satz 3 der Vereinbarung vorsieht, wird die Verbandsgemeinde Obere 
Kyll rechtzeitig vor der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 mit ihren Ortsgemeinden ei-
nen Verteilungsschlüssel für den von diesen zu finanzierenden Anteil von 50 v. H. an 
den nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für die zentrale Sportanlage 
in Jünkerath vereinbaren. Für den Fall, dass eine solche Vereinbarung nicht zustande 
kommen wird, soll, so § 11 Abs. 3 der Vereinbarung, das Land die neue Verbandsge-
meinde gesetzlich ermächtigen, eine jährliche Sonderumlage zur zweckgebundenen 
Finanzierung eines Anteils von 50 v. H. an den nicht durch Einzahlungen gedeckten 
Auszahlungen für die zentrale Sportanlage in Jünkerath von den Ortsgemeinden der 
bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll erheben zu können. 

§ 11 Abs. 4 berechtigt die neue Verbandsgemeinde, ab der Gebietsänderung nach § 1 
Abs. 1 neben der Verbandsgemeindeumlage eine jährliche Sonderumlage zur zweck-
gebundenen Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für 
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die kommunalen Kindertagesstätten im Gebiet der bisherigen Verbandsgemeinde 
Hillesheim von den Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Hillesheim zu 
erheben. 

Mit dieser Regelung wird § 12 Abs. 1 und 3 der Vereinbarung über die freiwillige Fu-
sion der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll aufgegriffen. Wie 
aus § 12 Abs. 1 Satz 1 der Vereinbarung hervorgeht, befinden sich die kommunalen 
Kindertagesstätten im Gebiet der Verbandsgemeinde Hillesheim in deren Träger-
schaft. Träger der Integrativen Kindertagesstätte in der Stadt Hillesheim ist die Le-
benshilfe. Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 der Vereinbarung erfolgt die Finanzierung der 
kommunalen Kindertagesstätten im Gebiet der Verbandsgemeinde Hillesheim mit von 
deren Ortsgemeinden erhobenen Sonderumlagen auf der Grundlage der gemeindli-
chen Finanzkraft. § 12 Abs. 3 der Vereinbarung sieht vor, dass in der neuen Ver-
bandsgemeinde die unterschliedlichen Trägerschaften und Finanzierungen für die 
kommunalen Kindertagesstätten in den Gebieten der bisherigen Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll fortgelten sollen. 

Nach § 11 Abs. 5 sind die Merkmale zur Berechnung der Sonderumlagen und die Um-
lagesätze der Sonderumlagen in den Haushaltssatzungen der neuen Verbandsge-
meinde festzusetzen. 

 

Zu § 12 

§ 12 Abs. 1 Satz 1 sieht vor, dass das am Vortag der Gebietsänderung nach § 1 
Abs. 1, mithin am 31. Dezember 2018, bestehende Ortsrecht, etwa Satzungen, der 
Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll in deren bisherigen Gebie-
ten übergangsweise fortgilt. 

Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 muss im neuen Verbandsgemeindegebiet spätestens ab dem 
1. Januar 2029 einheitliches Ortsrecht der Verbandsgemeinde für die Wasserversor-
gung und die Abwasserbeseitigung und spätestens ab dem 1. Januar 2024 einheitli-
ches Ortsrecht der Verbandsgemeinde im Übrigen Anwendung finden. 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 korrespondiert mit § 11 Abs. 1. 

Wie § 12 Abs. 2 Satz 1 regelt, hat die neue Verbandsgemeinde bis zum 1. Januar 
2026 einen Flächennutzungsplan für ihr gesamtes Gebiet aufzustellen. 

Im Flächennutzungsplan als vorbereitenden Bauleitplan wird für das ganze Gebiet ei-
ner verbandsfreien Gemeinde oder Verbandsgemeinde die sich aus der beabsichtig-
ten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Kommune in den Grundzügen dargestellt. 

Die Flächennutzungspläne der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere 
Kyll gelten, so § 12 Abs. 2 Satz 2 klarstellend, fort, bis der Flächennutzungsplan der 
neuen Verbandsgemeinde wirksam ist. 

Rechtliche Grundlagen für die Flächennutzungsplanung bei Gebiets- und Bestandsän-
derungen enthält § 204 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 
23. September 2004 (BGBl I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 20. Oktober 2015 (BGBl I S. 1722). 
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§ 204 Abs. 2 Satz 1 BauGB gibt vor, dass im Falle einer Änderung von Kommunen in 
ihrem Gebiet oder Bestand unbeschadet abweichender landesgesetzlicher Regelun-
gen bestehende Flächennutzungspläne fortgelten. Nach § 204 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
trifft dies auch für räumliche und sachliche Teile der Flächennutzungspläne zu. Wie 
aus § 204 Abs. 2 Satz 3 BauGB hervorgeht, bleiben die Befugnis und die Pflicht der 
Kommune, fortgeltende Flächennutzungspläne aufzuheben oder für das neue Ge-
meindegebiet zu ergänzen oder durch einen neuen Flächennutzungsplan zu ersetzen, 
unberührt. 

 

 

Zu § 13 

§ 13 bestimmt die neue Verbandsgemeinde zur Rechtsnachfolgerin der Verbandsge-
meinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll. Mithin tritt die neue Verbandsge-
meinde umfassend in die Rechte und Pflichten der bisherigen Verbandsgemeinden 
Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll ein. 

 

Zu § 14 

§ 14 Satz 1 begründet die Pflicht, bei der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen 
Verbandsgemeinde in der Zeit vom 1. April bis zum 30. Juni 2019 einen Personalrat 
zu wählen.  

Wie sich aus § 14 Satz 2 ergibt, beginnt die Amtszeit des Personalrats am Tag nach 
der Feststellung des Wahlergebnisses. 

Die Wahl nach § 14 Satz 1 wird mithin außerhalb des Zeitraums, in dem nach § 21 
Abs. 1 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPersVG) in der Fassung vom 
24. November 2000 (GVBl. S. 529), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 22. September 2017 (GVBl. S. 237), BS 2035-1, die regelmäßigen Personalrats-
wahlen durchgeführt werden müssen, stattfinden. 

§ 21 Abs. 1 LPersVG sieht regelmäßige Personalratswahlen alle vier Jahre in der Zeit 
vom 1. März bis 31. Mai vor. 

Die nächsten regelmäßigen Personalratswahlen werden in der Zeit vom 1. März bis 
zum 31. Mai 2021 durchgeführt. 

Aus Anlass der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 ist die Wahl eines Personalrats bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde außerhalb der in 
§ 21 Abs. 1 LPersVG festgelegten Zeit erforderlich. 

Durch die Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 verlieren die bei den Verbandsgemeinde-
verwaltungen der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll beste-
henden Personalräte ihre Funktion. 

Zur Vermeidung eines personalvertretungsrechtlichen Vakuums und zur Wahrung der 
Interessen der Beschäftigten in der Zeit bis zum Beginn der Amtszeit des nach § 14 
Satz 1 zu wählenden Personalrats überträgt § 14 Satz 3 den bislang bei den Ver-
bandsgemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und 
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Obere Kyll bestehenden Personalräten für eine Übergangszeit die Wahrnehmung der 
Personalratsaufgaben in der neuen Dienststelle. Sie nehmen diese Aufgaben gemein-
sam wahr, das heißt die Mitglieder bilden künftig bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung der neuen Verbandsgemeinde einen Personalrat, der sämtliche Angelegenhei-
ten, insbesondere auch die für die Wahl eines neuen Personalrats erforderliche Be-
stellung eines Wahlvorstands (§ 16 LPersVG), gemeinsam erörtert und entscheidet. 

Für den Personalrat bei der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsge-
meinde ist auch § 21 Abs. 5 Satz 1 LPersVG einschlägig. 

Nach § 21 Abs. 5 Satz 1 LPersVG muss der Personalrat in dem auf die Wahl folgen-
den nächsten Zeitraum der regelmäßigen Personalratswahlen neu gewählt werden, 
sofern außerhalb des für die regelmäßigen Personalratswahlen festgelegten Zeit-
raums eine Personalratswahl stattgefunden hat. 

§ 21 Abs. 5 Satz 2 LPersVG greift aufgrund des § 14 Satz 1 und 2 für die Wahl eines 
Personalrats bei der Verbandsgemeindeverwaltung der neuen Verbandsgemeinde 
nicht. 

Wie § 21 Abs. 5 Satz 2 LPersVG regelt, ist der Personalrat in dem übernächsten Zeit-
raum der regelmäßigen Personalratswahlen neu zu wählen, wenn die Amtszeit des 
Personalrats zu Beginn des für die regelmäßigen Personalratswahlen festgelegten 
Zeitraumes noch nicht ein Jahr betragen hat. 

 

Zu § 15 

§ 15 sieht vor, dass jede kommunale Vereinbarung, die Näheres im Zusammenhang 
mit der Gebietsänderung nach § 1 Abs. 1 enthält, der Genehmigung der Kreisverwal-
tung des Landkreises Vulkaneifel bedarf. 

 

Zu § 16 

Nach § 16 gilt ergänzend das Landesgesetz über die Grundsätze der Kommunal- und 
Verwaltungsreform, soweit im Landesgesetz über den Zusammenschluss der Ver-
bandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll nichts Abweichendes geregelt 
ist. 

 

Zu § 17 

Mit § 17 wird § 6 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. c und e des Gerichtsorganisationsgesetzes vom 
5. Oktober 1977 (GVBl. S. 333), zuletzt geändert durch § 21 des Gesetzes vom 4. Ap-
ril 2017 (GVBl. S. 75), BS 300-1, der die Zuständigkeiten der Amtsgerichte Daun und 
Prüm regelt, infolge der Bildung einer neuen Verbandsgemeinde aus den Verbands-
gemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll redaktionell neu gefasst. 

Bisher ist das Amtsgericht Daun für die Verbandsgemeinden Gerolstein und 
Hillesheim zuständig. 

Dagegen obliegt dem Amtsgericht Prüm die Zuständigkeit für die Verbandsgemeinde 
Obere Kyll. 
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Die Zuständigkeit des Amtsgerichts Daun für die Ortsgemeinden der bisherigen Ver-
bandsgemeinde Gerolstein und Hillesheim und die Zuständigkeit des Amtsgerichts 
Prüm für die Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Obere Kyll werden 
auch nach dem Zusammenschluss der drei Verbandsgemeinden erhalten bleiben. 

Mithin ändern sich die gewohnten Zuständigkeiten der Amtsgerichte Daun und Prüm 
für die Einwohnerinnen und Einwohner durch die Bildung der neuen Verbandsge-
meinde aus den Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll nicht. 

Zu § 18 

§ 18 regelt die Zeitpunkte des Inkrafttretens der gesetzlichen Regelungen.
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